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…ffentliche Bekanntmachung  

 
Gemeinde Wittnau  

Landkreis Breisgau -Hochschwarzwald  
 

Erneute, eingeschrŠnkte šffentliche Auslegun g des Bebauungsplanes und der 
š rtlichen Bauvorschriften ãIn den Haseln OstÒ  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau hat am 16. Dezember 2019 und erneut am 9. 
August 2021 in šffentlicher Sitzung aufgrund von ¤ 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den 
Bebauungsplan und die šrtlichen Bauvorschriften ãIn den Haseln OstÒ im beschleunigten 
Verfahren nach ¤ 13 b BauGB aufzustellen. 
 
In der Zeit vom 13. September 2021 bis einschlie§lich 15. Oktober 2021 wurde der 
Bebauungsplanentwurf nach ¤ 3 Abs. 2 BauGB šffentlich ausgelegt. Die TrŠger šffentlicher 
Belange wurden nach ¤ 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
In šffentlicher Sitzung am 14. Februar 2022 hat der Gemeinderat den fortgeschriebenen 
Entwurf des Bebauungsplans ãIn den Haseln OstÒ und den Entwurf der zusammen mit ihm 
aufgestellten šrtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die geŠnderten oder 
ergŠnzten Teile nach ¤ 4 a Abs. 3 BauGB i. V. m. ¤ 3 Abs. 2 BauGB erneut in einer 2. 
Offenlage šffentlich auszulegen. 
 
In der Zeit vom 07. MŠrz 2022 bis einschlie§lich 08. April 2022 wurde der 
Bebauungsplanentwurf nach ¤ 3 Abs. 2 BauGB šffentlich ausgelegt. Die TrŠger šffentlicher 
Belange wurden nach ¤ 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
In šffentlicher Sitzung am 24. Oktober 2022 hat der Gemeinderat den fortgeschriebenen 
Entwurf des Bebauungsplans ãIn den Haseln OstÒ und den Entwurf der zusammen mit ihm 
aufgestellten šrtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die geŠnderten oder 
ergŠnzten Teile nach ¤ 4 a Abs. 3 BauGB i. V. m. ¤ 3 Abs. 2 BauGB erneut in einer 3. 
Offenlage šffentlich auszulegen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 10.900 m!. FŸr den Planbereich ist der Lageplan vom 9. 
Juli 2021 (ohne Ma§stab) ma§gebend.  
 



Ziele und Zwecke der Planung  
Die privaten GrundstŸcke Flst.Nr.: 477, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 475/7 und 475/8 
mit einer GebietsflŠche von ca. 10.900 m! sollen einer Bebauung zugefŸhrt werden.  
In der Gemeinde Wittnau stehen derzeit keine verfŸgbaren BaugrundstŸcke zur VerfŸgung, 
um dem kurzfristigen WohnbauflŠchenbedarf begegnen zu kšnnen. 
 
Die zukŸnftige bauliche Entwicklung der FlŠche soll so gelenkt werden, dass eine 
Fortentwicklung der umgebenden Bebauungsstruktur gewŠhrleistet wird. Planungsziel ist es, 
mit dem vorliegenden Bebauungsplan das Entwicklungspotential zur Deckung des dringend 
notwendigen Wohnraumbedarfes in der Gemeinde Wittnau auszuschšpfen. 
Die angestrebte Entwicklung der FlŠche bietet durch die Art und das Ma§ der vorhandenen 
umgebenden Bebauung, sowie der sich an die Siedlung anschlie§enden FreiflŠchen, die 
ideale Voraussetzung zur Ansiedlung einer Wohnbebauung.  
 
Das Planungskonzept sieht vor, dass am sŸdwestlichen Ortsrand der Gemeinde Wittnau 
Wohnraum in Form von Einfamilien- und DoppelhŠusern sowie untergeordnet in 
Geschosswohnungsbauweise zur Befriedigung des dringenden Bedarfs geschaffen werden. 
Die vorliegende Planung sieht die Errichtung von 7 Einzel- oder DoppelhŠuser, 10 
DoppelhaushŠlften, 1 Reihenhaus, sowie 2 GrundstŸcke fŸr MehrfamilienhŠuser vor.  
Das Plangebiet gliedert sich in 6 Teilbereiche. (WA1 bis WA6). Zur stŠdtebaulichen Ordnung 
sollen in WA1 die Dachneigungen und Firstrichtungen fŸr die GebŠudestellung vorgegeben 
werden. In WA4, WA5 und WA6, soll mit einer zwingend zweigeschossigen Bebauung 
strengere Vorgaben getroffen werden. Dies sichert eine klare stŠdtebauliche Ansicht 
innerhalb der neuen Bebauung. 
 
 
Erneute šffentliche Auslegung ( 3. Offenlage) nach ¤ 4 a Abs. 3 BauGB  
 
Der Bebauungsplan ãIn den Haseln OstÒ mit den šrtlichen Bauvorschriften wird im 
beschleunigten Verfahren nach ¤ 13 b BauGB ohne DurchfŸhrung einer UmweltprŸfung nach 
¤ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der …ffentlichkeit sowie den berŸhrten Behšrden und 
sonstigen TrŠgern šffentlicher Belange wird Gelegenheit gegeben, zu den geŠnderten oder 
ergŠnzten Planinhalten ihre Stellungnahme abzugeben. 
 
Die Offenlage wird inhaltlich auf folgende geŠnderte  oder ergŠnzte Planinhalte 
eingeschrŠnkt:  
 

1. Streichung der Festsetzung ãDie Traufhšhe talseitig wird mit maximal 6,50 m und die 
Firsthšhe talseitig wird mit maximal 11,50 m festgelegt.Ò (Planungsrechtliche 
Festsetzungen A2.2.1) 

2. ErgŠnzung des Begriffs ãAttikageschosseÒ (Planungsrechtliche Festsetzungen 
A2.2.4) 

3. €nderung des Systemschnitts WA1 (Planungsrechtliche Festsetzungen A2.2.5) 
4. Konkretisierung der Definition ãAttikageschossÒ (…rtliche Bauvorschriften B1.1.2) 
5. HinzufŸgung der šrtlichen Bauvorschrift zur sichtbaren Wandhšhe WA1 (…rtliche 

Bauvorschriften B1.3) 
6. ErgŠnzung zu den Hinweisen C6 ãSchutz vor Hochwasserschutz und 

StarkregenereignissenÒ 
7. ErgŠnzung der BegrŸndung Pkt. 2.13 ãWohnbauflŠchenbedarf Regionalplanerische 

Vorgaben zur BedarfsermittlungÒ 
8. ErgŠnzung der BegrŸndung Pkt. 6.5 ãAuswirkungen auf BšdenÒ 
9. ErgŠnzung der BegrŸndung Pkt. 7.9 und 7.10 ãDie Ausgleichsma§nahmen werden 

auf privaten GrundstŸcken hergestellt Ò 
10. Anpassung der BegrŸndung aus den €nderungen bzw. ErgŠnzungen der 

planungsrechtlichen Festsetzungen 
11. Anpassung der BegrŸndung Pkt. 8.1 Umweltbeitrag, Vorgehensweise 
12. Anpassung der Planzeichnung, durch Streichen der Trauf- und Firsthšhe ãtalseitigÒ in 

der Nutzungsschablone WA1 
 



Die in den Unterlagen geŠnderten Stellen wurden farbig rot markiert. 
 
Das Gutachten ãBelange des UmweltschutzesÒ, die Schalltechnische Untersuchung, die 
artenschutzrechtlicher PrŸfung sowie der Geotechnische Bericht sind den Unterlagen zur 
erneuten Offenlage unverŠndert beigefŸgt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit šrtlichen Bauvorschriften ãIn den Haseln OstÒ wird vom 
 

14. November  2022 bis einschlie§lich 28. November  2022 (Auslegungsfrist) 
 

zur Einsichtnahme zur VerfŸgung gestellt. 
 
Entsprechend ¤ 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemŠ§er Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, wŠhrend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 
Ð PlanSiG) wird die Auslegung durch eine Veršffentlichung im Internet ersetzt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie die šrtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan, 
gemeinsamen mit der BegrŸndung, sind fŸr die Dauer der Auslegung in das Internet 
eingestellt, auf der Homepage der Gemeinde Wittnau, unter der Adresse 
 
www.wittnau.de ¥ Rathaus/…ffentliche Bekanntmachungen 
 
GemŠ§ ¤ 3 Abs. 2 PlanSiG wird ein zusŠtzliches Informationsangebot ermšglicht. In diesem 
Sinne besteht die Mšglichkeit, eine Einsichtnahme der Unterlagen nach vorheriger 
Terminabsprache und unter Beachtung der pandemiebedingten Zutrittsregelegungen 
vorzunehmen 
 
im Rathaus der Gemeinde Wittnau, Kirchweg 2, 79299 Wittnau oder 
beim Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen. 
 
Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartner: 
 
FŸr die Einsichtnahme in Wittnau: Herr Egloff (Tel. Nr. 456479-11). 
FŸr die Einsichtnahme in Merzhausen: Frau Thoma (Tel. Nr. 40161-57) 
 
WŠhrend der Auslegungsfrist kšnnen Stellungnahmen bei der Verwaltung der Gemeinde 
Wittnau, Kirchweg 2; 79299 Wittnau oder bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen abgegeben werden. ZusŠtzlich kšnnen diese in digitaler 
Form per Email (gemeinde@wittnau.de oder gemeinde@merzhausen.de) eingereicht 
werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe 
der Anschrift des Verfassers zweckmŠ§ig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung Ÿber den Bebauungsplan ãIn den Haseln OstÒ unberŸcksichtigt bleiben 
kšnnen. 
 
Wittnau, den 4. November 2022 
 
Jšrg Kindel 
BŸrgermeister 



Gemeinde Wittnau 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  

Satzung 
der Gemeinde Wittnau über  

�D�����G�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄIn den Haseln Ost �³�� 

�E�����G�L�H���|�U�W�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q���]�X�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄIn den Haseln Ost �³�� 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau hat am __.__.____  

�D�����G�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���I�•�U���G�D�V���*�H�E�L�H�W���ÄIn den Haseln Ost�³�� 

�E�����G�L�H���|�U�W�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q���]�X�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄIn den Haseln Ost�³�� 

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen:  

 

�x Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 
1802) 

�x Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert Artikel 2 vom 14.06.2021 (BGBI.I 1802) 

�x Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI.I 1802) 

�x Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 
(GBI. 2022 S.1) 

�x § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 
(GBI. S. 1095) 

 

§ 1 Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich für 

a) den Bebauungsplan "In den Haseln Ost"  

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "In den Haseln Ost" ergibt sich 
aus dem zeichnerischen Teil.  

 

§ 2 Bestandteile 

1. Der Bebauungsplan besteht aus:  

a) dem zeichnerischem Teil M 1:500 vom 24.10.2022 

b) dem textlichem Teil �± planungsrechtliche Festsetzungen �± vom 24.10.2022 

c) den örtliche Bauvorschriften (textlicher Teil) vom 24.10.2022 



 

2. Beigefügt sind:  

a) die Begründung vom 24.10.2022 

b) der Umweltbeitrag, Erläuterungsbericht (Büro FLA, Ralf Wermuth, Eschbach) vom 
05.08.2021, überarbeitet am 02.02.2022 und 11.04.2022 

c) Artenschutzrechtliche Beurteilung (Büro Kunz, Todnauberg) vom 02.02.2022 

c) das Schalltechnische Untersuchung (Dr. Wilfried Jans, Ettenheim) vom 29.06.2021  

d) das Bodengutachten (Klipfel & Lenhardt Consult, Endingen) vom 10.09.2020 

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO 
ergangenen örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt.  

 

§ 4 Inkrafttreten  

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit ihrer 
Bekanntmachung nach § 10 Abs.3  BauGB in Kraft.  

 

Wittnau, den __.__.____  

 

 

Jörg Kindel, Bürgermeister  

 

Ausfertigungsvermerk: 
 

Öffentliche Bekanntmachung: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Bebauungsplanes unter Beachtung des 
vorgeschriebenen Verfahrens mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde Wittnau  
übereinstimmen.  

 
 

Ausgefertigt, den 
 

Die Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes erfolgte nach § 10 
BauGB entsprechend der Satzung über 
die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung der Gemeinde 
Wittnau durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt am 
 
 
 
 

  Jörg Kindel, Bürgermeister 

      

 

 





Gemeinde Wittnau                                                                            Textlicher Teil                    
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften                               Stand: 14.02.2022 24.10.2022 
�Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³�� 
Fassung: 2. 3. Offenlage  gemäß § 4a (3) BauGB    
                                                                          

Seite 1 von 19 
 

 

Gemeinde Wittnau 
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Bebauungs vorschriften 

 

 

Textteil:  

Fassung: 2. 3. Offenlage, Stand 25.04.2022  24.10.2022 
(gemäß § 4a (3)  BauGB i.V. m. § 13b BauGB) 

 
Die Änderungen im Vergleich zur 2. Offenlage sind farbig markiert 
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Ergänzend zum zeichnerischen Teil des Bebauungsplans, gelten folgende 
planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften:  

 

Teil A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
Rechtsgrundlagen:  

�x Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

�x Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert Artikel 2 vom 14.06.2021 (BGBI.I 1802) 

�x Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI.I 1802) 

�x Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber.  
S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21. 12.2021 (GBI. 2022 S.1) 

�x § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBI. 
S. 1095) 

 

A 1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)  

A 1.1  Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 

A 1.1.1  Nicht zulässig sind die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO 

�ƒ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
�ƒ sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (einschließlich 

Ferienwohnungen), 
�ƒ Anlagen für Verwaltungen, 
�ƒ Gartenbaubetriebe und 
�ƒ Tankstellen 

 

A 2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und 
wird bestimmt durch die Festsetzung von 

�ƒ Grundfläche der baulichen Anlagen oder Grundflächenzahl (GRZ) 
�ƒ Höhe der baulichen Anlagen 
�ƒ Zahl der Vollgeschosse 
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A 2.1   Grundflächenzahl (GRZ), Grundfläche baulicher Anlagen 

A 2.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 wird eine maximale 
zulässige Grundfläche der Gebäude für eine Einzelhaus (E) mit 150 m2 und 
für ein Doppelhaushälfte (D) mit 75 m2 festgelegt. Die maximale 
Nebennutzflächen für Carports, Zufahrten und Nebenanlagen wird bei einem 
Einzelhaus (E) mit 100 m2 und für ein Doppelhaushälfte (D) mit 60 m2 
festgelegt. 

A 2.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4, WA 5 und WA 6 wird eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgelegt. 

A 2.2   Höhe baulicher Anlagen  

A 2.2.1 Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im zeichnerischen Teil durch 
Planeinschrieb festgesetzt.  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 wird die maximale Traufhöhe bergseitig 
���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H���Ä�L�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³�����P�L�W�������������P���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W���X�Q�G���G�L�H��
maximale Firsthöhe bergseitig ���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H���Ä�L�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³�����P�L�W��
9,20 m festgelegt. Die Traufhöhe talseitig wird mit maximal 6,50 m und die 
Firsthöhe talseitig wird mit maximal 11,50 m festgelegt. 

A 2.2.3  Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 und WA 6 wird die 
zulässige Traufhöhe mit 6,50 und die zulässige Firsthöhe mit 11,50 m 
festgelegt. 

A 2.2.4  Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 und WA 6 darf die 
zulässige Traufhöhe durch die Traufe bei Pultdächern bzw. die 
Dachbegrenzungskante bei Flachdächern zurückspringender Attika- 
Geschosse um bis zu 3,0 m überschritten werden. Für die notwendigen 
Brüstungsgeländer und Umwehrungen darf die zulässige Traufhöhe um bis 
zu 1,0 m überschritten werden.  Die Zulässigkeit von Vollgeschossen bleibt 
hier unberührt. Der Rücksprung muss dabei mindestens 2,5 m an allen 
Gebäudeseiten betragen. Für die Brüstungsgeländer und Umwehrungen der 
Attikageschosse wird ein Rücksprung von mind. 1,50 m an allen 
Gebäudeseiten festgelegt.  

A 2.2.5  Für die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird als unterer Bezugspunkt 
die Oberkante der zugehörigen bestehenden oder geplanten 
Erschließungsstraße in der straßenzugewandten Mitte des Gebäudes oder 
der Gebäudeeinheit (Doppelhaushälfte, Reihenhaus), senkrecht zur Straße 
gemessen, festgesetzt. Als zugehörige Erschließungsstraße gilt die Straße, 
von der die verkehrliche Haupterschließung erfolgt.  

Oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt Außenkante Mauerwerk/Oberkante 
Dachhaut (Traufhöhe) bzw. die obere Dachbegrenzungskante (Firsthöhe). 
Die geplanten Höhen der Straße im Achsverlauf sowie die bestehenden 
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Höhen der Verkehrsflächen, von der eine Erschließung erfolgen kann, sind 
der Planzeichnung zu entnehmen.  

 

  

 

 

A 3  Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)  

A.3.1  Die Bauweise ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

 

A 4  Zahl der Vollgeschosse (§ 9 (1) Nr.1 BauGB, §§ 16, 20 BauNVO)  

Die maximale bzw. zwingende Zahl der Vollgeschosse gem. §§ 16, 20 
BauNVO, ist der Planzeichnung zu entnehmen 
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A 5 Überbaubare Grundstücksfläche                                                          
(§ 9 (1) Nr. 2 und 9 (3) BauGB, § 23 BauNVO) 

A 5.1  Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch 
Baugrenzen nach § 23 BauNVO festgesetzt.  

A 5.2  Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen dürfen die Baugrenzen bis zu 1,50 m 
überschreiten, wenn sie von den Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt 
bleiben und nicht breiter als 5 m sind. Die gesetzlichen Abstandsflächen 
bleiben hiervon unberührt. 

A 5.3 Nebenanlagen (gemäß § 14 BauNVO), Stellplätze und Carports mit ihren 
Zufahrten (gemäß § 12 BauNVO) sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig 

 

A 6  Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)  

A 6.1 Die Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude ist der Planzeichnung zu 
entnehmen. 

 

A 7  Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)  

Die Stellung der baulichen Anlagen ist im zeichnerischen Teil mit Darstellung 
der Firstlinien festgelegt. 

 

A 8 Kfz-Stellplätze, Carports und Garagen                                                        
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 (6) BauNVO)  

A 8.1 Freistehende und einseitig an das Hauptgebäude angebaute Garagen sind 
unzulässig. In die Hauptgebäude integrierte Garagen sind zulässig.  

A 8.2 Carports werden definiert, als mindestens an zwei Seiten offene, überdachte 
Stellplätze. 

A 8.3 Carports müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand 
von 5,0 m einhalten.  

A 8.4 Tiefgaragen sind zulässig. Sie dürfen maximal 0,80 m über die zugehörige 
Erschließungsstraße herausragen.  
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A 9  Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)  

A 9.1 Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO sind als bauliche Anlagen 
nur bis zu einem Bruttorauminhalt von 30 m³ zulässig.  

A 9.2  Die Gesamthöhe von Nebenanlagen als Nebengebäude ist auf 3,0 m 
begrenzt. Bezugshöhe ist die Oberkante des Geländes (nach Durchführung 
der Baumaßnahme) und die obere Dachbegrenzungskante. Nebengebäude 
sind nur mit Flachdach bis 5 ° Dachneigung zulässig. Die Dachfläche ist zu 
begrünen.  

A 9.3 Mit Nebenanlagen als Nebengebäude außerhalb der überbaubaren Flächen 
(Baufenster), ist ein Mindestabstand von 5,0 m zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen einzuhalten. Hiervon ausgenommen sind Nebengebäude für 
Müll (auch in Kombination mit überdachten Fahrradstellplätzen). Diese 
müssen lediglich einen Abstand von 1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
einhalten.  

 

A 10  Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Die Aufteilung der öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der 
Straßenbegrenzungslinie ist nicht verbindlich.  

 

A 11 von der Bebauung freizuhaltende Flächen                                   
(§ 9 (1) Nr. 10 und (6) BauGB)  

Die planzeichnerisch dargestellten Sichtfelder zur Weinbergstraße (K4953) 
müssen zwischen 0,8 m und 2,5 m Höhe, gemessen ab Oberkante 
Fahrbahn, von Sichthindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs 
freigehalten werden. 

 

A 12  Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)  

Versorgungsanlagen und -leitungen sind nur als unterirdische Anlagen und 
Leitungen zulässig.  

 

A 13 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

A 13.1 Nicht überbaubaren Flächen:                                                                         
Die nichtüberbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke müssen 
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Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. Gartenanlagen sollen insektenfreundlich 
gestaltet werden und Gartenflächen begrünt werden.  

A 13.2 Kfz- und Fahrradstellplätze sowie Hofflächen:                                               
Kfz- und Fahrradstellplätze sowie Hofflächen sind als wasserdurchlässige 
Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen 
wasserdurchlässigen Fugen, wassergebundene Decke, Schotterrasen, 
begrüntes Rasenpflaster, Steinpflaster im Sandbett) auszuführen, dort nicht 
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. Ausgenommen hiervon 
sind Flächen die regelmäßig mit Fahrzeugen mit mehr als 7,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht (z.B. Müllfahrzeug) überfahren werden und Flächen im 
anstehenden Hangbereich. Dort ist zu prüfen inwieweit das Hangmaterial zur 
Versickerung geeignet ist. 

A 13.3  Retentionszisterne:                                                                                      
Der Regenwasserabfluss von den Privatgrundstücken ist auf  0,2 l/s je 
angefangene 100 m² angeschlossener, undurchlässiger Fläche zu 
begrenzen. Hierfür ist je Baugrundstück eine Zisterne mit gedrosselter, 
selbsttätiger Entleerung vorzusehen. Der Drosselabfluss erhöht sich analog 
der undurchlässigen Fläche. 

Der volumetrische Nachweis ist im Rahmen des Entwässerungsgesuchs für 
die fünfjährige Starkniederschlagsreihe zu führen.  

Alternativ sind je angefangene 100 m² angeschlossene, undurchlässige 
Fläche 2 m³ Rückhaltevolumen bei 0,2 /s Drosselabfluss vorzuhalten.  

Für die Gartenbewässerung soll zusätzliches Volumen vorgehalten werden. 

A 13.4 Bauteiloberflächen:                                                                                              
Der Einsatz von schwermetallhaltigen Materialien (z.B. Blei, Zink, Kupfer) im 
Dach- und Fassadenbereich ist nur zulässig, wenn sie beschichtet oder in 
ähnlicher Weise behandelt sind, um Auswaschungen zu vermeiden.  

A 13.5 Beleuchtung:                                                                                   
Für die öffentliche Straßenbeleuchtung und private Außenbeleuchtung sind 
ausschließlich Insekten- und Fledermausfreundliche Lampen mit warm- bis 
neutralweißer Lichtfarbe und einem insektenfreundlichen Spektralbereich um 
590 nm (z. B. LED-Lampen) zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht 
und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende 
Fläche erfolgt und nicht in Richtung des Himmelskörpers. Die Leuchtkörper 
sind ausschließlich im oberen Gebäudebereich an der Außenfassade 
anzubringen, wobei der Lichtkegel nach unten zeigen muss). Es wird 
empfohlen, bei der privaten Außenbeleuchtung Zeitschaltuhren und 
Außenschalter zu einzusetzen.  
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A 13.6 Bauzeitenbeschränkung Vögel:                                                                   
Die den Bauarbeiten vorausgehenden Rodungsarbeiten dürfen nicht 
während der Vegetationszeit vom 01.03 bis 30.09. (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG) durchgeführt werden. 

 

A 14  Pflanzgebote (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)  

  Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen 

A 14.1  Bäume: 

Je angefangene 250 m² Grundstücksfläche muss ein standortgerechter 
Laubbaum mit einem Stammumfang (1. oder 2. Ordnung) von 16 �± 18 cm 
gepflanzt werden. Die Laubbäume sind zu pflegen, zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzten. 

Es werden folgende Arten empfohlen:  

Carpinus betulus    Hainbuche  

Cercis siliquastrum     Gewöhnlicher Judasbaum  

Corylus colurna     Baum-Hasel  

Crataegus laevigata      Echter Rotdorn 

Crataegus prunifolia   Pflaumenblättriger Weißdorn 

Liquidambar styraciflua    Amberbaum  

Liriodendron tulipifera    Tulpenbaum  

Malus domestica-Sorten    Regionaltypische Apfelsorten  

Prunus avium-Sorten    Regionaltypische Süßkirschensorten  

Pyrus calleryana      Stadtbirne  

Pyrus communis-Sorten    Regionaltypische Birnensorten  

Tilia cordata       Stadtlinde  

Acer campestre     Feld-Ahorn  

Ulmus minor      Feld-Ulme  

Ostrya carpinifolia     Hopfenbuche  

A 14.2 Dachbegrünung: 

Flachdächer baulicher Anlagen und Dächer von Nebengebäuden und 
Carports sind extensiv zu begrünen. Davon ausgenommen sind 
untergeordnete Überdachungen (z.B. Hauseingangsüberdachungen). Die 
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Begrünung soll mit Gräsern, Kräutern oder Sedum-Arten durchgeführt 
werden.  

A.14.3 Ausführung der Anpflanzung:                                                                                    
Die Anpflanzungen müssen spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung 
(Schlussabnahme) erfolgen. Hinweis: Die Gemeinde Wittnau kann den 
Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid verpflichten, sein 
Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 
entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 getroffenen Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu bepflanzen. 

 

A 15 Vorkehrungen vor schädlichen Umwelteinwirkungen          
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)    

A 15.1 Schalldämmung der Außenbauteile  

Siehe Einzeichnungen im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan: 
Lärmpegelbereiche.  

Schalldämmung der Außenbauteile In den Teilen des Plangebiets, die 
Außenlärmpegeln nach DIN 4109-2 �± Schallschutz im Hochbau (Ausgabe 
Januar 2018, [2]) von über 62 dB(A) ausgesetzt sind, müssen die 
Außenbauteile von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen die gemäß DIN 
4109-1 (Ausg. Januar 2018) je nach Raumart und Außenlärmpegel 
erforderlichen bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges aufweisen. Das 
notwendige Schalldämm-Maß ist in Abhängigkeit von der Raumart und 
Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.  

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im 
Einzelfall geringere maßgebende Außenlärmpegel an den Fassaden 
vorliegen als dies im Bebauungsplan angenommen wurde, können die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend den 
Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden.  

A 15.2  Belüftung von Schlafraumen 

Für Schlafräume und Kinderzimmer, die nicht über Fenster auf der 
lärmabgewandten Seite (bis Lärmpegelbereich II) verfügen, ist durch 
bauliche Maßnahmen ein ausreichender Schallschutz auch unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Belüftung zu gewährleisten. Dazu sind 
Schlafräume, die ausschließlich über Fenster an Fassaden ab 
Lärmpegelbereich III verfügen, mit einer schallgedämmten Lüftungsanlagen 
auszustatten, die einen ausreichenden Luftwechsel (20 m3/ h pro Person) 
während der Nachtzeit sicherstellen. Die jeweiligen Schalldämm-
anforderungen des Lärmpegelbereichs müssen auch bei Aufrechterhaltung 
des Mindestluftwechsels eingehalten werden. Auf die schallgedämmten 
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Lüfter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass in 
Schlafräumen durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen (z.B. 
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten) ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten 
Fenstern von 30 dB (A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird. 

Eine Verlagerung auf die jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist möglich. 

 

Teil B   ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
Rechtsgrundlagen  

o Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 
(GBI. 2022 S.1) 

o § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.12.2020 (GBI. S. 1095) 
 

B 1  Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)  

B 1.1 Dachgestaltung  

B 1.1.1  Im WA 1 sind folgende Dachformen und Dachneigungen zulässig 

o Satteldächer (zweiseitig geneigte Dachformen) mit einer Dachneigung von 
30 �± 40 Grad. Die Firstlinie kann maximal im Verhältnis von 1/3 zu 2/3 
(Senkrecht zur Giebelseite) verschoben sein 

o Versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 30 �± 40 Grad. Der 
Pultdachversatz darf maximal von OK. Dachhaut zu OK. Dachhaut 1,00 
Meter betragen. 

o Begrünte (extensiv bepflanzte) Satteldächer (zweiseitig geneigte 
Dachformen) mit einer Dachneigung von 25 �± 40 Grad 

B 1.1.2  Im WA2, WA3, WA4, WA 5 und WA 6 sind folgende Dachformen und 
Dachneigungen zulässig 

o Satteldächer (zweiseitig geneigte Dachformen) mit einer Dachneigung von 
30 �± 40 Grad. Die Firstlinie kann maximal im Verhältnis von 1/3 zu 2/3 
(Senkrecht zur Giebelseite) verschoben sein 

o Versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 30 �± 40 Grad. Der 
Pultdachversatz darf maximal von OK. Dachhaut zu OK. Dachhaut 1,00 
Meter betragen. 

o Begrünte (extensiv bepflanzte) Satteldächer (zweiseitig geneigte 
Dachformen) mit einer Dachneigung von 25 �± 40 Grad 
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Flachdächer sind lediglich als Attikageschoss zulässig. Die Dachflächen der 
Flachdächer müssen extensiv bepflanzt werden. (Gründach). Der 
Rücksprung des Attikageschosses muss dabei mindestens 2,5 m an allen 
Gebäudeseiten betragen. Für die Brüstungsgeländer und Umwehrungen der 
Attikageschosse wird ein Rücksprung von mind. 1,50 m an allen 
Gebäudeseiten festgelegt.  

B 1.1.3 Dächer von, Carports und Nebengebäuden sind mit einer Dachneigung bis 
5° zulässig. Die Dachflächen müssen extensiv bepflanzt werden (Gründach)  

B 1.1.4 Für die Dachdeckung sollen Material in gedeckten Farbtönen verwendet 
werden. Glasierte oder glänzende Materialien sind nicht zulässig. 
Zusammenhängende Dachflächen sind im gleichen Farbton zu halten.  

B 1.1.5 Von den Vorschriften zur Dacheindeckung ausgenommen sind in die 
Dacheindeckung integrierte bzw. auf die Dacheindeckung aufgesetzte 
Elemente zur solaren Energiegewinnung, (Photovoltaikanlagen, 
Solarthermieanlagen).  

B 1.1.6 Dachflächen von Doppelhäusern müssen jeweils die gleiche Dachneigung 
und Dachform aufweisen. Wenn die Angleichung nicht sichergestellt ist, gilt 
für die betroffenen Doppelhaushälften die Festsetzung eines Satteldachs mit 
einer Dachneigung von 40°.  

B 1.2  Dachaufbauten (Dachgauben) und Dacheinschnitte 

B 1.2.1 Dachgauben sind nur als Schleppdachgauben bis zu einer Breite bis zur 
Hälfte (50 %) der zugehörigen Wandfläche zulässig.  

B 1.2.2 Dacheinschnitte sind bis zu einer Breite von 2/3 der jeweils zugehörigen 
Wandfläche zulässig.  

B 1.2.3    Dachaufbauten und Dacheinschnitte müssen einen Abstand von mindestens  

�ƒ 1,0 m vom Ortgang - horizontal gemessen -,  
�ƒ 0,5 m zum Hauptfirst - vertikal gemessen - und  
�ƒ 1,0 m zwischen mehreren Dachaufbauten und/oder Dacheinschnitten 

einhalten.  

Der Ortgang wird gemessen ab Außenkante Wand. Hinweis: Abstände, die 
sich aus anderen Vorgaben ergeben (z.B. Brandschutz) sind gesondert zu 
betrachten.  

B 1.2.4  Übereinanderliegende Dachgauben sind nicht zulässig.  

B 1.3  Sichtbare Wandhöhe 

Im WA 1 ist talseitig eine sichtbare Wandhöhe von max. 6,50 m zulässig. Die 
sichtbare Wandhöhe ergibt sich aus dem Maß vom Schnittpunkt der Wand 
mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. 
Ergeben sich bei einer Wand durch die Geländeoberfläche unterschiedliche 
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Höhen, so ist die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend. Sie ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Höhenlage an den Eckpunkten der 
baulichen Anlage. Maßgebend ist die tatsächliche Geländeoberfläche nach 
Ausführung des Bauvorhabens.                                                             

B 1.4  Oberflächengestaltung 

Außenwände Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur 
Oberflächengestaltung der Gebäude (Dach und Fassade) unzulässig. 
Material und Farbe der Gebäude sollten so gewählt werden, dass eine 
Aufheizung der Gebäude weitgehend vermieden wird 

B 2  Gestaltung der unbebauten Flächen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

B 2.1  Freiflächen 

B 2.1.1 Die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. Sie sind zu begrünen bzw. gärtnerisch 
anzulegen und dauerhaft zu pflegen. Mit Schotter oder Kies überdeckte Beet- 
und Grünflächen (z.B. sogenannte Steingärten) sind nicht zulässig.  

B 2.1.2 Höhenunterschiede zwischen den privaten Grundstücken sind durch 
Böschungen im Verhältnis 1:1,5 oder flacher zu überbrücken. Stützmauern 
sind terrassiert mit jeweiligen Höhenversatz bis maximal 0,80 m zulässig. Sie 
dürfen nur mit Natursteinen und in Form von Trockenmauern (ohne 
Mörtelfuge) hergestellt werden. 

Davon ausgenommen sind technisch, notwendige Stützmauern als 
Abgrenzung zu öffentlichen Wegen. 

B 2.1.3 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze sind dauerhaft gegenüber dem 
Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen, 
Mülltonnenplätze sind gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die 
Anlagen zur Abschirmung sind zu begrünen  

B 2.2  Einfriedungen 

B 2.2.1 Zu den Straßenräumen sind Holzzäune (senkrechte Gliederung) 
Maschendraht-, Draht- und Stabmattenzäune bis auf eine Höhe von 1,00 m 
vom Boden gemessen zulässig. Maschendraht-, Draht- und 
Stabmattenzäune sind dabei mit Rankpflanzen oder mit Hecken zu 
hinterpflanzen. 

B 2.2.2 Für die seitlichen und rückwärtigen Grundstückseinfriedungen, sowie 
Grundstückseinfriedungen entlang des öffentlichen Fußwegs, sind nur 
gemeinsame Holzzäune (in senkrechter Gliederung), Maschendraht-, Draht- 
und Stabmattenzäune bis auf eine Höhe von 1,80 m vom Boden gemessen 



Gemeinde Wittnau                                                                            Textlicher Teil                    
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften                               Stand: 14.02.2022 24.10.2022 
�Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³�� 
Fassung: 2. 3. Offenlage  gemäß § 4a (3) BauGB    
                                                                          

Seite 14 von 19 
 

zulässig. Maschendraht-, Draht- und Stabmattenzäune sind dabei mit 
Rankpflanzen oder mit Hecken zu hinterpflanzen. 

B 2.2.3 Um die Durchlässigkeit für kleine Säugetiere zu erhalten wird 
vorgeschrieben, dass Zäune mit einem Abstand von mindestens 0,15 m 
zwischen Boden und Zaun auszuführen sind.  

B 3  Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 6 sind Stellplätze wie folgt 
herzustellen. 

�ƒ bei Wohnungen unter 50 qm 1 Stellplatz pro Wohneinheit 
�ƒ bei Wohnungen über 50 qm bis unter 70 qm 1,5 Stellplätze pro 

Wohneinheit und 
�ƒ bei Wohnungen über 70 qm 2 Stellplätze  

Bruchteile einer Kfz-Stellplatzzahl sind auf die nächste volle Zahl 
aufzurunden. 

 

C  HINWEISE  

C 1  Artenschutz  

Rodungen von Bäumen und Gehölzen sind nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) lediglich außerhalb der Brutperiode 
von Vögeln zulässig, also vom 01.10. bis zum 28./29.02. eines jeden Jahres. 
Sollte dies nicht möglich sein, sind die betreffenden Bäume und Gebäude vor 
der Rodung von einer Fachkraft auf Nester zu überprüfen und ggf. die 
Rodungs- bzw. Abbrucharbeiten bis auf das Ende der Brutperiode zu 
verschieben. Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG (Verletzung/ Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, 
dürfen Gebäude ausschließlich in den Wintermonaten von November bis 
Februar abgerissen werden sowie Bäume ausschließlich in diesem Zeitraum 
gerodet werden. Sollten Gebäudeabrisse oder Baumrodungen zu einem 
Zeitpunkt stattfinden, der nicht die Wintermonate November bis Februar 
abdeckt, müssen die betroffenen Gebäude und Bäume unmittelbar vor dem 
Abriss durch einen Artenschutz-Sachverständigen auf Fledermausbesatz 
kontrolliert werden. Sollten hierbei Fledermäuse nachgewiesen werden, sind 
die Abrissarbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Um eine Verletzung oder Tötung 
von Fledermaus-Individuen im Zuge der Baufeldfreimachung zu vermeiden, 
sollten die bestehenden Holzstapel mit größter Vorsicht abgetragen werden. 
�6�L�H�G�O�X�Q�J�V�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H���$�U�W�H�Q���Z�L�H���Ä�+�D�X�V�V�S�H�U�O�L�Q�J�����X�Q�G���Ä�0�H�K�O�V�F�K�Z�D�O�E�H�����N�|�Q�Q�W�H�Q��
von den Baumaßnahmen profitieren. Daher wird angeregt, bei neu zu 
errichtenden Gebäude Brutstrukturen für die genannten Arten und zudem 
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ausreichend große und nahe gelegene Nahrungshabitate zu etablieren. 
�+�L�H�U�]�X���Z�L�U�G���D�X�I���G�L�H���%�U�R�V�F�K�•�U�H���Ä�$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���D�P���+�D�X�V�����I�•�U���9�|�J�H�O��
und Fledermäuse (http://www.artenschutz-am-haus.de/) hingewiesen, sowie 
eine insektenfreundliche Gestaltung der privaten Grünflächen mit 
gebietsheimischen und blütenreichen Gehölzen empfohlen.  

C 2  Denkmalschutz und Archäologie 

Im Plangebiet sind derzeit keine bekannten archäologischen Kulturdenkmale 
oder Prüffälle gem. § 2 DSchG betroffen. Sollten dennoch bei der 
Durchführung der Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde  oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: 
abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

C 3  Geotechnik  

Der Oberboden besteht aus einem, tonig-sandigen, teilweise schwach 
kiesigen, humosen, durchwurzelten Schluff. Er ist überwiegend schwach 
feucht und besitzt eine Mächtigkeit von 0,3 m bis 0,6 m. Unter dem 
Oberboden folgen bindige Serien aus, schluffigen, bereichsweise kiesigen 
Tonen sowie aus, feinsandigen, bereichsweise tonigen Schluffen. Die 
geologische Karte weist im Plangebiet Abschwemmmassen aus.  

Für die einzelnen Bauwerke/ Gebäude wird eine Baugrundhaupt-
untersuchung nach DIN 4020 zur Klärung der Untergrundtragfähigkeiten, 
Bodenschichten und Konsistenzen sowie der Gründungs-/ Abdichtungs-
maßnahme empfohlen. Nach DIN EN 1997-1 ist spätestens nach dem 
Aushub der Baugruben von einem Sachverständigen für Geotechnik zu 
prüfen, ob die vorliegend getroffenen Annahmen über die Beschaffenheit des 
Baugrunds und über den Verlauf der die Gründung tragenden Schichten in 
der Gründungssohle zutreffen. 

C 4  Bodenschutz  

Die folgenden Bestimmungen sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens 
und seiner Funktion zu sichern. Gesetzliche Grundlage ist das 
Bundesbodenschutz- und Altlastengesetz. Nach § 1 und § 7 dieses Gesetzes 
ist insbesondere bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und schonenden 
und haushälterischen Umgang mit dem Boden zu achten. Allgemeine 
Bestimmungen Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel 
Mutterboden "abgeschoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes 
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unbedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von 
Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. Bodenarbeiten 
sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. Ein 
erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bei Geländeaufschüttungen 
innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des Massenausgleichs, der 
Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes nicht 
überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist 
ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Die 
Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, womöglich sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu 
gestalten. Zur Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahrten, 
Stellplätzen usw. werden Rasengittersteine oder Pflaster mit groben Fugen 
empfohlen. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf 
nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugruben Arbeitsgraben usw.) 
benutzt werden. Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit 
von Menschen oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
nicht ausgeschlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde 
zu melden. Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von 
Mutterboden Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung 
auf nicht in Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist 
anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, 
Bodenverbesserungen oder wiederverwertbar auf geeigneten 
(gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern). Für die Lagerung 
bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch locker 
aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. Vor 
Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch 
Auflockerung bis an die wasserdurchlässige Schicht zu beseitigen, damit ein 
ausreichender Wurzelraum für die Bepflanzung und eine flächige 
Versicherung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. Die Auftragshöhe 
soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

C 5  Bauen im Grundwasser  

Das Bauen im Grundwasser und - soweit wie möglich auch - in dessen 
Schwankungsbereich ist im Interesse des Grundwasserschutzes und der 
Bauherren zu vermeiden. Die Höhenlage der Unterkante Kellerfußboden ist 
deshalb grundsätzlich so zu wählen, dass diese über den höchsten 
bekannten Grundwasserständen liegt. Für die Erlaubnis zum Bauen im 
Grundwasser ist eine Prüfung des Einzelfalles erforderlich. Die baulichen 
Anlagen sind unterhalb des höchsten bekannten Grundwasserstandes 
wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Dies gilt insbesondere für 
unterirdische Tankanlagen. Soweit bauliche Maßnahmen unterhalb des 
mittleren Grundwasserstandes vorgesehen sind, ist hierfür grundsätzlich eine 
Erlaubnis und somit die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens 
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erforderlich. Falls im Rahmen von Bauvorhaben eine 
Grundwasserabsenkung erforderlich wird, ist hierfür zuvor eine 
wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. Folgende wasserrechtlichen 
Tatbestände könnten tangiert sein:  

Das Errichten von Gebäude im Grundwasser ist ein Aufstauen, Absenken 
und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die dafür bestimmt oder 
geeignet sind (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG)  

Bauwasserhaltungen stellen je nach Ausführung die Entnahme, das Zutage 
Leiten oder das Ableiten von Grundwasser dar (§ 9 Abs. 2 Nr. 5 WHG)  

C 6 Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen  

Nach der Hochwassergefahrenkarte (Quelle: LUBW) liegt das Plangebiet 
nicht in einem Überflutungsbereich. Da der Untergrund aus bindigem Boden 
(Hangmaterial) mit geringer Durchlässigkeit besteht, ist bei 
Niederschlagsereignissen mit Stauwasser bis zur bzw. an der 
Geländeoberkante zu rechnen.                                                                       
In der Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental am 20.12. 2018 wurde die Erstellung eines kommunalen 
Starkregenrisikomantagements für die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen 
und Wittnau beschlossen und beauftragt. Für die Gemeinde Wittnau werden 
entsprechende Lösungen erarbeitet.  

Um Starkniederschlagsereignisse künftig besser ableiten zu können, wurde 
mit dem Landratsamt FB Hochwasserschutz und Starkregen für das 
�3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³��besprochen, im Zuge der 
Erschließungsmaßnahmen den bestehenden Gehweg �G�H�U���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q��
�+�D�V�H�O�Q�³��umzubauen. Dabei soll der Gehweg einen Hochbord mit 12 cm 
Anschlag erhalten (in Einfahrtsbereichen Rundbord mit 4 cm Anschlag). Der 
Gehweg selbst erhält eine Querneigung von 2,5 % zur Straße hin. An dem 
abgrenzenden Tiefbord mit 8 cm Anschlag sollte außerhalb der 
Einfahrtsbereiche festgehalten werden. Die Zufahrten zu den geplanten 
Grundstücken wären seitens der Eigentümer bei Bedarf zusätzlich zu 
schützen. Durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen kann bei 
entsprechenden Starkniederschlagsereignissen das abfließende 
Niederschlagswasser, welches im Regenwasserkanal keine Aufnahme über 
�G�L�H���6�W�U�D�‰�H�Q�H�L�Q�O�l�X�I�H���I�L�Q�G�H�W�����•�E�H�U���G�L�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���L�Q���V�•�G�O�L�F�K�Hr 
Richtung, Richtung Bettlerpfad und die talseitigen Wiesen abgeleitet werden 

�'�L�H���)�O�l�F�K�H�Q���G�H�V���Q�H�X�H�Q���%�D�X�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³���V�L�Q�G���L�Q���G�H�Q��
Berechnungen der Regenwasserabflussmengen mit einem rechnerischen 
Spitzenwert am Auslauf 2 mit 1.212 l/s, im GEP mit enthalten.  

Zum Objektschutz innerhalb des Baugebietes wird folgendes empfohlen:  

�ƒ Errichtung wasserdichter Keller (z. B. weiße Wanne) zur Abdichtung 
gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser.  
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�ƒ Einbaumaßnamen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz.  
�ƒ Öffnungen an den Gebäuden bis über Gelände (Kellerfenster, Türen, 

Be- und Entlüftungen, Mauerdurchleitungen etc.) sind so dicht zu 
gestalten, dass wild abfließendes Wasser nicht in das Gebäude 
eindringen kann.  

�ƒ Da gem. § 37 WHG nachteilige Veränderungen des 
Oberflächenabflusses für angrenzende Bebauung und Grundstücke 
durch Baumaßnahmen nicht zulässig sind, dürfen keine 
Geländeveränderungen (Auffüllungen, Aufkantungen etc.) 
durchgeführt werden, die wild abfließendes Wasser aufstauen oder 
schädlich umlenken können.  

C 7  Regenwassernutzungsanlagen  

Die Betreiber von Regenwassernutzungsanlagen sind nach § 13 
Trinkwasserverordnung verpflichtet, sie dem Gesundheitsamt schriftlich 
anzuzeigen. Das Formular dazu kann im Internet unter der Adresse 
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de heruntergeladen werden. Die 
Anlagen sind gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
errichten und zu betreiben. 

C 8  Löschwasserversorgung  

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des 
DVGW in Abhängigkeit der Nutzung (FwG § 3, LBOAVO § 2 Abs. 5) 
festgelegt. Es ist eine Löschwasserversorgung von mind. 48 m³/h bzw. 96 
m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. Für Gebäude, 
deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
sichergestellt werden muss, sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe 
entsprechende Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen 
(LBOAVO § 2 Abs. 1- 4). Zufahrt und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der 
Feuerwehr sind nach den Vorgaben der VwV - Feuerwehrflächen 
auszuführen.  

C 9  Landwirtschaftliche Emissionen  

Es grenzen landwirtschaftliche Flächen an, von denen Emissionen (Lärm, 
Staub, Geruch) ausgehen können, welche als ortsüblich hinzunehmen sind. 

C 10  Energieeinsparende Methoden  

Die Gemeinde Wittnau spricht sich aus Gründen der Nachhaltigkeit und des 
Klimaschutzes ausdrücklich für ein energiesparendes Bauen sowie den 
Einsatz erneuerbarer Energien aus. Auf die Novellierung des 
Klimaschutzgesetztes des Landes Baden-Württemberg mit der Solarpflicht 
für Wohngebäude ab 01. Mai 2022 wird explizit hingewiesen. 
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C 11  Stromanschluss  

Hausanschlüsse werden nach den technischen Anschlussbedingungen des 
Energieversorgers Energiedienst bzw. ED Netze und den Maßgaben der 
einschlägigen Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. In 
Anlehnung an die DIN 18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschluss-
übergaberaum benötigt. Für die Planung und Bauvorbereitung der Leitungs-
netze, sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaß-
nahmen der anderen Leitungsträger ist eine angemessene Vorlaufzeit 
erforderlich. Daher ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließ-
ungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Energiedienst Rheinfelden 
(Baden), Schildgasse 20, 79618 Rheinfelden, so früh wie möglich schriftlich 
angezeigt werden. 

 

Wittnau, den        Breisach, den   

           

Bürgermeister Jörg Kindel        Planverfasser  

          
Ausfertigungsvermerk:      

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde Wittnau übereinstimmen. 

 

Wittnau, den  

Bürgermeister Jörg Kindel 

 

Bekanntmachungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht 
worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit Tag des Inkrafttretens ist der __.__.____. 

 

 

Wittnau, den  

Bürgermeister Jörg Kindel 
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Pkt.  THEMA Seite 
 13.3 Gestaltung unbebauter Grundstücke 31 
 13.4 Einfriedungen 31 
 13.5 Freileitungen 31 
 13.6 Stellplatzverpflichtung 31 
14  Auswirkungen 32 

 14.1 Auswirkungen auf ausgenutzte Nutzungen 32 
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 14.3 Ver- und Entsorgung 32 
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15  Maßnahmen zur Verwirklichung 33 

 15.1 Bodenordnung 33 

16  Kosten 33 

17  Städtebauliche Kennziffern 33 

18  Verfahrensablauf 33 

 

1. Einleitung  

1.1  Anlass der Aufstellung  

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Wohnraum sieht sich die Gemeinde 
Wittnau veranlasst, für die ansässige Wohnbevölkerung neue Wohnbauflächen ausweisen. 
Damit soll dem Abzug von Bürgerinnen und Bürgern von Wittnau insbesondere auch junger 
Familien entgegengewirkt werden. Die letzte, bauleitplanerisch Wohnbauentwicklung in 
Wittnau fand 2004 mit der baulichen Entwicklung �I�•�U�������%�D�X�S�O�l�W�]�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���6�•�G�³��
(Bebauungsplan Rechtskraft 03.03.2004) und dem Bebauungsplan �Ä�+�R�I�D�F�N�H�U�V�W�U�D�‰�H�³���I�•�U������
Bauplätze (Bebauungsplan Rechtskraft 01.03.2016) statt. Mit dieser Baulichen Entwicklung 
�K�D�W���V�L�F�K���H�Q�W�O�D�Q�J���G�H�U���6�W�U�D�‰�H���Ä�L�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���H�L�Q�H���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H��Struktur zum Ortsrand 
�J�H�E�L�O�G�H�W�����'�L�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���L�V�W���L�P���V�•�G�O�L�F�K�H�Q���7�H�L�O zum Anschluss an die 
Weinbergstraße nur einseitig bebaut. Schon seit Jahren wird über die mögliche 
�V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���D�O�V���Ä�/�•�F�N�H�Q�V�F�K�O�X�V�V�³���P�L�W���H�L�Q�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J���G�H�U���2�V�W�V�H�L�W�H���Ä�,�Q���G�H�Q��
�+�D�V�H�O�Q�³���G�L�V�N�X�W�L�H�U�W�����'�L�H�V���Z�L�U�G��jetzt durch die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer der 
vorhandenen Flächen möglich gemacht. 

Da die Flächen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Wittnau in der öffentlichen Sitzung vom 16.12.2019, die Aufstellung des 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���ÄIn den Haseln Ost" im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
beschlossen.  

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes konnte bis zur Änderung des BauGB 
(vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)) am 14.06.2021, spätestens bis zum 31.12.2019 
förmlich eingeleitet werden und der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs.1 BauGB wäre bis 
zum 31.12.2021 zu fassen. 

Mit der Änderung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)), wurde der § 13 b BauGB dahin geändert, dass das 
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Verfahren spätestens bis zum 31.12.2022 förmlich eingeleitet werden kann und der 
Satzungsbeschluss nach § 10 Abs.1 BauGB bis zum 31.12.2024 zu fassen wäre. 

Vom Gesetzgeber wurde keine Aussage dazu getroffen, wie mit den derzeit noch laufenden 
§ 13 b-Verfahren umgegangen werden soll. Deshalb wurde dem Gemeinderat empfohlen, 
für diese Verfahren den Aufstellungsbeschluss erneut zu fassen. 

1.2 Ziele der Bebauungsplanung  

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Wohnbauland, insbesondere für junge Familien aber 
auch kleinen Haushalten und seniorengerechtes Wohnen in Form von Einzel- und 
Doppelhäusern, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. 

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnbauland für junge Familien 
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnungen in Geschosswohnungsbauweise für 

alle Generationen und z.B. auch Kleinhaushalte 
- Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und barrierefreie Wohnungen 
- Bildung eines Lückenschlusses in bestehender städtebaulicher Struktur 
- Anschluss an vorhandene Erschließungsanlagen 
- Berücksichtigung angrenzender Freiraum- und Wohnnutzungen  
- Beachtung ökologischer und artenschutzrechtlicher Belange  

1.3 Art des Bebauungsplans  

Für das Plangebiet wird ein qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB 
aufgestellt. Das bedeutet, dass der Bebauungsplan mindestens Festsetzungen über die Art 
und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die 
örtlichen Verkehrsflächen enthält.  

1.4 Verfahrensart  

Da die Voraussetzungen für ein, beschleunigtes Verfahren für die Ausweisung des 
�%�D�X�J�H�E�L�H�W�V���ÄIn den Haseln Ost�³���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���G�L�U�H�N�W�H�Q���$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���D�Q���G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H��
Siedlung sowie einer max. überbaubaren Grundfläche durch das neue Baugebiet unter 
10.000 m² gegeben sind, hat der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes nach § 13b BauGB für das allgemeine Wohngebiet (WA) beschlossen. 
Das beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne des Außenbereichs ist an folgende 
Bedingungen geknüpft:  

- Der Bebauungsplan darf max. 10.000 m² Grundfläche im Sinne des §13a Abs. 1 und 2 
BauGB umfassen  

- Bebauungsplanverfahren, die in einem zeitlichen, räumlichen und sachlichen 
Zusammenhang stehen, liegen nicht vor. Damit wird auch durch Kumulation mehrerer 
Planungen der Schwellenwert nicht überschritten.  

- Es gibt keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH- und Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000). 
Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind (etwa durch die Nähe von 
Störfallbetrieben). 

- Die städtebauliche Ordnung wird durch den Bebauungsplan nicht beeinträchtigt. 
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- Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes konnte bis zur Änderung des 
BauGB (vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)) am 14.06.2021, spätestens bis zum 
31.12.2019 förmlich eingeleitet werden und der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs.1 
BauGB wäre bis zum 31.12.2021 zu fassen. 
Mit der Änderung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)), ist der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 ist bis zum 
31.12.2024 zu fassen. 

�'�L�H�V�H���%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���G�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�,�Q���G�H�Q �+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³���H�U�I�•�O�O�W�� 

1.5 Erforderlichkeit der Bebauungsplanung  

Bundesweit müssten 350.000 bis 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden, um den 
Bedarf zu decken. Vor allem in den Städten sind preiswerte Wohnungen kaum auf dem 
Markt. Menschen mit geringerem Einkommen, Familien und aber Einzelpersonen bzw. 
Kleinhaushalte haben es schwer angemessene und bezahlbare Wohnungen zu finden. Die 
Strukturen der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung haben sich in den letzten Jahren 
erheblich verändert. Neben den Wohnbauflächen für Familien in den klassischen Ein- und 
Zweifamilienhäusern, wird immer mehr Wohnraum in kleinen Einheiten für 1 �± 2 Personen 
oder Kleinfamilien, barrierefreie Wohnungen und auch bezahlbarer Wohnraum notwendig. 
Um die Planungsverfahren für den notwendigen Wohnungsbau zeitlich zu straffen, dürfen, 
Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren mit den Voraussetzungen wie unter Pkt. 1.4 
beschrieben, aufgestellt werden. Voraussetzung ist, dass für das vorgesehene 
Bebauungsgebiet die Umweltverträglichkeit festgestellt wurde. Zudem darf keine Gefahr für 
schwere Unfälle im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestehen. Das Baugebiet 
�Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³���H�U�I�•�O�O�W���D�O�O�H���9�R�U�J�D�E�H�Q���G�H�V���*�H�V�H�W�]�J�H�E�H�U�V���I�•�U���G�D�V���E�H�V�F�K�O�H�X�Q�L�J�W�H��
Verfahren und bietet eine ideale Möglichkeit das Gebiet städtebaulich zu entwickeln, was 
für die Gemeinde Wittnau und seinen Bewohnern nur von Vorteil sein kann.  

1.6 Artenschutz  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine Überprüfung erforderlich, ob durch 
die Umsetzung des geplanten Vorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 
44 BNatSchG ausgelöst werden können. Hierzu wurde durch Büro GaLaPlan, Georg Kunz 
Am Schlipf 6, 79674 Todtnauberg, eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt 
(Hinweis auf Pkt. 8 und den Bericht vom 02.02.2022 als Anlage) 

1.7 Umweltbeitrag 

Die fachliche Ausarbeitung für den Umweltbeitrag wurde durch das Büro Freiraum- und 
LandschaftsArchitektur, Dipl. - Ing. (FH) Ralf Wermuth, Gewerbepark Breisgau, Hartheimer 
Str. 20, 79427 Eschbach durchgeführt.                                                                         
(Hinweis auf Pkt. 9 und den Entwurf des Berichts vom 05.08.2021, überarbeitet am 02.02.2022 und 
11.04.2022 als Anlage) 

2. Ausgangssituation 

2.1 Lage des Plangebiets                                                                   
Das Plangebiet liegt am südlichen-westlichen Ortsrand der Gemeinde Wittnau und wird wie 
folgt begrenzt:  
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Im Norden durch die bestehenden Sportanlagen und landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
im Osten durch landwirtschaftlicher Flächen und Wohnbebauung und im Westen durch die 
�6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���X�Q�G���:�R�K�Q�E�H�E�D�X�X�Q�J, im Süden durch die Weinbergstraße und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.  

Räumliche Lage: 

 

(Abb. 1 - Quelle: Kartendienst der LUBW) 

 

 

(Abb. 2- Bestandssituation mit ungefährem Geltungsbereich (rot) - Quelle: Kartendienst der LUBW) 

2.2  Bebauung und Nutzung  

Es handelt sich bei dem Plangebiet um eine ca. 1,1 ha große, unbebaute Grünfläche 
(Wiese und Weide mit und ohne Streuobstbestand) am Ortsrand von Wittnau. In Richtung 
Süden und Osten schließt das Gebiet an landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker) und 
im Norden und Westen schließt es an bestehende Wohnflächen an. Das Plangebiet wird 
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�Z�H�V�W�O�L�F�K���G�X�U�F�K���G�L�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���X�Q�G���V�•�G�O�L�F�K���G�X�U�F�K���G�L�H���Ä�:�H�L�Q�E�H�U�J�V�W�U�D�‰�H�³���E�H�J�U�H�Q�]�W����
Außerdem besteht in Richtung West-Ost ein Gefälle. 

2.3 Eigentumsverhältnisse  

Die Grundstücke im Plangebiet sind ca. 97 % im privaten Eigentum und kirchlicher 
Trägerschaft.  Ca. 3 % der Fläche ist im Eigentum der Gemeinde Wittnau. 

2.4 Topografie und Geländeverhältnisse  

Topographisch liegt das Gelände auf einer Höhe von etwa 385 m ü. NN. Das Gelände 
weist ein West- Ost Gefälle auf. 

2.5 Bodenbeschaffenheit und Bodenbelastungen 

Der Oberboden besteht aus einem, tonig-sandigen, teilweise schwach kiesigen, humosen, 
durchwurzelten Schluff. Er ist überwiegend schwach feucht und besitzt eine Mächtigkeit 
von 0,3 m bis 0,6 m. Unter dem Oberboden folgen bindige Serien aus, schluffigen, 
bereichsweise kiesigen Tonen sowie aus, feinsandigen, bereichsweise tonigen Schluffen. 
Die geologische Karte weist im Plangebiet Abschwemmmassen aus.  

Es sind keine Altlastenverdachtsfälle bekannt.  

2.6 Gewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer.  

2.7 Grundwasserschutz / Wasserschutzgebietszonen 

Das Plangebiet befindet sich in keiner Wasserschutzgebietszone. Nach der 
Hochwassergefahrenkarte (Quelle: LUBW) liegt das Baugebiet nicht in einem 
Überflutungsbereich.  

Da der Untergrund aus bindigem Boden (Hangmaterial) mit geringer Durchlässigkeit 
besteht, ist bei Niederschlagsereignissen mit Stauwasser bis zur bzw. an der 
Geländeoberkante (GOK) zu rechnen. Der Bemessungshochwasserstand ist somit 
zunächst auf die jeweilige GOK anzusetzen. 

In Abhängigkeit der jeweiligen Höhenlage der geplanten Bauwerke ergeben sich nach DIN 
18533-1:2017-07 folgende Wassereinwirkungsklassen:  

W1.1-E: �± Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten 
Wänden Die unterste Abdichtungssohle liegt mehr als 0,50 m über dem 
Bemessungswasserspiegel und unter der Bodenplatte steht ein stark durchlässig Boden 

(k > 10-4 m/s) mit einer Mindestdicke von 0,50 m an. Es ist eine ausreichende 
Entwässerung des Kiespolsters sicherzustellen.  

W2.1-E: �± mäßige Einwirkung von drückendem Wasser Die unterste Abdichtungssohle liegt 
weniger als 0,50 m über dem Bemessungswasserspiegel und auf das Bauwerk wirkt 
maximal 3 m Wassersäule.  

W2.2-E: �± hohe Einwirkung von drückendem Wasser Das Bauwerk wird mehr als 3 m hoch 
durch Druckwasser belastet. 
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2.8 Starkregenrisikomanagement 

In der Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental wurde 
am 20. Dezember 2018 die Erstellung eines kommunalen Starkregenrisikomanagements 
für die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Wittnau beschlossen und beauftragt. Für 
die Gemeinde Wittnau werden in diesem Zusammenhang konkrete Lösungen zum Schutz 
vor Starkregenereignissen erarbeitet.  

In einer gemeinsamen Besprechung am 07.12.2021 mit dem Landratsamt FB 
Oberflächengewässer /Gewässerökologie / Hochwasserschutz /Starkregen, FB Abwasser-
netze, FB Naturschutz, FB Umweltrecht, den Bürgermeistern der Gemeinde Wittnau und 
der Gemeinde Sölden, sowie den beteiligten Planungsbüro Raupach und Stangwald und 
Baum Architektur und Stadtplanung, wurde die Thematik ausführlich besprochen.  

Die F�O�l�F�K�H�Q���G�H�V���Q�H�X�H�Q���%�D�X�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³���V�L�Q�G���L�Q���G�H�Q���%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J�H�Q���G�H�U��
Regenwasser-abflussmengen mit einem rechnerischen Spitzenwert am Auslauf 2 mit 1.212 
l/s, im GEP mit enthalten.  

Für die zusätzlichen baulichen Retentionsmaßnahmen nach der Einleitstelle der 
Ortskanalisation wurden zwischenzeitlich von der Gemeinde Wittnau die betroffenen 
Grundstücke Flst.Nr. 494 und 494/1 zur Umsetzung einer möglichen Maßnahme erworben. 
Ein Konzept zur Abflussdämpfung soll mit den beteiligten Behörden erarbeitet werden. 

 Übersichtsplan Flst.Nr. 494 und 494/1 

 

2.9 Archäologie 

Im Plangebiet sind derzeit keine bekannten archäologischen Kulturdenkmale oder Prüffälle 
gem. § 2 DSchG betroffen. 

2.10 Landwirtschaft 

Nach Süden und Osten schließt das Plangebiet an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Durch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen kann es auch bei Einhaltung 
einer guten fachlichen Praxis zeitweise zu Emissionen wie Lärm, Staub und Gerüchen 
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kommen. Durch die auftretenden landwirtschaftlichen Immissionen werden keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Wohnbevölkerung hervorgerufen. 

2.11 Störfallbetriebe  

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Einwirkungsbereichs von Störfallbetrieben 

2.12 Regionalplan 

Den Zielen der Raumordnung steht die geplante Entwicklung aus Sicht der Gemeinde nicht 
entgegen.  

 

(Abb. 3 �± Quelle: Raumnutzungskarte Regionalplan September 2017) 

Die Gemeinde Wittnau ist als Randzone um den Verdichtungsraum Freiburg zugeordnet 
(Regionalplan Südlicher Oberrhein Punkt 2.1.2.) Die Randzone um den Verdichtungsraum 
Freiburg soll so entwickelt werden, dass eine Zersiedlung der Landschaft und 
Beeinträchtigungen der Wohn- und Umweltqualität vermieden, Freiräume und 
Freiraumfunktionen gesichert, Entlastungsaufgaben für den Verdichtungsraum Freiburg 
wahrgenommen und Entwicklungsimpulse in den Ländlichen Raum vermittelt werden. Die 
engen strukturellen Verflechtungen zum Verdichtungsraum sowie die infrastrukturelle 
Anbindung auf leistungsfähige Anknüpfungspunkte an den öffentlichen 
Personennahverkehr erlauben zusätzliche Siedlungsflächen in den dargestellten 
Siedlungsbereichen. Gleichzeitig sind die Potenziale zur Eigenentwicklung zu sichern. Die 
Gemeinde Wittnau wird dem Mittelbereich Freiburg zugeordnet. Die Mittelbereiche sind die 
Verflechtungsbereiche der Mittelzentren, in denen der gehobene und spezialisierte Bedarf 
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gedeckt werden soll. Sie sind wichtige Bezugsräume der Bevölkerung, in denen ein 
Großteil der überörtlichen Lebensbeziehungen (Versorgung, Arbeit, Bildung, Freizeit) 
stattfindet und besonders enge wirtschaftliche und verkehrliche Verflechtungen bestehen. 

2.13 Wohnbauflächenbedarf Regionalplanerische Vorgaben zur 
Bedarfsermittlung  

Der hohe Wohnbauflächenbedarf in Wittnau zeichnet sich bereits seit einiger Zeit ab und 
wird verdeutlicht durch die seit Bekanntwerden des Baugebiets noch vor Beginn der 
Baulandreifmachung ständig steigende Zahl der Interessenten. Mit Stand 21.06.2021 liegen 
bereits 120 Anfragen für Wohnbauflächen vor. Dies entspricht einer etwa 6-fachen 
Überzeichnung der zur Verfügung stehenden Bauplätze. 

Seitens des planungsrechtlich maßgebenden Regionalplans Südlicher Oberrhein werden 
Festlegungen durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung und eine Methodik zur 
Bedarfsermittlung vorgegeben, die im Wesentlichen auf den Angaben der Einwohnerzahl 
zum Planungszeitpunkt basiert. Ausgangsbasis der hier dargestellten Bedarfsermittlung 
sind die zuletzt verfügbaren Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
Stand 2019 mit 1.516 Personen. Gemäß Punkt 2.4.1.1 des Regionalplan Südlicher 
Oberrhein ist die Gemeinde Wittnau als Gemeinde mit Eigenentwicklung für die Funktion 
Wohnen festgelegt. Zur Bestimmung des Flächenbedarfs im Rahmen der Eigenentwicklung 
für die Funktion Wohnen kann als Orientierungswert ein Zuwachsfaktor in Höhe von bis 
0,25 % pro Jahr bezogen auf die Einwohnerzahl zum Planungszeitpunkt zugrunde gelegt 
werden. Dies entspräche einem jährlichen Zuwachs von ca. 3,8 EW / Jahr. Zur 
Umrechnung des Zuwachsfaktors wird eine Bruttowohndichte von 50 Einwohnern pro 
Hektar angenommen.  

Die letzten Bebauungsplanungen und Baulandentwicklungen wurde im Jahr 2004 mit dem 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���6�•�G�³���I�•�U�������%�D�X�S�O�l�W�]�H���X�Q�G���G�H�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q��
�Ä�+�R�I�D�F�N�H�U�V�W�U�D�‰�H�³���I�•�U�������%�D�X�S�O�l�W�]�H�����%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���5�H�F�K�W�V�N�U�D�I�W���������������������������G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�Ut. 

Entsprechend der Vorgaben des Regionalplans Südlicher Oberrhein (Plansatz 2.4.0.3 (3) 
Z) sind verfügbare Wohnbauflächen in unbeplanten Innenbereichen sowie in Bauleitplänen 
ausgewiesene, noch nicht bebaute Flächen auf den örtlichen Flächenbedarf anzurechnen. 
Nicht in Abzug zu bringen sind im Flächennutzungsplan dargestellte geplante 
Wohnbauflächen, die noch nicht umgesetzt sind bzw. für die kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorliegt. Für die Gemeinde Wittnau wurden die Baulücken anhand eines 
Luftbilds, ohne baurechtlicher Prüfung überschlägig ermittelt. Damit stellt es kein 
Baulückenkataster dar, sondern dient lediglich der ungefähren Ermittlung der in Abzug zu 
bringenden Baulücken.  

Damit ergeben sich insgesamt 12 Baulücken, was bei einer durchschnittlich 
angenommenen Grundstücksgröße von 500 qm einer Gesamtgröße von 0,6 ha entspricht. 
Bei einer zugrunde gelegten Aktivierungsrate von 8,3 % in den nächsten fünf Jahren ergibt 



Gemeinde Wittnau                                                                           Begründung                    
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften                             S tand: 14.02.2022 24.10.2022 
�Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³�� 
Fassung: 2. 3. Offenlage  gemäß § 4a (3) BauGB           
                                                                                                        

Seite 12 von 34 
 

sich ein Innenentwicklungspotential von rund 500 m2. 

 

In einer gemeinsamen Besprechung mit dem Regionalverband Südlicher Oberrhein und 
dem Regierungspräsidium Referat 21, Raumordnung am 21.12.2021 wurde der 
Wohnbauflächenbedarf der Gemeinde Wittnau ausführlich besprochen. In Anbetracht des 
vorhandenen Siedlungsdrucks in Bezug auf die Eigenentwicklung der Gemeinde ist für den 
kurzfristigen Bedarf der Gemeinde Wittnau aus regionalplanerischer Sicht ein maximales 
Wohnbauflächenpotential von 0,7 ha Wohnbaufläche möglich.  

Der Bebauungsplan hat eine Gebietsfläche von 10.900 m2. Somit ergibt sich ein 
Flächenüberschuss in Bezug auf den Flächenbedarf von ca. 0,4 ha. Der Regionalverband 
Südlicher Oberrhein schlägt vor, diese Flächen von ca. 0,4 ha im Rahmen eines 
Flächentauschs auf Flächennutzungsplanebene (FNP), durch eine punktuelle Änderung 
des FNP, zu kompensieren. Eine mögliche Fläche wäre die Mischgebietsfläche östlich der 
L122, mit einem Flächenanteil von ca. 0,55 ha.  

Der Umrechnungsfaktor von MI Flächen zu WA Flächen liegt bei ca. 0,5 so dass durch den 
Flächentausch der MI Fläche zugunsten der WA Fläche den Zielen der Raumordnung 
entsprochen werden kann. 
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2.14 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV), rechtskräftig seit 
15.05.2009, wird die Fläche als landwirtschaftliche Fläche und in Teilbereichen als 
Sondergebietsflächen �Ä�6�S�R�U�W�³��dargestellt. Die Lage am Ortsrand, die städtebauliche Lücke 
zu den bestehenden baulichen �$�Q�O�D�J�H�Q���L�P���%�D�X�J�H�E�L�H�W���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���L�P���:�H�V�W�H�Q��und des 
Baugebiets �ÄBirkwäldele�³ im Osten, sowie die südliche Abgrenzung und Anbindung an die 
Weinbergstraße legt eine bauliche Entwicklung an diesem Standort nahe. Da die geordnete 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Wittnau nicht beeinträchtigt wird, kann der 
Flächennutzungsplan gemäß § 13a (2) Nr. 2 im Zuge der Berichtigung angepasst werden. 
Die Berichtigung wird nach Abschluss des Verfahrens durchgeführt. 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan: 
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(Abb. 4 - Quelle: BürgerGIS LKBH, Juni 2021) mit Geltungsbereich (rot-gestrichelt)  

 

3. Planungskonzeption 
Die Planungskonzeption greift die bestehenden Strukturen auf und vervollständigt den 
südwestlichen Ortsrand zwischen �G�H�U���6�W�U�D�‰�H���Ä�L�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³��und der Weinbergstraße.  Die 
Erschließung des Gebiets erfolgt in direkter Anbindung an die Weinbergstraße und 
fußläufig mit einem Fuß�Z�H�J���D�Q���G�L�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³�����'�D�V���%�D�X�J�H�E�L�H�W��wird 
verkehrstechnisch über einen Stich mit entsprechendem Wendehammer erschlossen, der 
eine spätere Erweiterungen nach Norden oder Osten ermöglicht. Die Bebauung soll 
mehrheitlich als Einfamilien- und Doppelhausbebauung, sowie 1 Kettenhaus/Reihenhaus 
und 2 Grundstücke für Mehrfamilienhäuser realisiert werden. Die Qualität der Vorhaben der 
Mehrfamilienhäuser soll dabei im Rahmen der Vermarktung sichergestellt werden, indem 
eine Vergabe auf der Grundlage eines hochbaulichen Konzepts erfolgt. Daher werden für 
diesen Bereich lediglich die wesentlichen städtebaulichen Rahmenbedingungen gesetzt. 
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(Abb. 5 �± Städtebaulicher Entwurf, Planstand 27.05.2021)  

 

4. Technische Infrastruktur 

4.1 Entwässerung 

Die Entwässerung des Baugebietes �Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³��erfolgt im Trennverfahren.  

4.1.1 Ableitung der Schmutzwasserabflüsse  

Die Ableitung der Schmutzwasserabflüsse erfolgt über die Erschließungsstraße in den 
bestehenden Schmutzwasserkanal in der Weinbergstraße. Das Schmutzwasserkanalnetz 
wird an den bestehenden Schmutzwassersammler angeschlossen. Der zusätzliche 
Abwasseranfall ist gering und kann über das bestehende Schmutzwasserkanalnetz 
abgeleitet werden.  

4.1.2 Ableitung der Regenwasserabflüsse  

Die Ableitung der Regenwasserabflüsse erfolgt über das geplante Regenwasserkanalnetz 
und den bestehenden Regenwassersammler/ Rückhaltekanal in der Weinbergstraße. Zur 
Reduzierung der Belastung des weiterführenden Regenwasserkanalnetzes, ist eine 
dezentrale Rückhaltung auf den Privatgrundstücken vorgesehen.  

Der Rückhalteraum der Retentionszisternen ist mit mindestens 2 m³ je angefangene 100 m² 
versiegelter Grundstücksfläche mit einem Drosselabfluss von 0,2 Liter pro Sekunde zu 
bemessen.  
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4.2 Wasser- und Löschwasserversorgung  

Die Versorgung von Wasser und Löschwasser (bis zu 96 m³/h über 2 Stunden) wird durch 
das öffentliche Trinkwassernetz sichergestellt. Das Trinkwassernetz wird durch den 
�Ä�=�Z�H�F�N�Y�H�U�E�D�Q�G���:�D�V�V�H�U�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J���+�H�[�H�Q�W�D�O�³���D�X�I�U�H�F�K�W�H�U�K�D�O�W�H�Q���X�Q�G���E�H�W�U�L�H�E�H�Q��  

4.3 Energieversorgung  

Das Plangebiet soll über die bestehenden Leitungen in der Straße �ÄIn den Haseln�³��und 
�Ä�:�H�L�Q�E�H�U�J�V�W�U�D�‰�H�³��mit elektrischem Strom versorgt werden. Das 
Energieversorgungsunternehmen ED Netze GmbH, Schildgasse 20, 79618 Rheinfelden, 
als Leitungsträger wurde in das Bebauungsplanverfahren eingebunden. Ein bestehender 
Strommasten mit Freileitung auf dem Flst. 475/8 wird im Zuge der Erschließung des 
Baugebietes entfernt und als Erdkabelanschluss hergestellt werden. Die herzustellenden 
Stromanschlüsse im Plangebiet sollen entsprechend dem heutigen Stand der Technik als 
Erdkabel ausgeführt werden.  

4.4 Telekommunikation  

Das Plangebiet soll an das bestehende Telekommunikationsnetz angebunden werden. Die 
Optionen für den Breitbandausbau in der Gemeinde Wittnau bestehen.  

4.5  Klimaschutz und Energie  

Anlagen, die zur regenerativen Energiegewinnung dienen (Solaranlagen/Photovoltaik), sind 
im Plangebiet zulässig und erwünscht. Die Gemeinde Wittnau spricht sich aus 
Gründen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes ausdrücklich für ein 
energiesparendes Bauen sowie den Einsatz erneuerbarer Energien aus. Auf die 
Novellierung des Klimaschutzgesetztes des Landes Baden-Württemberg mit der 
Solarpflicht für Wohngebäude ab 01. Mai 2022 wird explizit hingewiesen. 

5. Nutzungskonflikte 

5.1 Schallemissionen  

Die maßgeblichen Immissionswerte wurden durch das Ingenieurbüro Dr. Wilfried Jans, Im 
Zinken 11, 77955 Ettenheim am 29.06.2021 ermittelt. Die sich daraus ergebenden 
Festsetzungsvorschläge werden in die Festsetzungen übernommen.  

(Anlage: Gutachten Ingenieurbüro Dr. Wilfried Jans Stand 29.06.2021) 

5.1.1 Verkehrslärm  

Am südlichen Rand des Baugebiets zur Weinbergstraße ist von Beurteilungspegeln des 
Verkehrslärms auszugehen, die unter den Orientierungswerten der DIN 18005 - 
Schallschutz im Städtebau und auch unter den Immissionsgrenzwerten der 
Verkehrslärmschutzverordnung für allgemeine Wohngebiete liegen. Die Gemeinde Wittnau 
strebt für die Weinbergstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h mit einer 
Verlegung des Ortsschildes als wichtige Schutzmaßnahme für das Baugebiet an.  
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5.1.2  Sportanlagen 

Da sich in der Nachbarschaft des Baugebiets Sportanlagen befinden, wurde in der 
vorliegenden Ausarbeitung die durch die bestimmungsgemäße Nutzung dieser 
Sportanlagen verursachte Lärmeinwirkung auf das Baugebiet prognostiziert und durch 
Vergleich mit den schalltechnischen Anforderungen der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung beurteilt. Während Fußballspiele an Werktagen sowie das werktägliche 
Fußballtraining keine unzulässige Lärmeinwirkung auf das Baugebiet verursachen, kann 
bei Fußballspielen an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr auf dem 
Rasenplatz eine geringfügige Immissionsrichtwertüberschreitung in Höhe des 
Dachgeschosses der geplanten Bebauung resultieren. Um diese Überschreitung zu 
vermeiden, wurden in Abschnitt 7 der vorliegenden Ausarbeitung Schallschutzmaßnahmen 
dimensioniert. Diese Schallschutzmaßnahmen umfassen ein Abrücken der geplanten 
Bebauung bzw. den Verzicht auf die Anordnung öffenbarer Fenster innerhalb der gemäß 
Darstellung in Anlage 8 von einer Immissionsrichtwertüberschreitung betroffenen Fläche in 
Höhe des Dachgeschosses. Ein aktiver Lärmschutz wird aufgrund einer eingeschränkten 
Wirkung und der Erschließungssituation nicht vorgesehen. Der Lärmschutz wird 
stattdessen über Vorgaben im Bebauungsplan an die Bebauung erreicht. Dort werden 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile und zur Belüftung von 
Schlafräumen festgesetzt. Die Schalldämmung der Außenbauteile liegt lediglich in 
Randbereichen bei Lärmpegelbereich II (maßgeblicher Außenlärmpegel 55 �± 60 dB(A) - 
was in etwa den aktuellen Standardanforderungen an Fenstern entspricht)  

 

(Abb. 6 �± Lärmkarte, Planstand 29.06.2021) 

 

6. Auswirkungen  

6.1 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Mögliche immissionsschutz-rechtliche Konflikte für die im Plangebiet wohnenden Menschen 
(Störwirkungen durch Lärm) sind infolge dieser geringfügigen Verdichtungserscheinungen 
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nicht zu erwarten. Das gesundheitliche Gefährdungspotential ist als sehr gering 
einzustufen. Auswirkungen während der temporären Bauphase durch die Errichtung von 
Wohngebäuden, ist vor allem mit immissionsbedingten Belastungen zu rechnen. Dies sind 
in erster Linie Lärm, der durch Baumaschinen und Schwerlastverkehr verursacht werden 
kann, sowie verkehrsbedingte als auch visuelle Beeinträchtigungen. 

6.2 Auswirkungen auf Klima und Luft 

�/�D�X�W���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�U�D�K�P�H�Q�S�O�D�Q���6�•�G�O�L�F�K�H�U���2�E�H�U�U�K�H�L�Q�����5�D�X�P�D�Q�D�O�\�V�H���6�F�K�X�W�]�J�X�W���Ä�.�O�L�P�D���X�Q�G��
�/�X�I�W�³���%�O�D�W�W���6�•�G���± September 2013) liegt das Plangebiet im Bereich ohne Bewertung 
(sonstige Freiraumbereiche). Zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Gestaltung des 
Wohngebiets (Durchgrünung) werden die Flachdächer der Gebäude und Dächer von 
Carports extensiv begrünt. Des Weiteren ist je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ein 
Baum zu pflanzen. Außerdem wird die Begrünung aller nicht baulich genutzten 
Nebenflächen festgesetzt, so dass die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke, sofern 
sie nicht als Zufahrt befestigt oder als Nebenanlage genutzt werden, zu begrünen bzw. 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen sind 

Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung wird keine besonderen für die 
Luftqualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, so dass durch 
die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu 
erhaltenden bestmöglichen Luftqualität resultieren. 

6.3 Auswirkungen auf das Grundwasser 

Auswirkungen baulicher Art sind dort zu erwarten, wo infolge von Grabungsarbeiten der 
schützende Bodenköper entfernt und damit die Mächtigkeit der filternden Deckschichten 
verringert wird. Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen steigt dort die 
Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung des Grundwassers. Das Risiko beschränkt sich 
vornehmlich auf den Zeitraum der Bautätigkeiten. Bei Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften ist das Risiko zu relativieren. Durch die geringe zusätzliche 
Flächenversiegelung sind allenfalls mittlere Auswirkungen auf den Umweltbelang 
Grundwasser zu erwarten. 

6.4  Auswirkungen auf Oberflächenwasser 

Im Plangebiet liegen keine Oberflächengewässer. Auswirkungen baulicher Art sind dort zu 
erwarten, wo infolge von Grabungsarbeiten oder bei Unfällen mit wassergefährdenden 
Stoffen das Oberflächenwasser verunreinigt wird. Das Risiko beschränkt sich vornehmlich 
auf den Zeitraum der Bautätigkeiten. Bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist das 
Risiko zu relativieren. 

6.5 Auswirkungen auf Böden 

Durch die Planung werden hochwertige Böden versiegelt. Hierdurch entsteht ein hoher 
Eingriff in den Umweltbelang Boden. Da es sich bei der Planung um eine Nachverdichtung 
im Siedlungsbereich bzw. am Ortsrand mit teilweise mehrstöckiger Bauweise so handelt, 
sind insgesamt mittlere Auswirkungen auf den Umweltbelang Fläche zu erwarten. 
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6.6 Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild  

Das Plangebiet als unbebaute Grünfläche (Grünland mit teilweisem Streuobstbestand) am 
Ortsrand von Wittnau schließt sich im Norden und Westen an bestehende Wohnflächen 
und im Osten und Süden an landwirtschaftlichen Flächen an. Direkte Auswirkungen auf das 
Landschafts- und Ortsbild sind allenfalls in geringem Ausmaß durch den Verlust von 
unbebauten Grünflächen zu erwarten und können durch eine angepasste Durchbegrünung 
der neuen Bebauung gemindert werden. 

6.7 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter  

Im Plangebiet sind keine schutzwürdigen Kultur- und Sachgüter bekannt. Durch die 
Planung sind keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 

7. Artenschutzrechtliche Prüfung  

7.1  artenschutzrechtliche Prüfung 

die artenschutzrechtliche Prüfung wurde durch das Büro GaLaPlan, Georg Kunz  

Am Schlipf 6, 79674 Todtnauberg, durchgeführt  

(Anlage: Gutachterliche Stellungnahme, Büro GaLaPlan Stand 02.02.2022) 

7.2 Vorgehensweise 

Bezüglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei 
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten 
Kartierungen der Arten und weitere Quellen herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). Im 
Plangebiet fanden 2019 eine Begehung zur Ermittlung der Biotoptypen und der 
Habitatstrukturen sowie fünf Vogel- und fünf Fledermauskartierungen statt. Basierend auf 
den Ergebnissen der Kartierungen wurde die vom Eingriff betroffenen Arten ermittelt und 
entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen konzipiert. Im 
Juni 2021 erfolgten eine erneute Übersichtsbegehung sowie eine Aufnahme des 
derzeitigen Zustandes der Gehölze bzw. derer Strukturen wie Nistmaterial, Verletzungen, 
Nutzung vorhandener Höhlen/ Astlöcher durch die Fauna statt 

7.3 Aquatische Lebewesen 

Es können Beeinträchtigungen von an Gewässer gebundenen Lebewesen habitatbedingt 
ausgeschlossen werden 

7.4 Spinnentiere 

Für den nach FFH-Anhang II und IV geschützten Stellas Pseudoskorpion sind lediglich 2 
Standorte im nördlichen Baden �± Württemberg bekannt. Diese liegen in weiter Entfernung 
zum Plangebiet, sodass Beeinträchtigungen dieser Art auszuschließen sind. 

7.5 Käfer 

Verbreitungsbedingt kann im Untersuchungsgebiet der Hirschkäfer nicht ausgeschlossen 
werden. Dieser findet zwar im Bereich der vorhandenen Obstbäume mit Alt- und 
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Totholzanteilen noch keine geeigneten Strukturen zur Eiablage an der Stammbasis, jedoch 
ist absehbar, dass die Bäume bei weiter voranschreitender Zersetzung in den kommenden 
Jahren geeignete Strukturen aufweisen würden. Ein sporadischer Aufenthalt von 
Einzeltieren im Plangebiet ist zudem nicht auszuschließen. Desweiteren erfolgte der 
Nachweis eines besonders geschützten Rosenkäfers sowie weiterer Totholzkäferspuren. 
Es wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das neben dem Erhalt der hochwertigen 
Strukturen für Totholzkäfer auch Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
für Vögel und Fledermäuse beinhaltet.  

Vorgesehen ist der Erhalt hochwertiger Alt- und Totholzstrukturen der Gehölze des 
Plangebiets als Totholzpyramide sowie als herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen, die 
fachgerecht an geeigneter Stelle angebracht werden. Die Totholzpyramide ist auf einer ca. 
2.000 m² großen Ausgleichsfläche herzustellen, auf welcher durch die Pflanzung von 10 
Obstbäumen (Hochstamm, alte Sorten, weiter Stand etc.) und entsprechende Pflege und 
Erhaltungsmaßnahmen eine Streuobstwiese entstehen soll. Die Totholzpyramide stellt 
somit weiterhin ein geeignetes Habitat für die vorhandenen Totholzkäfer dar, während die 
zu pflanzenden Gehölze mittel- bis langfristig wieder Strukturen aufweisen werden, die den 
Gehölzen innerhalb des Plangebiets entsprechen.  

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.  

Bei Einhaltung der Vorgaben können Umweltschäden nach § 19 BNatSchG vermieden 
werden. 

Die Ausgleichsmaßnahme wird in räumlicher Nähe hergestellt. Derzeit gibt es 
unterschiedlich in Frage kommende Standorte. Der genaue Standort wird mit den 
Beteiligten Akteuren fachlich und inhaltlich in Absprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde noch geprüft und festgelegt. 

7.6 Schmetterlinge 

Relevante Habitatstrukturen für FFH-Anhang IV-Arten, z. B. Magerrasen mit 
entsprechenden Nektarpflanzen, sind im Plangebiet nicht vorhanden. Bei den Kartierungen 
im Jahr 2019 konnte auch keine dieser Arten im Plangebiet festgestellt werden. Erhebliche 
Beeinträchtigungen von Schmetterlingen sind somit auszuschließen. 

7.7 Amphibien 

Das Plangebiet besteht aus einer Fettweide und weist keine geeigneten Habitate wie 
Stillgewässer für Amphibien auf. Auch Wanderungen von Amphibien über das Plangebiet 
hinweg sind nicht zu erwarten, da sich auch in der Nähe keine Gewässer befinden. 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Amphibien sind somit auszuschließen 

7.8 Reptilien 

Im Plangebiet befinden sich keine für Reptilien geeignete Habitatstrukturen wie 
Steinmauern, besonnte Nutzgärten, Bretter etc., sodass nicht mit einem Vorkommen zu 
rechnen ist. Sollten doch sporadisch Einzeltiere in die Eingriffsbereiche laufen, gehört dies 
zum allgemeinen Lebensrisiko und stellt keinen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG 
dar. 
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7.9 Vögel 

Bei den Brutvögeln im Plangebiet handelt es sich überwiegend um typische Kulturfolger. 
Darunter befinden sich Haus-/Feldsperlinge, Arten der Vorwarnliste. Zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen sind entsprechende Maßnahmen in Form von Einschränkungen der 
Rodungszeiträume einzuhalten.  

Ergänzend zum Pflanzgebot von Bäumen in den Bauvorschriften wurde für den Verlust der 
Fettwiese sowie der hochwertigen Streuobstbäume ein Maßnahmenkonzept entwickelt, 
sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Bauzeitlich ist mit einer 
Erhöhung der Störwirkungen zu rechnen. Erhebliche Auswirkungen auf vorhandene 
Siedlungsfolger sind nicht zu erwarten, da diese Arten an entsprechende Störwirkungen 
bereits angepasst sind. Störungsempfindliche Brutvogelarten wurden nicht festgestellt. 
Betriebsbedingt ist mit keiner nennenswerten Erhöhung der Störwirkung für Vögel zu 
rechnen. 

Als Maßnahmenkonzept ist der Erhalt hochwertiger Alt- und Totholzstrukturen der Gehölze 
des Plangebiets als Totholzpyramide vorgesehen, sowie als herausgeschnittene natürliche 
Nisthöhlen, die fachgerecht an geeigneter Stelle angebracht werden. Die Totholzpyramide 
ist auf einer ca. 2.000 m² großen Ausgleichsfläche herzustellen, auf welcher durch die 
Pflanzung von 10 Obstbäumen (Hochstamm, alte Sorten, weiter Stand etc.) und 
entsprechende Pflege und Erhaltungsmaßnahmen eine Streuobstwiese entstehen soll. 
Ergänzend werden im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet 3 Nistkästen 
Typus Haussperling und 3 Nistkästen Typus Feldsperrling angebracht. Bei Einhaltung der 
artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG nicht zu erwarten. 

Die Ausgleichsmaßnahme wird in räumlicher Nähe hergestellt. (Siehe Begründung Pkt. 
7.13 und Umweltbeitrag Pkt. 6.3) Die Ausgleichsmaßnahmen werden auf privaten 
Grundstücken hergestellt. Die Grundstücke stehen für diese Ausgleichsmaßnahmen zur 
Verfügung. Eine vertragliche Regelung mit dinglicher Sicherung wird angestrebt.  

7.10 Fledermäuse 

Im Plangebiet befinden sich in mehreren Bäumen geeignete Quartiere in Form von Höhlen, 
Astlöchern, Rindenabplatzungen, Vogelnistkästen usw. Bei der Untersuchung der Höhlen 
konnten keine Nachweise von Fledermäusen erbracht werden. Eine Nutzung der Höhlen 
als Zwischenquartier ist jedoch nicht auszuschließen. Für Fledermäuse nutzbare Strukturen 
in Form von Gebäuden sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das Plangebiet dient in erster 
Linie als Jagdhabitat. Eine verstärkte Nutzung konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die 
meisten (Zwerg-)Fledermäuse wurden an den Straßenlaternen gesichtet. Im Zuge 
nächtlicher Kartierungen wurden: Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermäuse sowie 
Abendsegler und eine Myotis-Art festgestellt. Außerdem besteht ein Verdacht auf 
Mückenfledermäuse. Eine Nutzung der Bäume im Plangebiet als Leitlinie war nicht 
erkennbar. Da im Zuge der Baumaßnahmen Gehölze gerodet werden sollen, werden 
zeitliche Reglementierungen (Anfang Dezember bis Ende Februar) erforderlich. In diesem 
Zuge sind auch die Vogelnistkästen im räumlich-funktionalen Zusammenhang 
umzuhängen. Um baubedingte Störungen zu vermeiden, sind die Arbeiten nur tagsüber 
durchzuführen und nächtliche Ausleuchtungen zu unterlassen. Um die Tiere in ihrer 
Jagdaktivität bzw. während der Transferflüge in die Jagdgebiete nicht zu stören, sollten 
außerdem keine Dauer - Beleuchtungen an den Gebäuden oder deren Fassaden 
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vorhanden sein. Ist dies jedoch nicht zu vermeiden, müssen die Beleuchtungen an den 
Gebäuden fledermausfreundlich gestaltetet werden.  

Für den Verlust der Streuobstbäume einschließlich der hochwertigen Strukturen und des 
zugrundeliegenden Grünlands wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt, um erhebliche 
Beeinträchtigungen ausschließen zu können. Vorgesehen ist der Erhalt hochwertiger Alt- 
und Totholzstrukturen der Gehölze des Plangebiets als Totholzpyramide sowie als 
herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen, die fachgerecht an geeigneter Stelle angebracht 
werden. Die Totholzpyramide ist auf einer ca. 2.000 m² großen Ausgleichsfläche 
herzustellen, auf welcher durch die Pflanzung von 10 Obstbäumen (Hochstamm, alte 
Sorten, weiter Stand etc.) und entsprechende Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen eine 
Streuobstwiese entstehen soll. Ergänzend werden im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zum Plangebiet Fledermauskästen (6 Kasten Typus Höhlenquartier, 8 
Kasten Typus Spaltenquartier) angebracht. Die Anbringung der Kästen soll an den 
bestehenden Bäumen/Gehölzstrukturen auf gemeindeeigenen Grundstücken erfolgen. 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. 

Die Ausgleichsmaßnahme wird in räumlicher Nähe hergestellt. (Siehe Begründung Pkt. 
7.13 und Umweltbeitrag Pkt. 6.2). Die Ausgleichsmaßnahmen werden auf privaten 
Grundstücken hergestellt. Die Grundstücke stehen für diese Ausgleichsmaßnahmen zur 
Verfügung. Eine vertragliche Regelung mit dinglicher Sicherung wird angestrebt. 

7.11 Säugetiere (außer Fledermäuse) 

Für Haselmäuse geeignete Sträucher sind weder im Plangebiet noch angrenzend 
vorhanden. Eine Betroffenheit dieser Art ist somit auszuschließen. Ein Vorkommen von 
Feldhamstern und Bibern ist verbreitungs- und habitatbedingt auszuschließen 

Aufgrund der Lage des Plangebiets am Rande des Siedlungsbereiches und angrenzend an 
zwei Straßen ist nicht mit der nötigen Störungsfreiheit für wandernde Tiere zu rechnen. 
Tiere auf nächtlichem Streifzug sind ebenfalls nicht erheblich betroffen, da sich die 
Bauarbeiten auf den Tageszeitraum beschränken.  

7.12 Pflanzen 

Gemäß den Verbreitungskarten der LUBW zu den FFH-Pflanzenarten sind die meisten der 
genannten Arten im Plangebiet nicht zu erwarten und konnten auch bei den Kartierungen 
nicht gefunden werden. Mit Ausnahme des europäischen Dünnfarns sind es Arten, die 
entweder auf feuchte Sonderstandorte angewiesen sind, in äußerst hochwertigen und 
mageren Grünlandbeständen vorkommen oder nur sehr lokal verbreitet sind. 
Verbreitungsbedingt können lediglich das Grüne Besenmoos, Rogers Goldhaarmoos und 
der Europäische Frauenschuh im Plangebiet vorkommen. Das Plangebiet weist keinen 
geeigneten Lebensraum für diese Arten auf. Bei den Kartierungen im Jahr 2019 wurden 
auch keine Nachweise erbracht. Eine Betroffenheit ist somit nicht gegeben 
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7.13 Ausgleich Artenschutz 

Zum Ausgleich des Eingriffs in den bestehenden Streuobstbestand mit einer Gesamtfläche 
von 3.800 m2 innerhalb des Plangebiets sollen nach vorheriger Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald in räumlicher 
Nähe auf den Flst. Nrn. 308 (ca. 1.509 m2 ) und 448 (ca. 2.251 m2 ), Gemarkung Wittnau, 
Neupflanzungen von Streuobstbeständen vorgenommen werden. Um den 
artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen gerecht zu werden, sind auf dem Flst. Nr. 
448 zu entwickelnden Streuobstbestand außerdem 1 �± 2 Totholzpyramiden zu integrieren. 

8. Umweltbeitrag 

8.1 Vorgehensweise 

Die fachliche Ausarbeitung für den Umweltbeitrag wurde durch das Büro Freiraum- und 
Landschaftsarchitektur, Dipl. - Ing. (FH) Ralf Wermuth, Gewerbepark Breisgau, Hartheimer 
Str. 20, 79427 Eschbach durchgeführt.  

(Anlage: Gutachterliche Stellungnahme, Stand 05.08.2021, überarbeitet am 02.02.2022 und 
11.04.2022) 

Die Aufstellung des Bebauungsplans kann im vereinfachten Verfahren nach § 13b BauGB 
durchgehführt werden. Daher wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10a BauGB abgesehen. 
Dennoch sind die Umweltbelange einschließlich der artenschutzrechtlichen Belange zu 
berücksichtigen.  

8.2  Bestand 

D�D�V���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W���O�L�H�J�W���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���*�H�E�L�H�W�V�N�X�O�L�V�V�H���G�H�V���1�D�W�X�U�S�D�U�N�V���Ä�6�•�G�V�F�K�Z�D�U�]�Z�D�O�G�³��
(Schutzgebiets-Nr. 6). Ansonsten sind im Plangebiet Flächen und Biotope mit europäischer 
und nationaler Bedeutung (Natura 2000, LSG oder NSG) nicht vorhanden.  

Folgende Schutzgebiete befinden sich in der näheren Umgebung des Plangebiets: 

�x Natura 2000: Im Abstand von ca. 120 m erstreckt sich in Richtung Norden und Westen 
eine große Teilfläche des FFH-�*�H�E�L�H�W�V���1�U���������������������Ä�6�F�K�|�Q�E�H�U�J���P�L�W��
�6�F�K�Z�D�U�]�Z�D�O�G�K�l�Q�J�H�Q�³���� 

�x Naturschu�W�]�J�H�E�L�H�W�����'�D�V���Q�l�F�K�V�W�H���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�%�H�U�J�K�D�X�V�H�U���0�D�W�W�H�Q�³��
(Schutzgebietsnr. 3.225) liegt etwa 350 m westlich von dem Bebauungsplangebiet 
entfernt.  

�x Landschaftsschutzgebiet: Unmittelbar südlich und westlich an das Plangebiet 
angrenzend liegt das Landschaf�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�6�F�K�|�Q�E�H�U�J���������������³�����6�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V-
Nr.3.15.015.  

�x Biotopverbund: Innerhalb des Plangebiets liegen, in Anlehnung an den Fachplan 
Landesweiter Biotopverbund, Kernflächen und -räume des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte.  
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�x FFH-Mähwiese: Etwa 10 m westlich liegt die nächste FFH-Mähwiese bzw. der 
nordöstliche Teil der FFH-�0�l�K�Z�L�H�V�H���Ä�)�O�D�F�K�O�D�Q�G-Mähwiesen am südwestlichen Ortsrand 
�Y�R�Q���:�L�W�W�Q�D�X�³�����1�U������������������������������������������ 

Nach derzeitigem Planungsstand sind keine negativen Beeinträchtigungen auf die in der 
Umgebung liegenden Schutzgebiete zu erwarten. 

Das Grünland zeichnet sich durch einen Streuobstbestand mit insgesamt 12 
hochstämmigen Obstbäumen und einer Begleitvegetation aus Wiesen-Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Gewöhnlichen Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), Gewöhnliche 
Schafgarbe (Achillea millefolium) und Wiesen-Labkraut (Galium mollugo agg.) aus, in 
ruderalisierten Bereichen kommen Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Große Brennnessel 
(Urtica dioica), Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) sowie Schlehe (Prunus spinosa) 
auf. Der südöstliche Teil des Plangebiets wird heutzutage offenbar intensiv als Mähwiese 
genutzt, hier gesellen sich zu den oben genannten Arten häufig auch Weidelgras (Lolium 
perenne), Wiesen-Klee (Trifolium pratense), Weißes Labkraut (Galium album), Spitz-
Wegerich (Plantago lanceolata), Gewöhnliche Knäuelgras (Dactylis glomerata) und 
Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) hinzu. 

Bewertung Gemäß den Darstellungen im Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein 
���5�D�X�P�D�Q�D�O�\�V�H���6�F�K�X�W�]�J�X�W���Ä�$�U�W�H�Q���X�Q�G���/�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�³���%�O�D�W�W���6�•�G���± September 2013) liegt das 
Plangebiet in Bereichen mit Biotopkomplexen von mittlerer Bedeutung. 

8.3 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Da die möglichen weiteren Eingriffe bereits vor der Aufstellung des Bebauungsplanes 
zulässig waren, ist in Anwendung von § 1a Abs. 3 BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich, 
da das Verfahren nach § 13 b BauGB durchgeführt wird. Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB gelten in Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6  BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, so dass ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich nicht erforderlich ist.  Es sind artenschutzrechtliche Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
umzusetzen, die unter Punkt 2.1 und in der angefügten artenschutzrechtlichen Prüfung 
durch das Büro Kunz GaLaPlan erläutert werden. Gemäß § 33a NatSchG muss der 
verlorengehende Streuobstbestand ausgeglichen werden. 

Die Ausgleichsmaßnahme wird in räumlicher Nähe hergestellt. Derzeit gibt es 
unterschiedlich in Frage kommende Standorte. Der genaue Standort wird mit den 
Beteiligten Akteuren fachlich und inhaltlich in Absprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde noch geprüft und festgelegt.  

8.4 Maßnahme 

Entwicklung von Streuobstbeständen mit integrierten Totholzpyramiden auf den Flst. Nrn. 
309 und 448, Gemarkung Wittnau. Zum Ausgleich des Eingriffs in den bestehenden 
Streuobstbestand mit einer Gesamtfläche von 3.800 m2 innerhalb des Plangebiets sollen 
nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald auf den Flst. Nrn. 308 (ca. 1.509 m2 ) und 448 (ca. 2.251 m2 ), 
Gemarkung Wittnau, Neupflanzungen von Streuobstbeständen vorgenommen werden. Um 
den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen gerecht zu werden, sind auf dem Flst. 
Nr. 448 zu entwickelnden Streuobstbestand außerdem 1 �± 2 Totholzpyramiden zu 
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integrieren. Die Grundstücke befinden sich in Privateigentum. Für die Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgt im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der 
Gemeinde Wittnau und dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch die Untere 
Naturschutzbehörde des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald, eine dingliche 
Sicherung. 

 

Karte Ausgleichsflächen 

 

9. Fazit Auswirkungen, Artenschutz und Umweltbeitrag 
Durch die Planung entstehen insgesamt mittlere Beeinträchtigungen für den Umweltbelang 
Arten/Biotope. Es müssen artenschutzrechtliche Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
umgesetzt werden. Durch die Planung werden hochwertige Böden versiegelt. Hierdurch 
entsteht ein hoher Eingriff in den Umweltbelang Boden. Da es sich bei der Planung um eine 
Nachverdichtung im Siedlungsbereich bzw. am Ortsrand mit teilweise mehrstöckiger 
Bauweise so handelt, sind insgesamt mittlere Auswirkungen auf den Umweltbelang Fläche 
zu erwarten. Durch den Verlust an landwirtschaftlicher Fläche für Wohngebiete besteht ein 
hoher Nutzungskonflikt. Aufgrund des kleinflächigen Eingriffs innerhalb eines klimatisch 
unbelasteten Bereichs und durch eine gegeigte Durchgrünung, die Auswirkungen mildern 
können, sind geringe Auswirkungen auf den Umweltbelang Klima und Luft zu erwarten. Im 
Untersuchungsgebiet liegen keine Oberflächengewässer. Während der Bauphase sind für 
den Umweltbelang Grundwasser Beeinträchtigungen durch Unfälle nicht auszuschließen. 
Durch die geringe zusätzliche Flächenversiegelung sind allenfalls mittlere Auswirkungen 
auf den Umweltbelang Grundwasser zu erwarten. Direkte Auswirkungen auf die 
Umweltbelange Landschafts- und Ortsbild sowie landschaftsbezogene Erholung sind 
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allenfalls in geringem Ausmaß durch den Verlust von unbebauten Grünflächen zu erwarten. 
Es entsteht eine geringe Beeinträchtigung für den Umweltbelang Mensch/Wohnen. 
Während der temporären Bauphase sind für die Umweltbelange landschaftsbezogene 
Erholung und Mensch/Wohnen Beeinträchtigungen v. a. durch Emissionen möglich. Im 
Gebiet sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt. 

10. Planungsrechtliche Festsetzungen 

10.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Die 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen. Dies sind Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (hierzu zählen auch 
Ferienwohnungen), Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen.  

10.2 Maß der baulichen Nutzung  

10.2.1 Grundflächenzahl / Geschossigkeit  

In den Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 wird als Grundfläche eine max. 
zulässige Gebäudegrundfläche bei Einzelhäusern (E) mit 150 m2 und bei 
Doppelhaushälften (D) mit 75 m2 vorgegeben. Für die Nebenanlagen gem. § 19 (4) 
BauNVO (Garagen, Zufahrten, Wege, Nebenanlagen etc.) werden bei Einzelhäusern (E) 
100 m2 und bei Doppelhaushälften (D) 60 m2 festgelegt. Dies soll eine maßvolle 
städtebauliche Struktur in Bezug auf die umliegende bestehende Bebauung gewährleisten.  

Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 4, WA 5 und WA 6 wird eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 als angemessen erachtet. Aus GRZ und Geschossigkeit ergibt sich im 
Plangebiet eine maximal erreichbare Geschossflächenzahlen (GFZ) von 1,2 im Bereich des 
Geschosswohnungsbaus. Die Grenzen des § 17 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete von 
GFZ 1,2 werden damit eingehalten. Die festgesetzten Grundflächenzahlen berücksichtigen 
damit die Forderung des BauGB �Änach sparsamen Umgang mit Grund und Boden�³�� im 
Hinblick auf eine angemessene Verdichtung und der Sicherung ausreichender, nicht 
versiegelter und möglichst begrünter Flächenanteile.  

10.2.2 Höhe baulicher Anlagen und Geschossigkeit  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 soll eine Einzel- und Doppelhausbebauung und einer 
zweigeschossigen Bebauung, bedingt durch die Hanglage, bergseitig mit einer Traufhöhe 
von 4,20 m und einer Firsthöhe von 9,20 m, sowie Talseitig mit einer Traufhöhe maximalen 
Wandansichtsfläche von 6,50 m und einer Firsthöhe von 11,50 m ermöglicht werden. 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 soll eine Einzel- und Doppelhausbebauung und einer 
zweigeschossigen Bebauung, mit einer Traufhöhe von 6,50 m und einer Firsthöhe von 
11,50 m, bezogen auf die Erschließungsstraße ermöglicht werden. 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 soll eine Doppelhausbebauung und einer 
zweigeschossigen Bebauung, mit einer Traufhöhe von 6,50 m und einer Firsthöhe von 
11,50 m, bezogen auf die Erschließungsstraße ermöglicht werden. 
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Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 soll eine Bebauung mit einem Kettenhaus (Reihenhaus) 
und einer zweigeschossigen Bebauung, mit einer Traufhöhe von 6,50 m und einer 
Firsthöhe von 11,50 m, bezogen auf die Erschließungsstraße ermöglicht werden. 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 5 und WA 6 soll eine Bebauung mit einem 
Mehrfamilienhaus und einer zweigeschossigen Bebauung, mit einer Traufhöhe von 6,50 m 
und einer Firsthöhe von 11,50 m, bezogen auf die Erschließungsstraße ermöglicht werden. 

In den Bereichen des Allgemeinen Wohngebiet WA 2, WA 3, WA4, WA5 und WA 6 sollen 
Gebäude mit Attikageschossen ermöglicht werden, da diese grundsätzlich eine attraktive 
und kostengünstige Bauform darstellen und im Volumen mit Satteldach-Gebäuden 
vergleichbar sind. Damit nicht größere und negativ in Erscheinung tretende Wandhöhen 
entstehen, wird ein allseitiger Rücksprung von 2,5 m zu den Gebäudeseiten festgesetzt. 
Für die notwendige Brüstungen und Geländer wird ein allseitiger Rücksprung von 1,5 m 
von der Gebäudeseite festgesetzt. Für die Attikageschosse bei Flachdächern wird eine 
Überschreitung der Traufhöhe um bis zu 3,0 m festgesetzt. Für die Brüstungen und 
Geländer wird eine Überschreitung der Traufhöhe um bis zu 1,0 m festgesetzt. Dies 
begründet sich darin, dass die Oberkante der Attika und des Geländers als rechnerisch als 
Traufhöhe zugeordnet werden. Die maximal zulässige Geschossigkeit darf jedoch nicht 
überschritten werden. Die Attikadächer müssen als Flachdächer ausgeführt werden. Die 
Flachdächer sind extensiv zu begrünen. 

In den Bereichen des Allgemeinen Wohngebiet WA 3 und WA 4 wird zwingend eine 
zweigeschossige Bebauung festgesetzt. Dadurch werden städtebaulich negativ in 
Erscheinung tretende niedrige Gebäude wie Bungalows verhindert.  

10.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche,                    
Stellung baulicher Anlagen  

Als Bauweise wird eine offene Bauweise festgesetzt. Die offene Bauweise der BauNVO 
ermöglicht Einzel-, Doppel- oder Reihenhäuser bis zu einer Gebäudelänge von 50 m.  Es 
werden Bereiche mit ausschließlich Doppelhäusern (D) und Bereiche mit Doppelhäusern, in 
denen auch Einzelhäuser zulässig sein sollen (ED) ausgewiesen. Damit kann auf den 
konkreten Bedarf Rücksicht genommen werden. Im Bereich des Geschosswohnungsbaus 
sind verschiedene Bauformen vorstellbar, die über eine offene Bauweise erfasst werden 
können.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Innerhalb dieser festgesetzten Baufenster sind die 
Hauptgebäude zu errichten. Untergeordnete bauliche Anlagen sollen dagegen auch 
außerhalb der Baufenster zugelassen werden, um die Nutzung der Baugrundstücke nicht 
zu stark einzuschränken. Aus diesem Grund wird festgesetzt, dass Nebenanlagen (§ 14 
BauNVO), Stellplätze und Carports (§ 12 BauNVO) sowie überdachte Stellplätze als 
abstandsflächenprivilegierte Anlagen auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig sind. Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) 
halten ausreichende Abstände zur Nachbarbebauung und zum Straßenraum. Die 
Baufenster für Einzel- und Doppelhäuser, sowie der Mehrfamilienhäuser wurden großzügig 
bemessen.  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 6 wurde das Baufenster so angelegt, dass die Erstellung 
von 2 Einzelgebäuden mit einer verbindenden baulichen Anlage in Form eines Aufzugs mit 
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Treppenanlage möglich wäre. Dies ermöglicht die bauliche Vielfalt auch in Bezug für eine 
barrierefreie Erschließung.  

Zur Ausbildung eines homogenen Straßenrandes �H�Q�W�O�D�Q�J���G�H�U���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³��wird 
im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets WA1 eine bindende Hauptfirstrichtung und 
Gebäudestellung festgesetzt.  

10.4 KFZ-Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen  

Die Regelungen zu, Garagen, Carports, Stellplätzen und Nebenanlagen sollen zum einen 
eine bedarfsgerechte Ausnutzung der Grundstücke ermöglichen und zum anderen 
wertvolle Frei- und Grünbereiche sichern. Ebenso soll durch die Festlegung als eine 
Durchlässigkeit des Baugebiets erreicht werden. Aus diesen Gründen sind freistehende 
Garagen nicht zulässig. Es besteht die Möglichkeit Garagen ins Hauptgebäude zu 
integrieren.  

Carports werden definiert als Überdachte Fläche mit max.2 geschlossenen Seiten. Carports 
und Stellplätze sind außerhalb der Baufenster zulässig und können aber auch innerhalb 
des Baufensters errichtet werden Dabei müssen Carports einen Abstand von 5 m zur 
Straßenbegrenzungskante einhalten. auch, so dass mit allen größeren Gebäuden ein 
Mindestabstand zur Straße gewährleistet wird. 

Tiefgaragen, die im gesamten Plangebiet zulässig sind, sollen nur untergeordnet 
wahrgenommen werden, sodass deren Höhe auf 0,8 m begrenzt wird.  

Ein weiterer Baustein zur Freihaltung der Freibereiche stellt die Begrenzung der Ausmaße 
von Nebengebäuden dar. Diese sind nur bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt, bis zu einer 
Gesamthöhe von 3 m zulässig. Die Nebengebäude sind mit einem Flachdach mit max 5 ° 
Dachneigung zulässig. Die Dachflächen sind zu begrünen. Nebengebäude sind 5 m hinter 
der Straßenbegrenzungskante zulässig. Ausgenommen hiervon sind Nebengebäude für 
Müll, welche in Kombination mit überdachten Fahrradstellplätzen realisiert werden können.  

10.5 Anzahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden  

Zur Steuerung der Dichte des Baugebiets wird die maximal zulässige Anzahl der 
Wohneinheiten in den Bereichen mit Einzel- und Doppelhausbebauung geregelt. Es werden 
maximal 3 Wohneinheiten je Wohngebäude-Einzelhaus, 2 Wohneinheiten je 
Wohngebäude-Doppelhaus und 2 Wohneinheiten je Wohngebäude-Hausgruppe 
festgesetzt. Damit eine gute und nachhaltige Bauweise mit mehr als einer Wohneinheit 
(sowohl als vertikal gegliederte Nutzungseinheiten als auch als Einliegerwohnungen in 
kleinerem Umfang) ermöglicht werden.  

Für die Bereiche im Allgemeinen Wohngebiet WA 5 wird keine Festsetzung getroffen. Im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 6 werden im Hinblick auf eine mögliche durchmischte 
Wohnungsform, mit dem Wunsch der barrierefreien Ausgestaltung pro Gebäude zwingend 
3 Wohnungen und max. 4 Wohnungen vorgeschrieben. In diesen Bereichen WA 5 und    
WA 6, erfolgt eine Steuerung über konkrete Konzepte. 

10.6 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen  

Um eine freie Anfahrsicht bei ausfahrendem Kfz-Verkehr zu gewährleisten, sind im 
Kreuzungsbereich zur Weinbergstraße entsprechende Sichtflächen zu berücksichtigen. 
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Diese müssen zwischen 0,8 m und 2,5 m Höhe, gemessen ab Oberkante Fahrbahn, von 
Sichthindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden.  

 

11. Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 

11.1 Grundwasserschutz 

Zum Schutz des Grundwassers und des Bodens wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB die 
Verwendung von unbehandelten Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei 
ausgeschlossen. Dadurch können Bodeneinträge dieser Metalle bei Versickerungen ins 
Grundwasser verhindert und Belastungen von Boden und Grundwasser vermieden werden.  

11.2 Versiegelung  

Festgesetzt wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, dass auf den Baugrundstücken die 
Befestigung von Zufahrten und ihren Stellplätzen nur in versickerungsfähigem Aufbau 
zulässig ist. Ziel dieser Festsetzung ist, die Abflussmengen von versiegelten Flächen zu 
reduzieren und dadurch die Belastung der Kanalisation zu verringern. Gleichzeitig wird 
aufgrund der feuchteren Umgebungsbedingungen das Kleinklima verbessert und zumindest 
eine zeitweise Kühlung des Umfeldes befördert. Darüber hinaus soll die 
Bodeninanspruchnahme geringgehalten und die Grundwasserneubildung gefördert werden. 
Als versickerungsfähiger Belag wird hierbei eine Oberflächenbefestigung bezeichnet, 
welche Oberflächenwasser am Ort ihres Auftretens in größerem Umfang versickern lässt.  

11.3 Beleuchtung  

Aus Belangen des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit wird festgesetzt, dass für die 
öffentliche Straßenbeleuchtung und private Außenbeleuchtung ausschließlich insekten- und 
Fledermausfreundliche Lampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe und einem 
insektenfreundlichen Spektralbereich um 590 nm (z. B. LED-Lampen) zu verwenden sind 

Hintergrund ist, dass sowohl die Insekten, wie auch Fledermäuse weniger empfindlich auf 
dieses Licht reagieren. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine 
Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Richtung des 
Himmelskörpers. ���Ä�/�L�F�K�W�Y�H�U�V�F�K�P�X�W�]�X�Q�J�³����Die Leuchtkörper sind ausschließlich im oberen 
Gebäudebereich an der Außenfassade anzubringen, wobei der Lichtkegel nach unten 
zeigen muss). Es wird empfohlen, bei der privaten Außenbeleuchtung Zeitschaltuhren und 
Außenschalter zu einzusetzen.  

11.4 Pflanzgebote 

Um die zahlreichen ökologischen Vorteile einer Bepflanzung mit Bäumen auch im 
Gesamtgebiet zu erreichen, ist je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ein Baum zu 
pflanzen.  
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12. Verkehr 

12.1  Äußere Anbindung  

Der Anschluss des �3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�H�V���H�U�I�R�O�J�W���•�E�H�U���G�L�H���ÃWeinbergstraße�µ���L�P���6�•�Gen.  

12.2 Inneres Erschließungssystem  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB werden die öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt und 
mit Straßenbegrenzungslinien in der Planzeichnung abgegrenzt. Klarstellend wird 
festgesetzt, dass die Flächenaufteilungen zwischen den Straßenbegrenzungslinien hierbei 
unverbindlich sind. 

 

13 Örtliche Bauvorschriften  

13.1 Gestaltung der Dächer und Dachaufbauten und �±einschnitte  

In Anlehnung an die bestehende Bebauung werden aus ortsgestalterischen Gründen 
differenzierte Festsetzungen zu Dachform, Dachneigung sowie Dachaufbauten 
(Dachgauben) und Dacheinschnitten getroffen. Die Festlegung der wenigen Dachformen 
wie Satteldächer, versetzte Pultdächer und in Teilbereichen Flachdächer mit 
�$�W�W�L�N�D�J�H�V�F�K�R�V�V�H�Q���V�R�O�O���G�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J���L�P���%�H�V�W�D�Q�G���X�Q�G���G�H�U���Ä�2�U�W�V�U�D�Q�G�O�D�J�H�³���H�L�Q�H��
städtebauliche Qualität sicherstellen. Die Reduzierung der Dachaufbauten/Dachgauben als 
Schleppdachgaube und Größenbegrenzung der Dachgauben und Dacheinschnitte in 
Bezug auf die Gebäudewandfläche soll in Proportion und Gestaltung die Dachlandschaft 
prägen und zu einer harmonische Dachlandschaft beitragen. 

Zur Verbesserung des Wasserhaushalts, des Mikroklimas, zur Gestaltung des 
Wohngebiets und zur Durchgrünung müssen die Flachdächer der Gebäude und Dächer 
von Carports und Nebengebäude extensiv begrünt werden. Die Farbe der Dacheindeckung 
wird auf Farben beschränkt, welche die Dachlandschaft prägen. Dies sind Farbtöne von rot 
bis rotbraun oder von grau bis anthrazit. Dadurch soll verhindert werden, dass vom 
Gesamtbild abweichende Dächer das Gesamtbild dominieren. Doppelhäuser sollen die 
gleiche Dachneigung und Dachform aufweisen.  

Aus Gründen der Quergerechtigkeit wird zudem eine feste Dachneigung für den Fall 
festgesetzt, dass sich Doppelhausnachbarn nicht einigen können. Ohne diese Festsetzung 
würde derjenige entscheiden, dessen Bauantrag zuerst genehmigt wird. 

13.2 Sichtbare Wandhöhe 

Aus Gründen der Städtebaulichen Ordnung wird im WA 1 die topographische 
Hanglage talseitig mit einer maximalen sichtbaren Wandhöhe von 6,50 m 
festgeschrieben. Die sichtbare Wandhöhe ergibt sich aus dem Maß vom 
Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand 
mit der Dachhaut. Maßgebend ist die tatsächliche Geländeoberfläche nach 
Ausführung des Bauvorhabens. Die Festlegung der sichtbaren Wandhöhe sorgt für 
eine städtebauliche Gestaltung dieser Ortsrandlage in Bezug auf die bestehende 
Bebauung. 
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13.3 Gestaltung unbebauter Grundstücke  

Mit Schotter oder Kies überdeckte Beet- und Grünflächen (z.B. sogenannte Stein- oder 
Schottergärten) sind nicht zulässig.  

Zunehmend werden die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke als Schotter- oder 
Steingärten angelegt. Dadurch können diese Flächen ihrer wichtigen ökologischen, 
klimatischen und gestalterischen Funktion nicht mehr wahrnehmen. Neben der bereits in § 
9 (1) LBO formulierten Verpflichtung, zur Begrünung aller nicht baulich genutzten 
Nebenflächen soll festgesetzt werden, dass die unbebauten Flächen bebauter 
Grundstücke, sofern sie nicht als Zufahrt befestigt oder als Nebenanlage genutzt werden, 
zu begrünen bzw. gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen sind.  

13.4 Einfriedungen  

Einfriedungen werden gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO reglementiert. Zur Wahrung des 
städtebaulichen Ländlichen Raums, sind zu den Straßenräumen tote Einfriedungen nur als 
Holzzäune (senkrechte Gliederung) Maschendraht-, Draht- und Stabmattenzäune bis auf 
eine Höhe von 1,00 m vom Boden gemessen zulässig. Maschendraht-, Draht- und 
Stabmattenzäune sind dabei mit Rankpflanzen oder mit Hecken zu hinterpflanzen.  

Für die seitlichen und rückwärtigen Grundstückseinfriedungen, sowie 
Grundstückseinfriedungen entlang des öffentlichen Fußwegs, sind nur gemeinsame 
Holzzäune (in senkrechter Gliederung), Maschendraht-, Draht- und Stabmattenzäune bis 
auf eine Höhe von 1,80 m vom Boden gemessen zulässig. Maschendraht-, Draht- und 
Stabmattenzäune sind dabei mit Rankpflanzen oder mit Hecken zu hinterpflanzen.  

Um die Durchlässigkeit für kleine Säugetiere zu erhalten wird vorgeschrieben, dass Zäune 
mit einem Abstand von mindestens 0,15 m zwischen Boden und Zaun zu errichten 
auszuführen sind.  

Standflächen für Müllbehälter Abfallbehälterstandplätze auf privaten Flächen sind gemäß   
§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO aus gestalterischen Gründen, sofern sie nicht in den Gebäuden 
untergebracht werden, durch Hecken oder Schutzwände einzufrieden. Hierbei muss die 
Höhe der Einfriedung mindestens der Höhe der Abfallbehälter entsprechen.  

13.5 Freileitungen  

Die Verlegung neuer Versorgungsleitungen bedarf der Zustimmung der Gemeinde als 
Träger der Straßenbaulast. Die Gemeinde hat neben den wirtschaftlichen Interessen der 
jeweiligen Versorgungsträger auch die Interessen des Wegebaulastträgers und vor allem 

städtebauliche Belange in die Abwägung einzustellen. Städtebauliche Kriterien 
(Gestaltungswillen, Vermeidung von oberirdischen Masten und Drahtgeflechten) sprechen 

dafür in jedem Fall eine unterirdische Verlegung der Leitungen zu fordern. Aus diesem 
Grund wurde festgesetzt, dass Freileitungen im Plangebiet nicht zugelassen sind und das 

Niederspannungsnetz als Kabelnetz auszuführen ist. 

13.6 Stellplatzverpflichtung  

Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze je Wohneinheit wird wie folgt geregelt. 

Für Wohnungen bis 50 qm, ist 1 Stellplatz pro Wohneinheit nachzuweisen 
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Für Wohnungen von 50 qm bis 70 qm, sind 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit nachzuweisen 

Für Wohnungen über 70 qm, sind 2 Stellplätze pro Wohneinheit nachzuweisen 

Bruchteile einer Kfz-Stellplatzzahl sind auf die nächste volle Zahl aufzurunden. 

Die Staffelung wird der Zunahme an PKW je Wohnung und der ländlichen Lage gerecht. 
Dadurch kann eine Belastung des öffentlichen Parkraums vermieden werden, der ohnehin 
Besuchern vorbehalten sein sollte. Durch die städtebauliche Gestaltung in Bezug auf die 
Erschließung und Zufahrten der Wohnbaugrundstücke können im öffentlichen Straßenraum 
lediglich 2-3 öffentliche Stellplätze angeordnet werden. Dies macht eine Staffelung der 
Stellplätze und auch den erhöhten Stellplatzbedarf von 2 Stellplätzen bei Wohnungen 
größer 70 qm notwendig. Hinzu kommt, dass in der Gemeinde Wittnau der öffentliche 
Nahverkehr lediglich durch Busverbindungen gewährleistet wird.  

14. Auswirkungen  

14.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes wird die landwirtschaftliche Nutzung im 
Plangebiet verdrängt. Laut § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist bei Eingriff in landwirtschaftlich 
genutzte Flächen immer zu begründen, inwieweit die Notwendigkeit der Umwandlung 
landwirtschaftlicher Flächen besteht; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungspotentiale zählen können. Da 
das Plangebiet vollständig landwirtschaftliche Flächen umfasst, ist der Bedarf unter 
Berücksichtigung der noch vorhandenen Innenentwicklungspotentiale darzulegen. Der 
Bedarf begründet sich vor allen aus den nachfolgend zum Teil dargelegten Gründen: 

�x  Bevölkerungsentwicklung,  
�x veränderte Wohnformen, am Bedarf orientiertes Angebot der unterschiedlichen 

Wohnformen,  
�x Gute Verkehrserschließung,  
�x Ausbau des Infrastrukturangebots  

Auf die an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen hat die Aufstellung 
des Bebauungsplanes keine Auswirkungen.  

14.2 Verkehr  

Durch das geplante Wohngebiet wird neuer Ziel- und Quellverkehr entstehen. Es wird 
davon ausgegangen, dass die unmittelbar angrenzende Weinbergstraße den Mehrverkehr 
problemlos aufnehmen kann. Durch die Ausdehnung der überbaubaren Flächen werden die 
planungsrechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass das erforderliche Angebot an 
privaten Stellplätzen geschaffen wird. Es sind keine negativen Auswirkungen auf die 
Verkehrssituation erkennbar.  

14.3 Ver- und Entsorgung  

Das Plangebiet ist bereits teilweise erschlossen. Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der 
�6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���X�Q�G���L�Q���G�H�U���Ä�:�H�L�Q�E�H�U�J�V�W�U�D�‰�H�³ vorhanden. Negative Auswirkungen 
auf das bestehende Versorgungsnetz ist nicht zu erwarten 
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14.4 Natur, Landschaft und Umwelt  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt als Maßnahme der Innenentwicklung nach 
den Vorschriften des § 13a BauGB. Danach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung 
des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. Es sind artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) umzusetzen, die unter Punkt 2.1 
und in der angefügten artenschutzrechtlichen Prüfung durch das Büro Kunz GaLaPlan 
erläutert werden. 

Gemäß § 33a NatSchG muss der verlorengehende Streuobstbestand ausgeglichen 
werden. 

15. Maßnahmen zur Verwirklichung  

15.1 Bodenordnung  

Die Bildung der neuen Flurstücke wird durch ein förmliches Umlegungsverfahren nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches erfolgen.  

16. Kosten 
Die voraussichtlichen Kosten liegen noch nicht vor.  

17. Städtebauliche Kennziffern 
Allgemeines Wohngebiet    9.520 m² 87,4 %  

Öffentliche Verkehrsflächen    1.224 m²  11,2 %  

Öffentliche Grünfläche      156 m²    1,4 % 

Summe / Geltungsbereich   10.900 m² 100 % 

18. Verfahrensablauf:   
16.12.2019 Aufstellungsbeschluss im Verfahren gem. §§ 13a und 13b BauGB  

09.08.2021 Erneuter Aufstellungsbeschluss gem. §§ 13a und 13b BauGB 

09.08.2021  Beschluss der Offenlage  

Offenlage vom 13.09.2021 bis 15.10.2021 

Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB  

14.02.2022  Beschluss der 2. Offenlage  

Offenlage vom 07.03.2022 bis 08.04.2022 

Durchführung der 2. Offenlage gem. § 4a (3) BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB  
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25.04.2022 Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 

24.10.2022  Beschluss zur Aufhebung des Satzungsbeschluss und Beschluss der 3. 
Offenlage  

--/--/---- Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 

 

 

 

Wittnau, den         Breisach, den 

Bürgermeister Jörg Kindel       Planverfasser 

          

 

Ausfertigungsvermerk:      

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde Wittnau übereinstimmen. 

 

Wittnau, den  

Bürgermeister Jörg Kindel  

 

Bekanntmachungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht 
worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit Tag des Inkrafttretens ist der   --,--,---- 

 

Wittnau, den --,--,---- 

Bürgermeister Jörg Kindel  
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1 Einleitung 

Der vorliegende Fachbeitrag ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan �cIn den Ha-
seln Ost�  ̂der Gemeinde Wittnau und wird diesem angehängt. 

Hinsichtlich der Erfordernisse, der Ziele und dem Zwecke der Planung sowie der Abgrenzung 
des Geltungsbereiches wird auf die Begründung zur Bebauungsplanänderung verwiesen. 

Die Gemeinde Wittnau plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans �c�/�v�������v���,���•���o�v���K�•�š�^�����]����
Ausweisung neuer Wohnbauflächen für den Bau von Einzel- und Doppelhäusern, Reihenhäu-
sern und Mehrfamilienhäusern. Für das Plangebiet wird ein qualifizierter Bebauungsplan nach 
§ 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Der Flächennutzungsplan wird punktuell in einem Parallelver-
fahren geändert.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans kann im vereinfachten Verfahren nach § 13b BauGB 
durchgehführt werden. Daher wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach §§ 6 Abs. 5 Satz 3 und 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. Dennoch sind die Umweltbe-
lange einschließlich der artenschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen.  

 
Abb. 1: Übersichtslageplan des Untersuchungsgebiets mit Luftbild und Geltungsbereich (gelb umrandet).  

© LUBW 
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltbelange 

2.1 Arten/Biotope und biologische Vielfalt 

Vorbemerkung 

Nachfolgend erfolgt die Auswertung der vorhandenen Datengrundlagen für das geplante Bau-
gebiet, wie z.B. der Biotopkartierung nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) oder 
vorhandener Untersuchungen zu Naturschutzgebieten und Ähnlichem. 

Bei Tieren und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer 
natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen im Vor-
dergrund. 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Gebietskulisse des Naturparks �c�^�º���•���Z�Á���Œ�Ì�Á���o���^���~�^���Z�µ�š�Ì�r
gebiets-Nr. 6). Ansonsten sind im Plangebiet Flächen und Biotope mit europäischer und nati-
onaler Bedeutung (Natura 2000, LSG oder NSG) nicht vorhanden. Folgende Schutzgebiete be-
finden sich in der näheren Umgebung des Plangebiets: 

Natura 2000: Im Abstand von ca. 120 m erstreckt sich in Richtung Norden und Westen eine 
große Teilfläche des FFH-�'�����]���š�•���E�Œ�X���ô�ì�í�î�ï�ð�î���c�^���Z�‚�v�����Œ�P���u�]�š���^���Z�Á���Œ�Ì�Á���o���Z���v�P���v�^�X 

Naturschutzgebiet: �����•���v�����Z�•�š�����E���š�µ�Œ�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���c�����Œ�P�Z���µ�•���Œ���D���š�š���v�^���~�^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�•-Nr. 
3.225) liegt etwa 350 m westlich von dem Bebauungsplangebiet entfernt. 

Landschaftsschutzgebiet: Unmittelbar südlich und westlich an das Plangebiet angrenzend 
�o�]���P�š�������•���>���v���•���Z���(�š�•�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���cSchönberg (1982)�^�U��Schutzgebiets-Nr. 3.15.015. 

FFH-Mähwiese: Etwa 10 m westlich liegt die FFH-Mähwiese bzw. der nordöstliche Teil der 
FFH-�D���Z�Á�]���•���� �cFlachland-Mähwiesen am südwestlichen Ortsrand von Wittnau�^�� �~�E�Œ�X��
6510031546161688).  

Folgende Fläche mit Schutzstaus liegt innerhalb des Plangebiets:  

Streuobstwiese: Im Plangebiet befindet sich eine etwa 3.800 m² große Streuobstwiese. Ge-
mäß § 33a Landesnaturschutzgesetz (NatSchG) Absatz 1 bis 3 gelten folgende Vorschriften für 
den Erhalt und Ausgleich von Streuobstbeständen:  

(1)  Streuobstbestände im Sinne des § 4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und Landeskulturgeset-
zes (LLG), die eine Mindestfläche von 1.500 m² umfassen, sind zu erhalten.  

(2)  Streuobstbestände im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur mit Genehmigung in eine andere 
Nutzungsart umgewandelt werden. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung 
des Streuobstbestandes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der 
Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den Erhalt der Arten-
vielfalt von wesentlicher Bedeutung ist. Maßnahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
und Nutzung sowie Pflegemaßnahmen sind keine Umwandlung. 

(3)  Umwandlungen von Streuobstbeständen im Sinne des Absatzes 1 sind auszugleichen. Der 
Ausgleich erfolgt vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer angemessenen Frist.  
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Nach derzeitigem Planungsstand sind keine negativen Beeinträchtigungen auf die in der Um-
gebung liegenden Schutzgebiete zu erwarten.  

Bestand 

Das Plangebiet befindet sich in der Großlandschaft-�E�Œ�X���î�ì���cSüdliches Oberrhein-Tiefland�^���µ�v����
im Naturraum-Nr. 201 �cMarkgräfler Hügelland�^�X 

Es handelt sich bei dem Plangebiet um eine ca. 1,07 ha große, unbebaute naturschutzfachlich 
mittel- bis hochwertige Grünflächen (Wiese und Weide mit und ohne Streuobstbestand) am 
Ortsrand von Wittnau. In Richtung Süden und Osten schließt das Gebiet an landwirtschaftlich 
genutzte Flächen (Acker) und im Norden und Westen schließt es an bestehende Wohnflächen 
an. �����•�� �W�o���v�P�����]���š�� �Á�]�Œ���� �Á���•�š�o�]���Z�� ���µ�Œ���Z�� ���]���� �^�š�Œ���˜���� �c�/�v�� �����v�� �,���•���o�v�^�� �µ�v���� �•üdlich durch die 
�c�t���]�v�����Œ�P�•�š�Œ���˜���^�������P�Œ���v�Ì�š�X����ußerdem besteht in Richtung West-Ost ein Gefälle.  

Bei einer gutachterlichen Begehung des Plangebiets am 29.07.2019 waren im nordwestlichen 
Bereich Beweidungsspuren zu erkennen. Das Grünland zeichnete sich durch einen Streuobst-
bestand mit insgesamt 12 hochstämmigen Obstbäumen und einer Begleitvegetation aus Wie-
sen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Gewöhnlichen Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), 
Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) und Wiesen-Labkraut (Galium mollugo agg.) 
aus, in ruderalisierten Bereichen kommen Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Große Brenn-
nessel (Urtica dioica), Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) sowie Schlehe (Prunus spinosa) 
auf. Der südöstliche Teil des Plangebiets wird heutzutage offenbar intensiv als Mähwiese ge-
nutzt, hier gesellen sich zu den oben genannten Arten häufig auch Weidelgras (Lolium pe-
renne), Wiesen-Klee (Trifolium pratense), Weißes Labkraut (Galium album), Spitz-Wegerich 
(Plantago lanceolata), Gewöhnliche Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Kriechendes Finger-
kraut (Potentilla reptans) hinzu. 

An der nördlichen Plangebietsgrenze besteht eine etwa 15 m große, ausladende Walnuss (Ju-
glans regia), die nach derzeitigem Planstand erhalten werden kann; ggf. sind im Zuge der Bau-
arbeiten Rückschnitte im Lichtraumprofil notwendig.  

Bewertung 

Gemäß den Darstellungen im Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse 
�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���c���Œ�š���v���µ�v�����>�������v�•�Œ���µ�u���^�����o���š�š��Süd �t September 2013) liegt das Plangebiet in Be-
reichen mit Biotopkomplexen von mittlerer Bedeutung.  

Artenschutz 

Zur Prüfung der Belange des Artenschutzes wurde für das Plangebiet eine artenschutzrechtli-
che Prüfung durch das Büro Kunz GaLaPlan (Stand 02.02.2022) durchgeführt (vgl. Anlage 1). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im Folgenden kurz vorgestellt.  

 

�ƒ Für die Artengruppe Käfer sind folgende Vorgaben einzuhalten sowie folgende Maßnah-
men durchzuführen:  
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Die im Plangebiet vorhandenen Obstbäume weisen hochwertige Strukturen in Form von Alt- 
und Totholzanteilen mit Mulm und Totholzkäferspuren auf. Es konnten Nachweise eines be-
sonders geschützten Rosenkäfers erbracht werden. Da die Gehölze baubedingt/anlagebedingt 
entfernt werden, werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichs-
maßnahmen für die Eingriffe erforderlich.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind folgende Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen einzuhalten:  

Eine lebende Umsiedlung der Bäume ist angesichts des vorangeschrittenen Alters der Bäume 
nicht möglich bzw. wäre mit hohen, nicht verhältnismäßigen Kosten verbunden. Folgend wird 
in Anlehnung an LORENZ (2012) dargestellt, wie die hochwertigen Strukturen im Untersu-
chungsgebiet zu sichern und umzusetzen sind: 

Die zu entfernenden Bäume sollten mit langer Stamm-, bzw. Astlänge (mindestens 1 m) abge-
sägt und die Wurzeln stammnah abgestochen werden und als Totholzhabitate mit stehendem 
Totholz einschließlich des vorhandenen Mulms in räumlich-ökologischem Zusammenhang 
wiedererrichtet werden. Hierzu werden die Stämme so steil wie möglich aneinandergestellt, 
damit die Aststummel verkeilen und statisch mit einem Stahlseilring gesichert. Damit eine aus-
reichende Standsicherheit gewährleistet wird, sollte die Totholzpyramide an geeigneten Stel-
len mit Erdreich angefüllt und ggf. mit Stahlankern im Boden befestigt werden. Hochwertiges 
Astmaterial soll zudem um die Pyramide herum aufgeschichtet werden, während hochwertige 
Spalten/Astlöcher als natürliche Höhlen in den oberen Bereichen befestigt werden sollen. Die 
Höhlen sollten zum Schutz vor der Fällung verschlossen werden, die Bäume gleich nach der 
Fällung umgesetzt und die Höhlen dann wieder geöffnet werden. 

Planungsdetails bzw. -anforderungen sind dem artenschutzrechtlichen Gutachten (siehe An-
lage 1) zu entnehmen. Bei Umsetzung der Maßnahmen muss eine qualifizierte Umweltbaube-
gleitung herangezogen werden.  

Weiterhin sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen folgende artenschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen:  

Teil des für Totholzkäfer, Vögel und Fledermäuse vorgesehenen Maßnahmenkonzepts ist die 
Pflanzung von 10 heimischen, standortgerechten Streuobstbäumen in räumlich-funktionalem 
Zusammenhang zum Plangebiet. Hier werden mittel- bis langfristig wieder Strukturen entste-
hen, die denen der Obstbäume im Plangebiet entsprechen. Weitere Ausführungen folgen in 
den Ausgleichsmaßnahmen der Artengruppe Vögel und Fledermäuse.  

 

�ƒ Für die Artengruppe Vögel sind folgende Vorgaben einzuhalten sowie folgende Maßnah-
men durchzuführen:  

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Habitatgestaltung als Brut- und Nahrungshabitat überwie-
gend für siedlungsadaptierte Vogelarten interessant. Das Plangebiet selbst weist mit mehre-
ren Obstbäumen Strukturen für nestbauende Vogelarten auf. Bei den Kartierungen wurde ein 
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Brutgelege in einer Baumhöhle festgestellt. Bei den ergänzenden Begehungen 2021 wurden 
zudem 3 Vogelnistkästen nachgewiesen, von welchen mindestens einer als Bruthabitat ge-
nutzt wurde. Das Gebiet stellt in erster Linie ein Nahrungshabitat dar. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind folgende Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen einzuhalten:  

Da im Zuge der Baumaßnahmen geeignete Brutstrukturen für Vögel in Form von Bäumen mit 
Höhlen und Nistkästen beseitigt werden, ist zur Vermeidung eines Verbotstatbestands die Ro-
dung von Gehölzen (in Kombination mit dem Schutz von Fledermäusen) nur von Anfang De-
zember bis Ende Februar zulässig. In diesem Zuge müssen auch die Vogelnistkästen fachge-
recht abgehängt und an geeigneter Stelle in räumlich-funktionalem Zusammenhang vor Be-
ginn der Brutperiode wieder angebracht werden. 

Unmittelbar an das Plangebiet angrenzend befinden sich weitere Gehölze, die zu erhalten 
sind. Sollte hier das Entfernen einzelner Äste erforderlich werden, so gilt auch hierfür die zeit-
liche Reglementierung. Zudem werden die hochwertigen Strukturen einschließlich der Höhlen 
als Totholzpyramide(n) bzw. herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen entsprechend Kapitel 
6.3 an anderer Stelle wieder errichtet. 

Weiterhin sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen folgende artenschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen: 

�x An geeigneter Stelle ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet eine 
ca. 2.000 m² große Streuobstwiese durch die Pflanzung von 10 Streuobstbäumen 
(Hochstamm, heimisch, standortgerecht, alte Sorten, 18 �t 20 cm, Drahtballierung) her-
zustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind nachzupflan-
zen. Auf der Ausgleichsfläche soll zudem die Herstellung der Totholzpyramide erfol-
gen.  

�x Die Anbringung folgender Nistkästen im räumlich-funktionalen Zusammenhang wird 
erforderlich:  

o 3 Kästen Typus Haussperling 
o 3 Kästen Typus Feldsperrling 

Die Kästen müssen katzen- und mardersicher in einer Höhe von ca. 3 �t 5 m wind- und 
regengeschützt an einem halbschattigen Ort angebracht werden. Der Mindestabstand 
der Kästen sollte 10 m betragen. 

�x Bei Umsetzung der Maßnahme muss eine qualifizierte Umweltbaubegleitung herange-
zogen werden. 

�x Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom 
Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. 

 

�ƒ Für die Artengruppe Fledermäuse sind folgende Vorgaben einzuhalten sowie folgende 
Maßnahmen durchzuführen:  
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Im Zuge nächtlicher Kartierungen wurden Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermäuse sowie 
Abendsegler und eine Myotis-Art festgestellt. Außerdem besteht ein Verdacht auf Mückenfle-
dermäuse.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind folgende Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen einzuhalten:  

�x Rodungen im Winter von Anfang Dezember bis Ende Februar (01.12. �t 28./29.02.). In 
diesem Zuge müssen auch die Vogelnistkästen fachgerecht abgehängt und an geeig-
neter Stelle in räumlich-funktionalem Zusammenhang wieder angebracht werden. 

�x Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fledermäuse 
dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der Jagdphase in 
der Dämmerung nicht beeinträchtigt werden. 

�x Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreundliche 
Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo unbedingt 
�v�}�š�Á���v���]�P�V�� �s���Œ�Á���v���µ�v�P�� �À�}�v�� �c�&�o�������Œ�u���µ�•�o���µ���Z�š���v�^�� �u�]�š�� �>�]���Z�š�•�‰���l�š�Œ�µ�u�� �µ�u�� �ñ�õ�ì nm, 
ohne UV-Anteil; Die Leuchtkörper sind ausschließlich im oberen Gebäudebereich an 
der Außenfassade anzubringen, wobei der Lichtkegel nach unten zeigen muss). 

�x Zudem werden die hochwertigen Strukturen einschließlich der Höhlen als Totholzpy-
ramide(n) bzw. potenzielle Zwischenquartiere an anderer Stelle wieder errichtet. 

Weiterhin sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen folgende artenschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen: 

�x An geeigneter Stelle ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet eine 
ca. 2.000 m² große Streuobstwiese durch die Pflanzung von 10 Streuobstbäumen 
(Hochstamm, heimisch, standortgerecht, alte Sorten, 18 �t 20 cm, Drahtballierung) her-
zustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind nachzupflan-
zen. Auf der Ausgleichsfläche soll zudem die Herstellung der Totholzpyramide erfol-
gen. 

�x Die Anbringung folgender Nistkästen im räumlich-funktionalen Zusammenhang wird 
erforderlich: 

o 6 Kästen Typus Höhlenquartier 
o 8 Kästen Typus Spaltenquartier 

Die Kästen müssen katzen- und mardersicher in einer Höhe von ca. 3 �t 5 m wind- und 
regengeschützt an einem halbschattigen Ort angebracht werden. 

�x Bei Umsetzung der Maßnahme muss eine qualifizierte Umweltbaubegleitung herange-
zogen werden. 

�x Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom 
Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands. 
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Auswirkungen 

Durch die geplante Bebauung sind insgesamt mittlere Auswirkungen auf den Umweltbelang 
Arten/Biotope und biologische Vielfalt durch den Verlust von unbebautem Grünland (Streu-
obstwiese, Mähwiese) sowie durch die Rodung von Streuobstgehölzen zu erwarten. Für die 
Artengruppe Käfer, Vögel und Fledermäuse werden Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich.  

Der Streuobstbestand muss in Anlehnung an § 33a Absatz 3 NatSchG plangebietsextern er-
setzt werden (vgl. Kap. 6). In Übereinstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, misst der Streuobstband einen Flächenumfang von ins-
gesamt 3.800 m2. Der artenschutzrechtliche Ausgleichsbedarf (Herstellung einer 2.000 m2 
großen Streuobstwiese durch die Pflanzung von Streuobstbäumen) kann den nach § 33a Ab-
satz 2 und 3 NatSchG erforderlichen Anlagen angerechnet werden.  

Hinweis: Nördlich an das Plangebiet auf dem Flst. Nr. 475, Gemarkung Wittnau angrenzend 
befindet sich ein großer, ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen 
Äste bis in das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum erhal-
ten bleiben. Endoskopische Untersuchungen wurden daher bisher nicht durchgeführt. Allen-
falls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. Sollte hier entgegen der bisherigen Pla-
nung eine Rodung unvermeidbar sein, so gelten auch hier die o.g. Ausgleichsmaßnahmen. Er-
gänzend sind weitere geeignete Vogelnistkästen im räumlich-funktionalen Zusammenhang 
anzubringen. Die Anzahl und Art an erforderlichen Nistkästen wird im Falle einer Rodung ab-
schließend durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung festgelegt und richtet sich nach der 
Anzahl und Qualität vorhandener und erhaltbarer Strukturen. Vorläufig wird neben dem Er-
halt hochwertiger Abschnitte als herausgeschnittene und an geeigneter Stelle angebrachte 
natürliche Nisthöhlen und Totholzpyramiden zusätzlich im Sinne einer worst-case-Betrach-
tung die Anbringung von 3 Nistkästen angesetzt, sollte eine Rodung erforderlich werden. 

2.2 Geologie/Boden  

Bestand 

Geologie: Nach der digitalen Geologischen Karte Baden-Württemberg (Maßstab 1:50.000) 
kommt im Untersuchungsgebiet ���]�����'���}�o�}�P�]�•���Z�������]�v�Z���]�š���cHolozäne Abschwemmmassen�  ̂vor.  

Boden: Nach der digitalen Bodenkarte Baden-Württemberg (Maßstab 1:50.000) kommt im 
Untersuchungsgebiet überwiegend die Bodenkundliche Einheit �cGley-Kolluvium aus holozä-
nen Abschwemmmassen�^���µ�v����sehr gering anteilig der Bodentyp �c�^�]�����o�µ�v�P�^���À�}�Œ�X�� 

Bewertung 

Der Boden�š�Ç�‰�� �cGley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen�^��ist hinsichtlich seiner 
�&�µ�v�l�š�]�}�v�� �c�E���š�º�Œ�o�]���Z���� ���}�����v�(�Œ�µ���Z�š�����Œ�l���]�š�^�� ���o�•��hoch bis sehr hoch (Bewertungsklasse 3,5) zu 
�����•���Z�Œ���]�����v�X�������Ì�º�P�o�]���Z�������Œ���&�µ�v�l�š�]�}�v�����o�•���c���µ�•�P�o���]���Z�•�l�‚�Œ�‰���Œ���]�u���t���•�•���Œ�l�Œ���]�•�o���µ�(�^���l���v�v��dieser als 
hoch (Bewertungsklasse 3,0) und hinsichtlich der �&�µ�v�l�š�]�}�v���c�&�]�o�š���Œ���µ�v�����W�µ�(�(���Œ���(�º�Œ���^���Z�����•�š�}�(�(���^��
als hoch (Bewertungsklasse 3,0) beschrieben werden. Als Standort für naturnahe Vegetation 
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wird die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch nicht erreicht. Die Gesamtbewertung der Bo-
denfunktionen des Bodentyps �c�'�o���Ç-�<�}�o�o�µ�À�]�µ�u�� ���µ�•���Z�}�o�}�Ì���v���v�� �����•���Z�Á���u�u�u���•�•���v�^��beträgt 
3,17 (hoch). Der Boden ist tiefgründig und die Erodierbarkeit ist hoch.  

�����Œ�����}�����v�š�Ç�‰���c�^�]�����o�µ�v�P�^��fasst Böden zusammen, die anthropogen stark verändert bzw. be-
einträchtigt im Bereich von Siedlungen vorliegen. In solchen Fällen ist es zulässig, die Böden 
in Bezug auf deren Funktionserfüllung, Funktion im Wasserkreislauf, Filter- und Pufferfunktion 
gegenüber Schadstoffen, als Standort für Kulturpflanzen und Standort für die natürliche Ve-
getation, pauschal der B���Á���Œ�š�µ�v�P�•�l�o���•�•���� �í�� �~�P���Œ�]�v�P�•�� �Ì�µ�Ì�µ�}�Œ���v���v�� �~�•�]���Z���� �<���‰�]�š���o�� �ð�X�í�� �]�v�� �c�����•��
�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�����}�����v���]�v�������Œ���v���š�µ�Œ�•���Z�µ�š�Ì�Œ�����Z�š�o�]���Z���v�����]�v�P�Œ�]�(�(�•�Œ���P���o�µ�v�P�^�U���>�h���t���î�ì�í�î�•.  

�/�u���>���v���•���Z���(�š�•�Œ���Z�u���v�‰�o���v���^�º���o�]���Z���Œ���K�����Œ�Œ�Z���]�v���~�Z���µ�u���v���o�Ç�•�����^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���c���}�����v�^�����o���š�š���^�º�����t 
September 2013) erreicht das Plangebiet in der Gesamtbewertung für das Schutzgut Boden 
eine hohe Bedeutung. Diese Bereiche beinhalten Böden von regionaler Bedeutung sowie Be-
reiche mit hoher Funktionserfüllung der Bodenfunktionen. Die wertgebenden Bodenfunktio-
nen sind in diesem Bereich Natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreis-
lauf sowie Filter und Puffer für Schadstoffe. Ein kleiner Anteil des nördlichen Plangebiets ist 
laut �>���v���•���Z���(�š�•�Œ���Z�u���v�‰�o���v���^�º���o�]���Z���Œ���K�����Œ�Œ�Z���]�v���~�Z���µ�u���v���o�Ç�•�����^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���c���}�����v�^�����o���š�š���^�º����
�t September 2013) als Bereiche ohne Funktionserfüllung für das Schutzgut Boden (versiegelte 
Flächen) dargestellt.  

Auswirkungen 

Durch die Planung werden hochwertige Böden versiegelt. Hierdurch entstehen Eingriffe in den 
Umweltbelang Boden mit hohen Auswirkungen durch zusätzliche Flächenversiegelung und so-
mit dem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen.  

2.3 Fläche 

Bestand 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ca. 1,07 ha große Fläche, welche überwiegend aus 
bisher unbebautem Grünland besteht. In dem seit 15.05.2009 in Kraft getretenen Flächennut-
zungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Hexental wird das Plangebiet zum einem als land-
wirtschaftliche Fläche und zum anderen als Sondergebiet für Sportflächen dargestellt. Der Flä-
chennutzungsplan wird punktuell in einem Parallelverfahren geändert. 

Das Gelände ist bereits ausreichend an das Verkehrsnetz durch die Straßen �cIn den Haseln�^��
und �cWeinbergstraße�^�����v�P���•���Z�o�}�•�•���v�X 

Auswirkungen 

Da es sich bei der Planung um eine Nachverdichtung im Siedlungsbereich bzw. am Ortsrand 
mit teilweise mehrstöckiger Bauweise so handelt, sind insgesamt mittlere Auswirkungen auf 
den Umweltbelang Fläche zu erwarten. Durch den Verlust an landwirtschaftlicher Fläche für 
Wohngebiete besteht ein hoher Nutzungskonflikt.  
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2.4 Klima/Luft 

Bestand 

Das Gelände des Plangebiets liegt auf einer Höhe von etwa 385 m ü. NHN. Das Gelände weist 
außerdem ein West/Ost Gefälle auf. 

In Wittnau herrscht im Jahresdurchschnitt eine Temperatur von ca. 9,3°C. Die jährlichen Nie-
derschlagsmengen liegen bei etwa 1.148 mm. Die Hauptwindströme kommen aus südwestli-
cher Richtung.  

Im Sommer tritt bei austauscharmen Wetterlagen in Kombination mit hohen Temperaturen 
und hoher relativer Luftfeuchtigkeit eine Wärmebelastung im Plangebiet auf. In den kalten 
Jahreszeiten sind bei Hochdruckwetterlagen häufig Temperaturinversionen zu beobachten. 

Bewertung 

�>���µ�š�� �>���v���•���Z���(�š�•�Œ���Z�u���v�‰�o���v�� �^�º���o�]���Z���Œ���K�����Œ�Œ�Z���]�v�� �~�Z���µ�u���v���o�Ç�•���� �^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�<�o�]�u���� �µ�v���� �>�µ�(�š�^��
Blatt Süd �t September 2013) liegt das Plangebiet im Bereich ohne Bewertung (sonstige Frei-
raumbereiche).  

Nach der Regionalen Klimaanalyse Südlicher Oberrhein (REKLISO) des Regionalverbands Süd-
licher Oberrhein haben die Grünflächen klimaausgleichende Funktionen als Kaltluftentste-
hungsflächen mit einer Kaltluftproduktion von mindestens 15 m³/m²/h. 

Auswirkungen 

Zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Gestaltung des Wohngebiets (Durchgrünung) wer-
den die Flachdächer der Gebäude und Dächer von Carports extensiv begrünt. Des Weiteren 
ist je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen. Außerdem soll die Begrü-
nung aller nicht baulich genutzten Nebenflächen festgesetzt werden, sodass die unbebauten 
Flächen bebauter Grundstücke, sofern sie nicht als Zufahrt befestigt oder als Nebenanlage 
genutzt werden, zu begrünen bzw. gärtnerisch anzulegen sind und dauerhaft zu pflegen sind. 

Zusätzlich sollte das Material und Farbe der Gebäude so gewählt werden, dass eine Aufhei-
zung der Gebäude weitgehend vermieden wird (helle Farbe; Materialien, die sich wenig auf-
heizen). Damit wird nicht nur der nachträgliche Kühlbedarf im Gebäude selbst, sondern auch 
die Aufheizung der Umgebung (Hitzeinseln) reduziert. 

Aufgrund des kleinflächigen Eingriffs innerhalb eines klimatisch unbelasteten Bereichs und 
durch eine gegeigte Durchgrünung, die Auswirkungen mildern können, sind geringe Auswir-
kungen auf den Umweltbelang Klima und Luft zu erwarten.  
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2.5 Wasser 

2.5.1 Grundwasser 

Bestand 

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen wird im Hinblick auf die 
Filter- und Pufferfunktion der Grundwasserdeckschichten (Bodenfunktionen) abgeschätzt. 
Laut der digitalen Bodenkarte von Baden-Württemberg kommt im Plangebiet fast ausschließ-
lich die Bodenkundliche ���]�v�Z���]�š���cGley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen�  ̂vor. Hin-
sichtlich der Bodenf�µ�v�l�š�]�}�v���c�&�]�o�š���Œ���µ�v�����W�µ�(�(���Œ���(�º�Œ���^���Z�����•�š�}�(�(���^���Á�]�Œ�������]���•���Œ�����}�����v�š�Ç�‰�����o�•���Z�}���Z��
(Bewertungsklasse 3,0) bewertet.  

Die Verringerung der Grundwasserneubildung hängt im Wesentlichen vom Grad der Versie-
gelung ab. 

Bewertung  

�>���µ�š�� �>���v���•���Z���(�š�•�Œ���Z�u���v�‰�o���v�� �^�º���o�]���Z���Œ�� �K�����Œ�Œ�Z���]�v�� �~�Z���µ�u���v���o�Ç�•���� �^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�'�Œ�µ�v���Á���•�•���Œ�^��
Blatt Süd �t September 2013) hat das Plangebiet in der Gesamtbewertung Schutzgut Grund-
wasser �ckeine bis geringe�  ̂Bedeutung.  

Auswirkungen 

Auswirkungen baulicher Art sind dort zu erwarten, wo infolge von Grabungsarbeiten der 
schützende Bodenköper entfernt und damit die Mächtigkeit der filternden Deckschichten ver-
ringert wird. Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen steigt dort die Wahrscheinlichkeit 
einer Verunreinigung des Grundwassers. Das Risiko beschränkt sich vornehmlich auf den Zeit-
raum der Bautätigkeiten. Bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist das Risiko zu relati-
vieren.  

Durch die geringe zusätzliche Flächenversiegelung sind allenfalls mittlere Auswirkungen auf 
den Umweltbelang Grundwasser zu erwarten. 

2.5.2 Oberflächenwasser 

Bestand 

Im Plangebiet liegen keine Oberflächengewässer.  

Hochwasserschutz 

Nach der aktuellen Hochwassergefahrenkarte der LUBW liegt das Plangebiet außerhalb von 
Hochwassergefahrengebieten. 

Auswirkungen 

Auswirkungen baulicher Art sind dort zu erwarten, wo infolge von Grabungsarbeiten oder bei 
Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen das Oberflächenwasser verunreinigt wird. Das Ri-
siko beschränkt sich vornehmlich auf den Zeitraum der Bautätigkeiten. Bei Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften ist das Risiko zu relativieren. 
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Da im Plangebiet keine Oberflächengewässer vorhanden sind, sind keine negativen Auswir-
kungen auf den Umweltbelang Oberflächengewässer zu erwarten.  

2.6 Landschafts- und Ortsbild  

Bestand 

Das Plangebiet als unbebaute Grünfläche (Grünland mit teilweisem Streuobstbestand) am 
Ortsrand von Wittnau schließt sich im Norden und Westen an bestehende Wohnflächen und 
im Osten und Süden an landwirtschaftlichen Flächen an. 

Bewertung 

Das Plangebiet erreicht gemäß Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse 
�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�>���v���•���Z���(�š�•�����Ì�}�P���v���� ���Œ�Z�}�o�µ�v�P�� �µ�v���� �>���v���•���Z���(�š�•���Œ�o�������v�^�� ���o���š�š�� �^�º���� �t September 
2013) in der Gesamtbewertung Schutzgut landschaftsbezogene Erholung und Landschaftser-
leben eine hohe Bedeutung. Dies sind Bereiche mit einer groß- sowie kleinräumigen Erlebnis-
qualität und mit naturnahen, extensiv teilweise aber auch intensiv genutzten Biotopkomple-
xen.  

Auswirkungen 

Direkte Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild sind allenfalls in geringem Ausmaß 
durch den Verlust von unbebauten Grünflächen zu erwarten und können durch eine ange-
passte Durchbegrünung der neuen Bebauung gemindert werden. 

2.7 Landschaftsbezogene Erholung 

Bestand 

Als unbebaute Grünfläche (Grünland mit Streuobstbestand) am Ortsrand von Wittnau ist dem 
Plangebiet zumindest eine geringe Naherholungsfunktion zuzuschreiben. Das Plangebiet 
grenzt im Süden an das Land�•���Z���(�š�•�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���cSchönberg (1982)�^���~�E�Œ�X 3.15.015). Richtung 
�K�•�š���v�� �Á�]�Œ���� �t�]�š�š�v���µ�� ���µ�Œ���Z�� �����•�� �>���v���•���Z���(�š�•�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �cÖstliches Hexental�^�� �~Nr. 3.15.045) 
eingerahmt.  

Bewertung 

Das Plangebiet erreicht gemäß Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse 
�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�>���v���•���Z���(�š�•�����Ì�}�P���v���� ���Œ�Z�}�o�µ�v�P�� �µ�v���� �>���v���•���Z���(�š�•���Œ�o�������v�^�� ���o���š�š�� �^�º���� �t September 
2013) in der Gesamtbewertung des Schutzguts landschaftsbezogene Erholung und Land-
schaftserleben eine hohe Bedeutung. Dies sind Bereiche mit einer groß- sowie kleinräumigen 
Erlebnisqualität und mit naturnahen, extensiv, teilweise aber auch intensiv, genutzten Biotop-
komplexen.  

Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen auf die landschaftsbezogene Erholung sind durch die Planung 
nicht zu erwarten. Während der Bauphase ist mit immissionsbedingten Belastungen zu 
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rechnen. Diese sind in erster Linie Lärm, der durch Baumaschinen und den Schwerlastverkehr 
verursacht werden kann, sowie verkehrsbedingte und visuelle Störungen.  

Durch die Planung sind insgesamt geringe Auswirkungen auf den Umweltbelang landschafts-
bezogene Erholung zu erwarten.  

2.8 Mensch/Wohnen 

Bestand 

Das Plangebiet selbst besteht überwiegend aus landwirtschaftlichen Flächen (Grünland mit 
teilweisem Streuobstbestand). In Richtung Süden und Osten schließt es an landwirtschaftlich 
genutzte Flächen (Acker) und im Norden und Westen schließt es an bestehende Wohnflächen 
an. Das Plangebiet wird westlich durch die �^�š�Œ���˜���� �c�/�v�� �����v�� �,���•���o�v�^�� �µ�v����südlich durch die 
�c�t���]�v�����Œ�P�•�š�Œ���˜���^�������P�Œ���v�Ì�š�X�� 

Bewertung 

Das Plangebiet erreicht gemäß Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse 
�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�>���v���•���Z���(�š�•�����Ì�}�P���v���� ���Œ�Z�}�o�µ�v�P�� �µ�v���� �>���v���•���Z���(�š�•���Œ�o�������v�^�� ���o���š�š�� �^�º���� �t September 
2013) in der Gesamtbewertung Schutzgut landschaftsbezogene Erholung und Landschaftser-
leben eine hohe Bedeutung. Dies sind Bereiche mit einer groß- sowie kleinräumigen Erlebnis-
qualität und mit naturnahen, extensiv, teilweise aber auch intensiv, genutzten Biotopkomple-
xen. 

Am südlichen Rand des Plangebiets zur �cWeinbergstraße�  ̂ist von Beurteilungspegeln des Ver-
kehrslärms auszugehen, die unter den Orientierungswerten der DIN 18005 - Schallschutz im 
Städtebau und auch unter den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung 
für allgemeine Wohngebiete liegen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h ist für die 
�cWeinbergstraße�  ̂vorgesehen. Die nordöstlich gelegenen Sportanlagen können betriebsbe-
dingt zu einer erhöhten Lärmsituation im Plangebiet führen. Ein aktiver Lärmschutz ist auf-
grund einer eingeschränkten Wirkung und der Erschließungssituation nicht vorgesehen. Der 
Lärmschutz wird stattdessen über Vorgaben an die Bebauung vor allem in der ersten Baureihe 
erreicht. Dort werden Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile und zur Be-
lüftung von Schlafräumen festgesetzt. 

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist es auch bei Ein-
haltung einer guten fachlichen Praxis zeitweise mit den üblichen Emissionen (Staub, Gerüche 
und Lärm) sowie ggf. mit Spritzmittelabdrift von Pflanzenschutzmitteln zu rechnen. Zur Ein-
haltung der Abstandsempfehlung hinsichtlich der Spritzmittelabdrift ist ggf. eine Heckenan-
pflanzung vorzunehmen. 

Auswirkungen 

Während der temporären Bauphase ist vor allem mit immissionsbedingten Belastungen zu 
rechnen. Dies sind in erster Linie Lärm, der durch Baumaschinen und Schwerlastverkehr ver-
ursacht werden kann, sowie verkehrsbedingte als auch visuelle Beeinträchtigungen.  
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Durch die Planung ist insgesamt mit geringen Auswirkungen auf den Umweltbelang 
Mensch/Wohnen zu erwarten. 

2.9 Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Im Plangebiet sind keine schutzwürdigen Kultur- und Sachgüter bekannt. 

Auswirkungen 

Durch die Planung sind keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten.  

2.10 Sparsame Energienutzung 

Anlagen, die zur regenerativen Energiegewinnung dienen (Solaranlagen/Photovoltaik), sind 
im Plangebiet zulässig. Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche Maßnahmen für den 
Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere Solarenergie, vorzusehen (z.B. Verlegung von 
Leitungen, Leerrohren oder ggf. statischen Aufwendungen im Dachbereich). Details sind der 
Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.  

2.11 Umweltgerechte Ver- und Entsorgung 

An das bestehende Leitungsnetz (Wasserver- und Abwasserentsorgung) kann angeschlossen 
werden. Details sind der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.  
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3 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Die zu betrachtenden Umweltbelange beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 
Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen, Verlagerungseffekte 
und Wirkungszusammenhänge des Naturhaushaltes, der Landschaft und des Menschen zu be-
trachten. Um die verschiedenen Formen der Wechselwirkungen zu ermitteln, werden die Be-
ziehungen der Umweltbelange in ihrer Ausprägung ermittelt und miteinander verknüpft, wie 
die folgende Tabelle zeigt. 

 Mensch Tiere/Pflanzen Boden Wasser Klima Landschaftsbild 

M
en

sc
h 

 

Struktur und Ausprä-
gung des Wohnumfel-

des und des Erho-
lungsraumes 

- 

Grundwasser als 
Brauchwasser-liefe-

rant und ggf. zur Trink-
wassersicherung 

Steuerung der Luft-
qualität und des 

Mikroklimas. Beein-
flussung des Wohnum-
feldes und des Wohl-

befindens 

Erholungsraum 

T
ie

re
/P

fla
nz

en
 

Störungen und Ver-
drängen von Arten, 
Tritt-belastung und 

Eutrophierung, Arten-
verschiebung 

 

Standort und Stand-
ortfaktor für Pflanzen, 
Standort und Lebens-
medium für höhere 

Tiere und Bodenlebe-
wesen 

Standortfaktor für 
Pflanzen und Tiere 

Luftqualität und 
Standortfaktor 

Grundstruktur für un-
terschiedliche 

Biotope 

B
od

en
 Trittbelastung, Ver-

dichtung, Strukturver-
änderung, Verände-

rung der Bodeneigen-
schaften 

Zusammensetzung der 
Bodenfauna, Einfluss 
auf die Bodengenese 

 
Einflussfaktor für die 

Bodengenese 
Einflussfaktor für die 

Bodengenese 
Grundstruktur für un-
terschiedliche Böden 

W
as

se
r Eutrophierung und 

Stoffeinträge, Gefähr-
dung durch Ver-

schmutzung 

Vegetation als Wasser-
speicher 

Grundwasserfilter und 
Wasserspeicher 

 
Steuerung der Grund-

wasserneu-bildung 
Einflussfaktor für das 

Mikroklima 

K
lim

a 

- 

Steuerung des Mikro-
klimas z. B. durch Be-

schattung 

Einfluss auf das Mikro-
klima 

Einflussfaktor für die 
Verdunstungsrate 

 
Einflussfaktor für die 

Ausbildung des Mikro-
klimas 

La
nd

sc
ha

fts
bi

ld
 

Neubaustrukturen, 
Nutzungsänderung, 
Veränderung der Ei-

genart 

Vegetation als charak-
teristisches Land-
schaftselement 

Bodenrelief - 

Landschaftsbildner 
über die Ablagerung 

von z. B. Löß 
 

  Wechselwirkungsbeziehungen der Umweltbelange (nach SCHRÖDTER 2004, verändert) 

4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine besondere Anfälligkeit der im Plangebiet zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen. 
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5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchfüh-
rung der Planung 

�����]���s���Œ�Ì�]���Z�š�����µ�(�����]�����W�o���v�µ�v�P���~�c�E�µ�o�o�À���Œ�]���v�š���^�•���Á���Œ�������]�v�����t���]�š���Œ�(�º�Z�Œ�µ�v�P�������Œ�����]�•�Z���Œ�]gen Nutzung 
am wahrscheinlichsten. Dabei würden die meisten Umweltbelange kaum verändert. 

6 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans kann im vereinfachten Verfahren nach § 13b BauGB 
durchgehführt werden, somit ist in Anwendung von § 1a Abs. 3 BauGB ein Ausgleich nicht 
erforderlich. 

Es sind artenschutzrechtliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen um-
zusetzen, die unter Punkt 2.1 und in der angefügten artenschutzrechtlichen Prüfung durch das 
Büro Kunz GaLaPlan (Stand 02.02.2022) (vgl. Anlage 1) erläutert werden. 

Gemäß § 33a NatSchG muss der verlorengehende Streuobstbestand ausgeglichen werden. Ein 
schriftlicher Antrag nach § 33a Abs. 2 NatSchG durch die Gemeinde Wittnau wird der zustän-
digen unteren Naturschutzbehörde eingereicht. Der artenschutzrechtliche Ausgleichsbedarf 
(Herstellung einer 2.000 m2 großen Streuobst-wiese durch die Pflanzung von Streuobstbäu-
men) kann den nach § 33a NatSchG erforderlichen Neuanlagen angerechnet werden. Die Aus-
gleichsmaßnahmen werden durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gesichert. 

6.1 Maßnahme E 1: Entwicklung von Streuobstbeständen mit integrierten Totholzpyra-
miden auf den Flst. Nrn. 308 und 448, Gemarkung Wittnau 

Zum Ausgleich des Eingriffs in den bestehenden Streuobstbestand mit einer Gesamtfläche von 
3.800 m2 innerhalb des Plangebiets sollen nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald auf den Flst. Nrn. 308 (ca. 
1.441 m2) und 448 (ca. 2.251 m2), Gemarkung Wittnau, Neupflanzungen von Streuobstbestän-
den vorgenommen werden. Um den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen gerecht 
zu werden, sind in dem auf dem Flst. Nr. 448 zu entwickelnden Streuobstbestand außerdem 
1 �t 2 Totholzpyramiden zu integrieren. 

Die Grundstücke befinden sich in Privateigentum. Für die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Gemeinde Wittnau und dem 
Land Baden-Württemberg, vertreten durch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald, eine dingliche Sicherung. 

Hinweis: Statt dem Flst. Nr. 309 wird das direkt westlich angrenzende Flst. Nr. 308, Gemarkung 
Wittnau herangezogen. Da sich der ursprüngliche Flächenausgleich um 108 m² reduziert, das 
Flst. Nr. 309 jedoch eine ähnliche Dimensionierung aufweist und somit alle erforderlichen 
Baumpflanzungen uneingeschränkt durchgeführt werden können, ist der Ausgleich nach § 33a 
NatSchG dennoch erfüllt. Dies wurde zuvor mit dem Landratsamt FB 420 (Naturschutz) und 
FB 580 (Landwirtschaft) abgestimmt.  
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Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

Auf dem Flst. Nr. 308, Gemarkung Wittnau, sind insgesamt 10 hochstämmige regionaltypi-
sche Obstbäume (alte Sorten) zu pflanzen (Pflanzqualität: StU 18 �t 20 cm mDb). Die Bäume 
sind in Reihenformation zu pflanzen, um die Grünlandbewirtschaftung zu erleichtern.  

Die gepflanzten Bäume sind bis zum 7. Standjahr jährlich mit einem Erziehungsschnitt zu pfle-
gen, danach ist alle 1 �t 3 Jahre ein Pflege- bzw. Erhaltungsschnitt durchzuführen. Die Bäume 
dürfen nur nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und nur im Bereich der 
Baumscheiben gedüngt werden. 

Das bestehende Grünland (Fettwiese mittlerer Standorte) ist, je nach Aufwuchs, als ein- bis 
zweischürige Mähwiese zu pflegen und zu erhalten; das Mahdgut ist abzuräumen. Die Grün-
landentwicklung kann alternativ über eine extensive Beweidung mit Schafen mit zwei bis drei 
Weidegängen pro Jahr (Frühjahrsvorweide Ende März / Anfang April, Spätsommer-/Herbst-
weide) sowie einer dreijährlich durchzuführenden Pflegemahd zur Beseitigung von Wei-
deunkräutern erfolgen. Der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln für die Grünlandunter-
haltung ist nicht erlaubt. Bei Umsetzung der Maßnahmen wird eine qualifizierte Umweltbau-
begleitung miteinbezogen.  

Auf dem Flst. Nr. 448, Gemarkung Wittnau, sind insgesamt 13 hochstämmige regionaltypi-
sche Obstbäume (alte Sorten) zu pflanzen (Pflanzqualität: StU 18 �t 20 cm mDb). Die Bäume 
sind in Reihenformation zu pflanzen, um die Grünlandbewirtschaftung zu erleichtern. Die ge-
pflanzten Bäume sind bis zum 7. Standjahr jährlich mit einem Erziehungsschnitt zu pflegen, 
danach ist alle 1 �t 3 Jahre ein Pflege- bzw. Erhaltungsschnitt durchzuführen. Die Bäume dürfen 
nur nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und nur im Bereich der Baum-
scheiben gedüngt werden. 

In die gepflanzten Baumreihen sind in Anlehnung an die erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen 1 �t 2 Totholzpyramiden zu integrieren. 

Das bestehende Grünland (Fettweide mittlerer Standorte) ist durch eine extensive Beweidung 
mit Schafen mit zwei bis drei Weidegängen pro Jahr (Frühjahrsvorweide Ende März / Anfang 
April, Spätsommer-/Herbstweide) sowie einer dreijährlich durchzuführenden Pflegemahd zur 
Beseitigung von Weideunkräutern erfolgen. Alternativ ist, je nach Aufwuchs, auch eine ein- 
bis zweischürige Mahd zulässig; das Mahdgut ist abzuräumen. Der Einsatz von Pestiziden und 
Düngemitteln für die Grünlandunterhaltung ist nicht erlaubt. Bei Umsetzung der Maßnahmen 
wird eine qualifizierte Umweltbaubegleitung miteinbezogen. 

6.2 Maßnahme E 2: Anbringen von Fledermauskästen 

Als artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme sind gemäß Gutachten insgesamt 6 Fleder-

�u���µ�•�l���•�š���v�� �c�d�Ç�‰�µ�•�� �,�‚�Z�o���v�‹�µ���Œ�š�]���Œ�^ und 8 �&�o�������Œ�u���µ�•�l���•�š���v�� �c�d�Ç�‰�µ�•�� �^�‰���o�š���v�‹�µ���Œ�š�]���Œ�^ im 

räumlich-funktionalen Umfeld des Plangebiets, in einer Höhe von mindestens 3 m bis 5 m, 
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anzubringen. Die Anbringung der Kästen soll an den bestehenden Bäumen/Gehölzstrukturen 

auf folgenden Flurstücken erfolgen: 

�x �>�]�v�����������]�u���c�Z�����Z���µ�•�o���^�U���&�o�•�š�X��Nr. 5405, Gemarkung Wittnau 
�x Linde auf der Verkehrsinsel am südwestlichen Ortseingang, Flst. Nrn. 15/5 und 831, 

Gemarkung Wittnau 
�x Walnussbaum auf Ausgleichsfläche, Flst. Nr. 448, Gemarkung Wittnau 
�x Integrierte Totholzpyramide(n) auf Ausgleichsfläche, Flst. Nr. 448, Gemarkung Wittnau 
�x Linde auf der kleinen Verkehrsinsel an der T-�<�Œ���µ�Ì�µ�v�P�� �c�/�v�� �����v�� �,���•���o�v�^�� �µ�v���� �c�,���•���v�r

���µ���l�Á���P�^�U���&�o�•�š�X���E�Œ�X���ï�î�ò, Gemarkung Wittnau 
�x Drei Walnussbäume entlang der Weinbergstraße zwischen Wittnau und Biezighofen in 

direkter Nähe zum Plangebiet, Flst. Nr. 831, Gemarkung Wittnau. 

Zum Schutz von Fledermäusen, welche vorhandene Höhlen und Spalten ggf. als Zwischenquar-

tier nutzen, ist die Rodungszeit für Gehölze auf den Zeitraum 01.12. bis 28.02. zu beschränken. 

Die Grundstücke befinden sich in Gemeindeeigentum und stehen für die Umsetzung der Maß-
nahmen zur Verfügung. 

6.3 Maßnahme E 3: Anbringen von Nistkästen für Feld- und Haussperlinge 

Als artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme sind gemäß Gutachten insgesamt 3 Nistkäs-
�š���v�� �c�d�Ç�‰�µ�•�� �,���µ�•�•�‰���Œ�o�]�v�P�^��und 3 �E�]�•�š�l���•�š���v�� �c�d�Ç�‰�µ�•�� �&���o���•�‰���Œ�o�]�v�P�^ im räumlich-funktionalen 
Umfeld des Plangebiets anzubringen. 

Die Anbringung der Vogelnistkästen soll an den bestehenden (Straßen-)Bäumen im Biezigh-
�}�(���v���Œ���t�}�Z�v�P�����]���š���c�t���•���v�����l���Œ�^�����µ�(�������u���&�o�•�š�X���E�Œ�X���õ�í�ô�U���'���u���Œ�l�µ�v�P���t�]�š�š�v���µ�U��erfolgen. Bei 
Umsetzung der Maßnahme wird eine qualifizierte Umweltbaubegleitung miteinbezogen. 

Die Grundstücke befinden sich in Gemeindeeigentum und stehen für die Umsetzung der Maß-
nahmen zur Verfügung. 
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7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Durch die Planung entstehen insgesamt mittlere Beeinträchtigungen für den Umweltbelang 
Arten/Biotope. Es müssen artenschutzrechtliche Vermeidungs- Minimierungs- und (vorgezo-
gene) Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sowie Maßnahmen zum Ausgleich von 
Streuobstbeständen umgesetzt werden. Es werden hochwertige Böden versiegelt. Hierdurch 
entsteht ein hoher Eingriff in den Umweltbelang Boden. Da es sich bei der Planung um eine 
Nachverdichtung im Siedlungsbereich bzw. am Ortsrand mit teilweise mehrstöckiger Bau-
weise so handelt, sind insgesamt mittlere Auswirkungen auf den Umweltbelang Fläche zu er-
warten. Durch den Verlust an landwirtschaftlicher Fläche für Wohngebiete besteht ein hoher 
Nutzungskonflikt. Aufgrund des kleinflächigen Eingriffs innerhalb eines klimatisch unbelaste-
ten Bereichs und durch eine gegeigte Durchgrünung, die Auswirkungen mildern können, sind 
geringe Auswirkungen auf den Umweltbelang Klima und Luft zu erwarten. Im Untersuchungs-
gebiet liegen keine Oberflächengewässer. Während der Bauphase sind für den Umweltbelang 
Grundwasser Beeinträchtigungen durch Unfälle nicht auszuschließen. Durch die geringe zu-
sätzliche Flächenversiegelung sind allenfalls mittlere Auswirkungen auf den Umweltbelang 
Grundwasser zu erwarten. Direkte Auswirkungen auf die Umweltbelange Landschafts- und 
Ortsbild sowie landschaftsbezogene Erholung sind allenfalls in geringem Ausmaß durch den 
Verlust von unbebauten Grünflächen zu erwarten. Es entsteht eine geringe Beeinträchtigung 
für den Umweltbelang Mensch/Wohnen. Während der temporären Bauphase sind für die 
Umweltbelange landschaftsbezogene Erholung und Mensch/Wohnen Beeinträchtigungen v.a. 
durch Emissionen möglich. Im Gebiet sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt.  
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Glossar  

Verbreitung : Wirkraum des Vorhabens liegt: 

 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Württemberg 
 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Baden �± Württemberg vorhanden 
 (k.A.) 

 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden - Württemberg 
 

Lebensraum : Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhaben  (Lebensraum-
Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

 

RL BW: Rote Liste Baden-Württemberg: 

RLD: Rote Liste Deutschland  

 
0 Ausgestorben oder verschollen 
1 Vom Aussterben bedroht 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen 
D Daten defizitär 
V Arten der Vorwarnliste 
nb     nicht bewertet 

 

BNatschG : s streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

    b besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

FFH RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, sowie der wildlebenden 
Pflanzen und Tierarten. 
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1. Anlass 

Planvorhaben 

 

Die Gemeinde Wittnau plant am südwestlichen Ortsrand die Entwicklung von 
Wohnbauflächen. 

Der Begründung der Gemeinde Wittnau zum geplanten Vorhaben lässt sich 
entnehmen: 

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Wohnraum sieht sich die Gemeinde 
Wittnau veranlasst, für die ansässige Wohnbevölkerung neue Wohnbauflächen 
ausweisen. Damit soll dem Abzug von Bürgerinnen und Bürgern von Wittnau 
insbesondere auch junger Familien entgegengewirkt werden. Die letzte, 
bauleitplanerisch Wohnbauentwicklung in Wittnau fand 2004 mit der baulichen 
�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �Ä�,�Q�� �G�H�Q�� �+�D�V�H�O�Q�� �6�•�G�³�� ���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �5�H�F�K�W�V�N�U�D�I�W�� ������03.2004) statt. Mit 
�G�L�H�V�H�U�� �%�D�X�O�L�F�K�H�Q�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �K�D�W�� �V�L�F�K�� �H�Q�W�O�D�Q�J�� �G�H�U�� �6�W�U�D�‰�H�� �Ä�L�Q�� �G�H�Q�� �+�D�V�H�O�Q�³�� �H�L�Q�H��
�V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�� �6�W�U�X�N�W�X�U�� �]�X�P�� �2�U�W�V�U�D�Q�G�� �J�H�E�L�O�G�H�W���� �'�L�H�� �6�W�U�D�‰�H�� �Ä�,�Q�� �G�H�Q�� �+�D�V�H�O�Q�³�� �L�V�W�� �L�P��
südlichen Teil zum Anschluss an die Weinbergstraße nur einseitig bebaut. Schon seit 
�-�D�K�U�H�Q���Z�L�U�G���•�E�H�U���G�L�H���P�|�J�O�L�F�K�H���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���D�O�V���Ä�/�•�F�N�H�Q�V�F�K�O�X�V�V�³���P�L�W���H�L�Q�H�U��
�%�H�E�D�X�X�Q�J�� �G�H�U�� �2�V�W�V�H�L�W�H�� �Ä�,�Q�� �G�H�Q�� �+�D�V�H�O�Q�³�� �G�L�V�N�X�W�L�H�U�W���� �'�L�H�V�� �Z�L�U�G�� �M�H�W�]�W�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H��
Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer der vorhandenen Flächen möglich gemacht.  

Da die Flächen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Wittnau in der öffentlichen Sitzung vom 16.12.2019, die 
�$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�����L�P���Y�H�U�H�L�Q�I�D�F�K�W�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q���Q�D�F�K��
§ 13b BauGB beschlossen. 

 

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Wohnbauland, insbesondere für junge Familien 
aber auch kleinen Haushalten und seniorengerechtes Wohnen in Form von Einzel- und 
Doppelhäusern, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser.  

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnbauland für junge Familien  

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnungen in 
Geschosswohnungsbauweise für alle Generationen und Kleinhaushalte  

- Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und barrierefreie Wohnungen  

- Bildung eines Lückenschlusses in bestehender städtebaulicher Struktur  

- Anschluss an vorhandene Erschließungsanlagen  

- Berücksichtigung angrenzender Freiraum- und Wohnnutzungen  

- Beachtung ökologischer und artenschutzrechtlicher Belange  

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird die 
artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BNatSchG erforderlich. 

 

Nachfolgend wird die Bestandserfassung aus dem Jahr 2019 dokumentiert. Ergänzend 
erfolgten im Juni 2021 eine erneute Übersichtsbegehung sowie eine Begutachtung des 
aktuellen Zustandes der vorhandenen Gehölze im Hinblick auf gegebene Strukturen, 
Nistnachweise usw. Die Ergebnisse wurden hinzugefügt. 
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 Abbildung 1: Städtebaulicher Entwurf von Baum Architektur & Stadtplanung, Stand 
27.05.2021. 

 

§ 44 BNatSchG  Grundlage für die artenschutzrechtliche Prüfung ist § 44 BNatSchG. Die relevanten 
Absätze sind im Folgenden wiedergeben. 

Zugriffsverbote: 

�Ä���������(�V���L�V�W���Y�H�U�E�R�W�H�Q�� 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 
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 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören 

�«  

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer 
Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 
europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 
nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 
Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung 
der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 
unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote vor. 

 

 Somit ergibt sich aus der oben genannten Gesetzeslage sowie weiterer Publikationen 
(Kratsch et al. 2018, Runge et al. 2010) eine artenschutzrechtliche Prüfrelevanz 
gegenüber der 

�¾ In Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten  

�¾ europäischen Vogelarten  

�¾ Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind. 

Derzeit ist eine Liste mit den Arten, die nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 unter Schutz 
gestellt werden und nach § 44 BNatSchG bearbeitet werden müssten (sogenannte 
�Ä�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�X�Q�J�V�D�U�W�H�Q�³������ �Q�R�F�K�� �Q�L�F�K�W�� �Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W���� �=�X�P�� �P�R�P�H�Q�W�D�Q�H�Q�� �=�H�L�W�S�X�Q�N�W�� �N�|�Q�Q�H�Q��
diese Arten somit nicht behandelt / berücksichtigt werden.  
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Ablaufschema  Aus der einschlägigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Prüfkaskade: 

 

 

Abbildung 2 : Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (Kratsch et al. 2018)  
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Umweltschadens-
gesetz  

Aus Gründen der Enthaftung bzw. um einem Umweltschaden vorzubeugen, wird 
zudem eine Prüfung der nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG geschützten Arten 
durchgeführt. 

Diese Vorgehensweise ergibt sich aus BN�D�W�V�F�K�*�� �†�� ������ ���Ä�6�F�K�l�G�H�Q�� �D�Q�� �E�H�V�W�L�P�P�W�H�Q��
�$�U�W�H�Q���X�Q�G���Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q���/�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�Q�³�������Z�H�O�F�K�H�U���L�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���]�L�W�L�H�U�W���Z�L�U�G�� 

(1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser 
Lebensräume oder Arten hat. Abweichend von Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei 
zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten einer verantwortlichen 
Person, die von der zuständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67 
Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, nach § 15 oder auf 
Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des 
Baugesetzbuches genehmigt wurden oder zulässig sind. 

(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind. 

(3) Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der 
Richtlinie 2009/147/EG oder in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 

2. natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten. 

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine 
Schädigung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, so trifft sie 
die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 
2004/35/EG. 

(5) Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf den 
Ausgangszustand unter Berücksichtigung der Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 
2004/35/EG zu ermitteln. Eine erhebliche Schädigung liegt dabei in der Regel nicht 
vorbei: 

1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen 
Fluktuationen, die für den betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art 
als normal gelten, 

2. nachteiligen Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen 
sind oder aber auf eine äußere Einwirkung im Zusammenhang mit der 
Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, die den Aufzeichnungen über den 
Lebensraum oder den Dokumenten über die Erhaltungsziele zufolge als 
normal anzusehen ist oder der früheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen 
Eigentümer oder Betreiber entspricht, 

3. einer Schädigung von Arten oder Lebensräumen, die sich nachweislich 
ohne äußere Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass 
entweder der Ausgangszustand erreicht wird oder aber allein auf Grund der 
Dynamik der betreffenden Art oder des Lebensraums ein Zustand erreicht 
wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu 
bewerten ist. 
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Besonders 
geschützte Arten  

Besonders (national) geschützte Arten werden nach der Eingriffsregelung § 15 
BNatschG, welche im Folgenden zitiert wird, abgearbeitet: 

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, 
gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu 
begründen. 

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine 
Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine 
Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind 
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Gebiete im Sinne des § 20 
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und in Bewirtschaftungsplänen nach § 32 Absatz 5, von 
Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 dieses Gesetzes sowie 
von Maßnahmen in Maßnahmenprogrammen im Sinne des § 82 des 
Wasserhaushaltsgesetzes stehen der Anerkennung solcher Maßnahmen als 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht entgegen. Bei der Festsetzung von Art und 
Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Programme und Pläne nach 
den §§ 10 und 11 zu berücksichtigen. 

(3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 
Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu 
prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- 
oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 
dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. 

(4) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu 
unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die 
zuständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für 
Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist 
der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. 

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die 
Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist 
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft 
anderen Belangen im Range vorgehen. 

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die 
Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist 
auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. 
Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht 
durchführbaren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen 
durchschnittlichen Kosten für deren Planung und Unterhaltung sowie die 
Flächenbereitstellung unter Einbeziehung der Personal- und sonstigen 
Verwaltungskosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst sich die Ersatzzahlung nach 
Dauer und Schwere des Eingriffs unter Berücksichtigung der dem Verursacher daraus 
erwachsenden Vorteile. Die Ersatzzahlung ist von der zuständigen Behörde im 
Zulassungsbescheid oder, wenn der Eingriff von einer Behörde durchgeführt wird, vor 
der Durchführung des Eingriffs festzusetzen. Die Zahlung ist vor der Durchführung 
des Eingriffs zu leisten. Es kann ein anderer Zeitpunkt für die Zahlung festgelegt 
werden; in diesem Fall soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 
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 Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, für die 
nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht. 

(7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere zur Kompensation von Eingriffen zu regeln, 
insbesondere 

1.zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
einschließlich Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von 
Lebensräumen und zur Bewirtschaftung und Pflege sowie zur Festlegung 
diesbezüglicher Standards, insbesondere für vergleichbare Eingriffsarten, 

2.die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung. 

Solange und soweit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das 
Nähere zur Kompensation von Eingriffen nach Landesrecht, soweit dieses den 
vorstehenden Absätzen nicht widerspricht. 

 

Prüfrelevante 
Arten  

Aus der Gesamtheit der Gesetzgebung ergibt sich somit ein Prüfbedarf für 
Bauvorhaben im Sinne des § 44 BNatschG für  

�¾ Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten  

�¾ europäischen Vogelarten  

�¾ Arten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind (momentan noch nicht verfasst). 

Aus Gründen der Enthaftung (§ 19 BNatschG) werden Anhang II Arten der Richtlinie 
92/43/EWG ebenfalls auf Artniveau abgeprüft.  

National bzw. besonders geschützte Arten werden keiner Betrachtung bzw. 
Geländeerhebung auf Artniveau unterzogen, sondern als Beibeobachtungen während 
der für oben genannte Arten durchzuführenden Geländeerhebungen erfasst und 
entsprechend der Eingriffsregelung abgearbeitet.  
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2. Untersuchungsgebiet 

Lage im Raum  

Schutzgebiete  

Das Untersuchungsgebiet (UG) liegt in der Gemeinde Wittnau und umfasst die 
Grundstücke Flst. Nr. 475/2, 465/3, 475/4, 475/5, 475/6, 475/7, 475/8 und 477. Es weist 
eine Größe von rund 1 ha auf. Es befindet sich im Naturraum Markgräfler Hügelland (201) 
in der Großlandschaft Südliches Oberrhein-Tiefland (20). Topografisch liegt das Gebiet auf 
einer Höhe von etwa 385 m ü. NN. Das Gelände weist ein leichtes West-Ost-Gefälle auf. 

�,�P���1�R�U�G�Z�H�V�W�H�Q���J�U�H�Q�]�W���G�L�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q�³���X�Q�G���L�P���6�•�G�H�Q���G�L�H���Ä�:�H�L�Q�E�H�U�J�V�W�U�D�‰�H�³���D�Q����
Im Übrigen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im Einzelnen ergibt sich die 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches aus dem zeichnerischen Teil. 

Natura 2000-Gebiete oder sonstige Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. 

 
Abbildung 3: Lage des UG (rot), der geschützten Biotope (grün), FFH-Mähwiesen (gelb) und Schutzgebiete (Quelle: 
LUBW)  

 

FFH-Gebiet  Etwa 120 m westlich liegt das FFH-�*�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�|�Q�E�H�U�J�� �P�L�W�� �6�F�K�Z�D�U�]�Z�D�O�G�K�l�Q�J�H�Q�³��
(Schutzgebiets-Nr. 8012342). Direkte Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets können 
aufgrund der Distanz zum Plangebiet ausgeschlossen werden. Mögliche Auswirkungen auf 
mobile Arten sind jedoch zu prüfen. Als mobile Arten des FFH-Gebiets werden angegeben: 

�x Gelbbauchunke 
�x Kammmolch 
�x Hirschkäfer 
�x Bechsteinfledermaus 
�x Wimperfledermaus 
�x Großes Mausohr 
�x Spanische Fahne. 

Aquatische Lebewesen wie das Bachneunauge oder der Steinkrebs sind im Plangebiet 
auszuschließen, da keine Gewässer im Plangebiet oder der näheren Umgebung 
vorhanden sind. 

Die einzelnen Arten werden in den jeweiligen Kapiteln abgehandelt. 
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Natursc hutz -
gebiet 

�'�D�V�� �Q�l�F�K�V�W�J�H�O�H�J�H�Q�H�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�%�H�U�J�K�D�X�V�H�U�� �0�D�W�W�H�Q�³�� ��Schutzgebiets-Nr. 3.225) 
befindet sich knapp 400 m westlich des Plangebietes. Aufgrund der Entfernung können 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 

§ 30 Biotope  Das nächstgelegene n�D�F�K�� �†�� ������ �%�1�D�W�6�F�K�*�� �J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�� �%�L�R�W�R�S�� �ÄMagerrasen im Gewann 
"Hasenbuck" westlich Wittnau�³�����1�U����180123150673) liegt ebenfalls in ca. 150 m westlicher 
Entfernung. Aufgrund der Distanz sind Beeinträchtigungen von geschützten Biotopen 
auszuschließen. 

  

Wildtierkorridor  Das Plangebiet liegt außerhalb von Wildtierkorridoren. Die nächsten Korridore verlaufen 
etwa 800 m westlich des Plangebiets. Aufgrund der Entfernung können Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden. 

 

Auerhahn- 
Schutzzone  

Auerhahnschutzzonen sind im Planbereich oder der näheren Umgebung nicht 
ausgewiesen. Beeinträchtigungen sind somit auszuschließen. 

 

Biotopverbund-
achsen  

Nach aktuellem Stand (2022) liegen im Plangebiet keine Biotopverbunde trockener, 
mittlerer oder feuchter Standorte vor. 
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3. Methodik 

 

 

Bezüglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei 
wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten 
Kartierungen der Arten und weitere Quellen herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis). 

 Im Plangebiet fanden 2019 eine Begehung zur Ermittlung der Biotoptypen und der 
Habitatstrukturen sowie fünf Vogel- und fünf Fledermauskartierungen statt. Basierend auf 
den Ergebnissen der Kartierungen wurde die vom Eingriff betroffenen Arten ermittelt und 
entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen konzipiert.  

Im Juni 2021 erfolgten eine erneute Übersichtsbegehung sowie eine Aufnahme des 
derzeitigen Zustandes der Gehölze bzw. derer Strukturen wie Nistmaterial, Verletzungen, 
Nutzung vorhandener Höhlen/ Astlöcher durch die Fauna usw. statt. 

 

Tabelle 1: Begehungstermine.  

Datum  Zeit  Anlass  Wetter  

30.04.2019 08:00-08:40 Erstbegehung, Biotoptypenkartierung; 
1.Vogelkartierung 

Bewölkt, 8°C 

21.05.2019 08:20-08:40 2.Vogelkartierung Bedeckt, 10°C 

05.06.2019 08:30-09:00 3.Vogelkartierung Sonne-Wolken-Mix, 20°C 

17.06.2019 08:15-08:45 4.Vogelkartierung Sonnig, 15°C 

04.07.2019 08:00-08:30 5.Vogelkartierung Sonnig, 15°C 

16.-17.05.2019  Erfassung Fledermäuse mit Horchbox 
(ganze Nacht) 

13°C 

22.-23.05.2019  Erfassung Fledermäuse mit Horchbox 
(ganze Nacht) 

13°C 

19.06.2019 21:15-23:00 Erfassung Fledermäuse mit Batdetektor 24°C 

17.07.2019 21:00-22:30 Erfassung Fledermäuse mit Batdetektor 21°C 

03.09.2019 19:45-21:15 Erfassung Fledermäuse mit Batdetektor 17°C 

22.09.2021 16:20-17:20 Übersichtsbegehung zur Erfassung des 
aktuellen Zustands der Fläche 

22°C 

23.09.2021 13:45-14.45 Aufnahme Baumhöhlen, Nistkästen, 
Brutnachweise, Totholzkäfer-Strukturen 

23°C 
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4. Aquatische Lebewesen (Mollusken, Krebse, Fische, 
Rundmäuler, Libellen) 

Bestand 
Lebensraum und 
Individuen  

Die in Tabelle 2  aufgeführten Arten benötigen aquatische oder dauerfeuchte Habitate. 
Im Plangebiet sind keine entsprechenden Habitate vorhanden. Somit können 
Beeinträchtigungen von an Gewässer gebundenen Lebewesen habitatbedingt 
ausgeschlossen werden. 

 

 

Tabelle 2: Liste planungsrelevanter aquatischer Lebewesen  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art 

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatSchG  

  Schnecken       

 0 Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke 2 1 II, IV s 
 0 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 3 3 II  

 0 Vertigo geyeri Vierzähnige Windelschnecke 1 1 II  

 0 Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke 2 2 II  

  Muscheln       

 0 Unio crassus Bachmuschel 1 1 II, IV s 
  Krebse      

 0 Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs 1 - II  

 0 Austropotamobius torrentium Steinkrebs 2 2 II b 
  Fische und Rundmäuler       

 0 Alosa alosa Maifisch 1 2 II  

 0 Aspius aspius Rapfen 1 3 II  

 0 Cobitis taenia Steinbeißer 2 2 II  

 0 Cottus gobio Groppe, Mühlkoppe V 2 II  

 0 Hucho hucho Huchen 1 1 II  

 0 Lampetra fluviatilis  Flussneunauge 2 2 II b 
 0 Lampetra planeri Bachneunauge 3 2 II b 
 0 Leuciscus souffia agassizii Strömer 2 1 II  

 0 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 1 2 II  

 0 Petromyzon marinus Meerneunauge 2 2 II b 
 0 Rhodeus amarus Bitterling 2 2 II  

 0 Salmo salar Atlantischer Lachs 1 1 II  

 0 Zingel streber Streber 2 1 II  

  Libellen       

 0 Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer 3 2 II s 
 0 Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer 1 1 II s 
 0 Gomphus flavipes  Asiatische Keiljungfer 2 - IV s 
 0 Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer 1 3 IV s 
 0 Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer 1 3 II, IV s 
 0 Ophiogomphus cecilia  Grüne Flussjungfer 3 - II, IV s 
 0 Sympecma paedisca  Sibirische Winterlibelle 2 1 IV s 
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5. Spinnentiere  

Bestand 
Lebensraum und 
Individuen  

Für den nach FFH-Anhang II und IV geschützten Stellas Pseudoskorpion sind lediglich 
2 Standorte im nördlichen Baden �± Württemberg bekannt. Diese liegen in weiter 
Entfernung zum Plangebiet, sodass Beeinträchtigungen dieser Art auszuschließen sind. 

 

Tabelle 3: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Spinnentiere  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art 

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG  

  Spinnentiere       

0 0 Anthrenochernes stellae Stellas Pseudoskorpion - R II  

 

 

6. Käfer 

6.1 Bestand 

Bestand 
Lebensraum und 
Individuen  

Verbreitungsbedingt können in Südbaden die in Tabelle 4 aufgeführten, streng 
geschützten Arten mit Ausnahme des Hirschkäfers ausgeschlossen werden. Laut 
LUBW gibt es im Raum Wittnau mehrere Fundpunkte dieser Art aus dem Jahr 2019 und 
vorangegangenen Jahren. 

Die Bäume im Plangebiet wurden auf direkte und indirekte Nachweise von Hirschkäfern 
untersucht. Dabei konnte im südlichen Plangebiet an einem Apfelbaum austretender 
Baumsaft an einer Wundstelle durch Pilzbefall nachgewiesen werden. Als 
Rendezvousplatz, an dem das Umwerben des Weibchens sowie die Paarung der 
Hirschkäfer stattfinden (Malchau 2010), bevorzugen diese jedoch austretenden Saft von 
Eichen und Kastanien. Zudem sind im Plangebiet keine geeigneten Strukturen zur 
Eiablage/ Larvenentwicklung in Form von morschem, feuchtem, verpilztem, weißfaulem 
Holz in Bodennähe der Gehölze, im Bereich von Weidepfählen etc. vorhanden. In 
Bodennähe sind die vorhandenen Obstbäume ausreichend vital und weißen keine 
potenziellen Schlupflöcher auf.  

Auch wenn derzeit keine geeigneten 
Strukturen zur Eiablage für den Hirschkäfer im 
Plangebiet vorhanden sind, so ist ein 
sporadischer Aufenthalt von Einzeltieren an 
den vorhandenen Obstbäumen dennoch nicht 
gänzlich auszuschließen. Potenziell 
entwickeln die vorhandenen Gehölze in den 
kommenden Jahren aufgrund fortschreitender 
Zersetzung auch für Larven des Hirschkäfers 
geeignete Habitate. 

In einem alten, ausgehölten Apfelbaum am 
nördlichen Rand des Plangebietes wurde 
außerdem Käferkot in einer Höhle gefunden. 
Zur sicheren Artbestimmung wurde 2019 der 
Käferexperte H. Schünemann hinzugezogen. Dieser identifizierte den Kot und eine 
Larve als Rosenkäfer. Gemäß Herrn Schünemann handelt es �Ä�V�L�F�K�� �X�P�� �H�L�Q�H�� �D�Q�G�H�U�H��
Protaetia-Art oder (am wahrscheinlichsten) um Cetonia aurata, der Rosenkäfer (beide 
BNatS�F�K�*���†���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���J�H�V�F�K�•�W�]�W�����³ 

 

Abbildung 4: Larve in Baumhöhle (Foto 
v. H. Schünemann) 
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 Insgesamt konnten auch bei den Nachbegehungen 2021 an mehreren Obstbäumen 
Mulmstellen sowie Spuren von Totholzkäfern nachgewiesen werden. 

Da die vorhandenen Obstbäume mit ihren Alt- und Totholzanteilen hochwertige 
Strukturen für Totholzkäfer sowie Vögel und Fledermäuse aufweisen, wurde ein 
Maßnahmenkonzept festgelegt, welches Vermeidungs- Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen beinhaltet, sodass erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können. 

 
Abbildung 5: Lage der Baumhöhle mit Kot und Larvenfund (gelb ) im Eingriffsbereich (rot). 
Untersuchungsgebiet (grau hinterlegt). (Quelle: LUBW) 

 

 

Abbildung 6: Hochwertige, von Totholzkäfern genutzte Strukturen der im Plangebiet vorhandenen O bstbäume.  
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Tabel le 4: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Käfer  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art 

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG  

0  Cerambyx cerdo Heldbock 1 1 II, IV s 

0  Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer nb 1 II, IV s 

X (X) Lucanus cervus Hirschkäfer 3 2 II b 

0  Osmoderma eremita Eremit 2 2 II, IV s 

0  Rosalia alpina Alpenbock 2 2 II, IV s 

 

6.2 Auswirkungen 

Auswirkungen  Die im Plangebiet vorhandenen Obstbäume weisen hochwertige Strukturen in Form von 
Alt- und Totholzanteilen mit Mulm und Totholzkäferspuren auf. Es konnten Nachweise 
eines besonders geschützten Rosenkäfers erbracht werden. Zwar sind die Obstbäume in 
Bodennähe noch nicht ausreichend zersetzt, um zur Eiablage durch streng geschützte 
Hirschkäfer nutzbar zu sein, das Potenzial hierfür wäre jedoch durch die fortschreitende 
Zersetzung der Obstbäume in den kommenden Jahren gegeben. Da die Gehölze 
baubedingt/ anlagebedingt entfernt werden, werden Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe erforderlich. 

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten. Eine weitere Betrachtung entfällt.  
 

6.3  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Vermeidung und 
Minimierung  

Da die im Plangebiet vorhandenen Obstbäume hochwertige Strukturen für Totholzkäfer 
sowie Vögel und Fledermäuse aufweisen, wurde ein Maßnahmenkonzept zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich für die Eingriffe erstellt. Eine lebende 
Umsiedlung der Bäume ist angesichts des vorangeschrittenen Alters der Bäume nicht 
möglich bzw. wäre mit hohen, nicht verhältnismäßigen Kosten verbunden. 

Folgend wird in Anlehnung an Lorenz (2012) dargestellt, wie die hochwertigen 
Strukturen im Untersuchungsgebiet zu sichern und umzusetzen sind: 

Die zu entfernenden Bäume sollten mit möglichst langer Stamm-, bzw. Astlänge 
abgesägt und die Wurzeln stammnah abgestochen werden und als Totholzhabitate mit 
stehendem Totholz einschließlich des vorhandenen Mulms in räumlich-ökologischem 
Zusammenhang wiedererrichtet werden. Hierzu werden die Stämme so steil wie 
möglich aneinandergestellt, damit die Aststummel verkeilen, und statisch mit einem 
Stahlseilring gesichert. Damit eine ausreichende Standsicherheit gewährleistet wird, 
sollte die Totholzpyramide an geeigneten Stellen mit Erdreich angefüllt und ggf. mit 
Stahlankern im Boden befestigt werden. Hochwertiges Astmaterial soll zudem um die 
Pyramide herum aufgeschichtet werden während hochwertige Spalten/ Astlöcher als 
natürliche Höhlen in den oberen Bereichen befestigt werden sollen. 

Die Höhlen sollten zum Schutz vor der Fällung verschlossen werden, die Bäume gleich 
nach der Fällung umgesetzt, und die Höhlen dann wieder geöffnet werden. 

In der Umgebung der umgesetzten Bäume sollten in barrierefreiem Abstand in maximal 
ca. 100 bis 200 m Abstand bereits Alt- und Totholzstrukturen vorhanden sein (Äcker 
und Wiesenflächen fernab von Gehölzen oder dichte Nadelholzforste sind als Standort 
ungeeignet). 

 



Kunz GaLaPlan  Artenschutzrechtliche Prüfung 
Am Schlipf 6, 79674 Todtnauberg  �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�³�� 
Tel. 07671/ 99141-21  Gemeinde Wittnau, Gemarkung Wittnau 
 

 
18 

 

 Die kleinklimatischen Bedingungen der Ausgleichsfläche sollten denen der 
Eingriffsfläche ähneln. In direkter Umgebung der Strukturen sollten blütenreiche Wiesen 
vorhanden sein/ etabliert werden und gesichert werden.  

Besonnte oder halbschattige Standorte sind besser geeignet als stark beschattete. 
Vorgesehen ist eine Herstellung auf der in Kapitel 10.5  aufgeführten Ausgleichsfläche. 

Der neue Standort muss mindestens 20 Jahre raumordnerisch gesichert sein und es 
sollte keine Probleme mit der Verkehrssicherheit geben, d.h. sie müssen abseits von 
Wegen und Straßen liegen. 

Je nach Standort (Siedlungsnähe, Wanderwege etc.) sollten Hinweisschilder 
angebracht werden sowie ggf. ein Einzäunen erfolgen. 

Die Umsetzung muss durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung begleitet werden. 
Durch die Umweltbaubegleitung wird vor Ort festgelegt, welche der vorhandenen 
Strukturen als Totholzpyramide erhalten werden sollen, welche Strukturen im Astwerk 
rings um die Pyramide angebracht werden sollen und welche herausgeschnitten und im 
oberen Bereich der Pyramide als natürliche Höhlen erhalten bleiben sollen und in 
welche Richtung diese ausgerichtet sein sollen. Zudem wird die Anzahl an 
Totholzpyramiden (voraussichtlich 1-2) im Hinblick auf die Standsicherheit vor Ort 
festgelegt. 

 

6.4  (Vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen  

Ausgleichs-
maßnahmen  

Teil des für Totholzkäfer, Vögel und Fledermäuse vorgesehenen Maßnahmenkonzepts 
ist die Pflanzung von 10 heimischen, standortgerechten Streuobstbäumen in räumlich-
funktionalem Zusammenhang zum Plangebiet. Hier werden mittel- bis langfristig wieder 
Strukturen entstehen, die denen der Obstbäume im Plangebiet entsprechen. Weitere 
Ausführungen erfolgen in Kapitel 10.5 . 

 

6.6 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung  

Ergebnis  

 
Verbreitungsbedingt kann im Untersuchungsgebiet der Hirschkäfer nicht 
ausgeschlossen werden. Dieser findet zwar im Bereich der vorhandenen Obstbäume 
mit Alt- und Totholzanteilen noch keine geeigneten Strukturen zur Eiablage an der 
Stammbasis, jedoch ist absehbar, dass die Bäume bei weiter voranschreitender 
Zersetzung in den kommenden Jahren geeignete Strukturen aufweisen würden. Ein 
sporadischer Aufenthalt von Einzeltieren im Plangebiet ist zudem nicht auszuschließen.  

Desweiteren erfolgte der Nachweis eines besonders geschützten Rosenkäfers sowie 
weiterer Totholzkäferspuren. 

Es wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das neben dem Erhalt der hochwertigen 
Strukturen für Totholzkäfer auch Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen für Vögel und Fledermäuse beinhaltet. Vorgesehen ist der 
Erhalt hochwertiger Alt- und Totholzstrukturen der Gehölze des Plangebiets als 
Totholzpyramide sowie als herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen, die fachgerecht 
an geeigneter Stelle angebracht werden. Die Totholzpyramide ist auf einer ca. 2.000 m² 
großen Ausgleichsfläche herzustellen, auf welcher durch die Pflanzung von 10 
Obstbäumen (Hochstamm, alte Sorten, weiter Stand etc.) und entsprechende Pflege- 
und Erhaltungsmaßnahmen eine Streuobstwiese entstehen soll. Die Totholzpyramide 
stellt somit weiterhin ein geeignetes Habitat für die vorhandenen Totholzkäfer dar 
während die zu pflanzenden Gehölze mittel- bis langfristig wieder Strukturen aufweisen 
werden, die den Gehölzen innerhalb des Plangebiets entsprechen. 

 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist  das Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten .  

 Bei Einhaltung der Vorgaben können Umweltschäden nach § 19 BNatSchG 
vermieden werden.  
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7. Schmetterlinge 

Bestand 
Lebensraum und 
Individuen  

Relevante Habitatstrukturen für FFH-Anhang IV-Arten, z. B. Magerrasen mit 
entsprechenden Nektarpflanzen, sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Grünfläche im 
Plangebiet wird beweidet und weist keine Futterpflanzen, Wirtspflanzen oder sonstige 
Habitat- und Verbundfunktionen für die in Tabelle 5  hochgradig spezialisierten 
Schmetterlingsarten auf. Bei den Kartierungen im Jahr 2019 konnte auch keine dieser 
Arten im Plangebiet festgestellt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Schmetterlingen sind somit auszuschließen. 

 

 

Tabelle 5: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Schmetterlinge  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art 

 

 

Art  

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG 

  Tagfalter      

 0 Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen 1 2 IV s 

 0 Eurodryas aurinia  Goldener Scheckenfalter 1 2 II b 

 0 Hypodryas maturna  Eschen-Scheckenfalter 1 1 II, IV s 

 0 Lopinga achine  Gelbringfalter 1 2 IV s 

 0 Lycaena dispar  Großer Feuerfalter 3 3 IV s 

 0 Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter 1 2 II, IV s 

 0 Maculinea arion  Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling 2 3 IV s 

 0 Maculinea nausithous  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 3 V II, IV s 

 0 Maculinea teleius  Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 1 2 II, IV s 

 0 Parnassius apollo  Apollo 1 2 IV s 

 0 Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollo 1 2 IV s 

  Nachtfalter      

 0 Callimorpha quadripunctaria  Spanische Fahne - - II  

 0 Eriogaster catax Hecken - Wollafter 0 D II, IV s 

 0 Gortyna borelii  Haarstrangeule 1 1 II, IV s 

 0 Proserpinus proserpina  Nachtkerzenschwärmer V - IV s 

 

 

8. Amphibien 

Bestand 
Lebensraum und 
Individuen  

Das Plangebiet besteht aus einer Fettweide und weist keine geeigneten Habitate wie 
Stillgewässer für Amphibien auf. Auch Wanderungen von Amphibien über das 
Plangebiet hinweg sind nicht zu erwarten, da sich auch in der Nähe keine Gewässer 
befinden. Ebenso sind keine Biotopverbunde feuchter Standorte im Plangebiet zu 
finden. Bei den Kartierungen im Jahr 2019 wurden auch keine Amphibien im Plangebiet 
entdeckt. Erhebliche Beeinträchtigungen von Amphibien durch das Bauvorhaben sind 
somit auszuschließen. 
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Tabelle 6: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Amphibien  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art 

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG 

 0 Alytes obstetricans Geburtshelferkröte 2 3 IV s 

 0 Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 II, IV s 

 0 Bufo calamita Kreuzkröte 2 V IV s 

 0 Hyla arborea Europäischer Laubfrosch 2 3 IV s 

 0 Pelobates fuscus Knoblauchkröte 2 3 IV s 

 0 Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch G G IV s 

 0 Pseudepidalea viridis Wechselkröte 2 3 IV s 

 0 Rana arvalis Moorfrosch 1 3 IV s 

 0 Rana dalmatina Springfrosch 3 - IV s 

 0 Salamandra atra Alpensalamander - - IV s 

 0 Triturus cristatus Kammmolch 2 V II, IV s 

 

 

9. Reptilien 

Bestand 

Lebensraum und 
Individuen  

Im Plangebiet befinden sich keine für Reptilien geeignete Habitatstrukturen wie 
Steinmauern, besonnte Nutzgärten, Bretter etc., sodass nicht mit einem Vorkommen zu 
rechnen ist. 

Südwestlich des Plangebiets befindet sich eine Trockenmauer. Diese liegt jedoch auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. Da die Straße eine gewisse Barrierewirkung besitzt und 
sich im Plangebiet keine Lockstrukturen wie besonnte Lesesteinhaufen befinden, ist nicht 
mit einem Einwandern von Reptilien in das Plangebiet zu rechnen. 

Sollten doch sporadisch Einzeltiere in die Eingriffsbereiche laufen, gehört dies zum 
allgemeinen Lebensrisiko und stellt keinen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG dar. 

 

Tabelle 7: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Reptilien  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art 

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG 

 0 Coronella austriaca Schlingnatter 3 3 IV s 

 0 Emys orbicularis Europ. Sumpfschildkröte 1 1 IV s 

 0 Lacerta agilis Zauneidechse V V IV s 

 0 Lacerta bilineata Westliche Smaragdeidechse 1 2 IV s 

 0 Podarcis muralis Mauereidechse 2 V IV s 

 0 Zamenis longissimus Äskulapnatter 1 2 IV s 
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10. Vögel 

10.1 Bestand 

Bestand  Gemäß Bundesnaturschutzgesetz müssen alle europäischen Vogelarten artenschutz-
rechtlich geprüft werden. Das Plangebiet selbst weist mit mehreren Obstbäumen 
Strukturen für nestbauende Vogelarten auf. Außerdem weisen mehrere Bäume Höhlen 
auf, sodass eine Nutzung der Bäume durch Höhlenbrüter mittels Endoskopkamera 
untersucht wurde. 2019 wurden 3 Baumhöhlen mit Nistpotenzial erfasst. Dabei wurde 
ein Brutgelege in einer der Höhlen festgestellt. Insgesamt sind im Plangebiet weitere ca. 
16 Astlöcher sowie 8 weitere Verletzungen/ Risse vorhanden. Diese sind jedoch nicht 
alle als potenzielle Habitate für Höhlenbrüter anzusprechen, da sie zum Teil in zu 
geringer Höhe vorkommen und nicht tief genug sind.  

Des Weiteren wurden festgestellt, dass in den vorhandenen Obstbäumen insgesamt 3 
Vogelnistkästen vorhanden sind. In einem Nistkasten konnte Nistmaterial 
nachgewiesen werden. Die anderen beiden Kästen wiesen Kotspuren auf. 

Gebäude sind im Plangebiet nicht 
vorhanden, sodass ein Vorkommen von 
Gebäudebrütern im Plangebiet selbst 
ausgeschlossen werden kann. Die 
umliegenden Gebäude werden jedoch 
teilweise von Sperlingen zur Brut 
genutzt, wie bei den Kartierterminen im 
Jahr 2019 festgestellt werden konnte. 

Bei den Kartierungen wurden 
überwiegend typische Siedlungsfolger 
wie Kohl- und Blaumeise festgestellt. 
Hinzu kamen Greifvogel- und 
Schwalbenarten und Weißstörche. Die 
Tiere nutzen hauptsächlich die 
angrenzenden Wiesen zur 
Nahrungssuche. 

Die Wiese im Plangebiet ist aufgrund der 
Weidenutzung und Pflegeintensität für 
Bodenbrüter ungeeignet. Bodenbrüter 
waren bei den Kartierungen auch nicht 
zu finden. 

Das UG stellt auch ein Nahrungshabitat 
für Brutvögel des Plangebiets und der 
näheren Umgebung dar. 

 

   
Abbildung 8 : Nistkästen und Baumhöhle mit Nistmaterial/ Kotspuren. 

 

Abbildung 7: Weißstorch nahe Plangebiet 
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Abbildung 9 : Weitere Baumhöhlen ohne Nistnachweis. 

 

 

Tabelle 8: Übersicht über die im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten  

 
Name Name Status RL BW BNatSchG 

1 Amsel Turdus merula RS/NG * b 

2 Bachstelze Motacilla alba NG * b 

3 Blaumeise Parus caeruleus B/NG * b 

4 Buntspecht Dendrocopos major Ü * b 

5 Elster Pica pica NG * b 

6 Feldsperling Passer montanus B/NG V b 

7 Goldammer Emberiza citrinella RS V b 

8 Haussperling Passer domesticus B/NG V b 

9 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros RS/NG * b 

10 Kohlmeise Parus major B/NG * b 

11 Kolkrabe Corvus corax Ü * b 

12 Mäusebussard Buteo buteo NG * s 

13 Mehlschwalbe Delichon urbicum NG V b 

14 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla RS/NG * b 

15 Rabenkrähe Corvus corone NG * b 

16 Rauchschwalbe Hirundo rustica NG 3 b 

17 Ringeltaube Columba palumbus RS * b 

18 Rotmilan Milvus milvus Ü * s 

19 Star Sturnus vulgaris RS/NG * b 

20 Stieglitz Carduelis carduelis RS/NG * b 

21 Turmfalke Falco tinnunculus NG V s 

22 Weißstorch Ciconia ciconia Ü V s 

Status:  

B= Brutvogel; BV=Brutverdacht; NG= Nahrungsgast; Ü= Überflug; RS=Randsiedler 
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Abbildung 10: Baumhöhlen (Kreuze), Vogelnest (Pfeil) im Eingriffsbereich (rot) . Untersuchungsgebiet (grau 
hinterlegt). (Quelle: LUBW) 

 

10.2 Methodik 

 Für konkrete artenschutzrechtliche Aussagen hinsichtlich der Betroffenheit bzw. der 
Vermeidung der Verbotstatbestände des §44 BNatSchG Abs. 1-3 (Tötungs-, Störungs- 
und Schädigungsverbot) erfolgen vertiefende Untersuchungen zur Vogelfauna. 

Hierfür werden Untersuchungen nach der Methode der Revierkartierung durchgeführt 
(Südbeck et al. 2005). Bei jeder Begehung wurden ein Fernglas (10x50) und eine 
Arbeitskarte der jeweiligen Fläche mitgeführt. Alle akustischen und optischen 
Vogelbeobachtungen werden während der frühmorgendlichen Kontrollen in die Karte 
eingetragen. 

Eine Vogelart wird als Brutvogel gewertet, wenn ein Nest mit Jungen gefunden wurde 
oder bei verschiedenen Begehungen mehrere Nachweise revieranzeigender 
Verhaltensweisen derselben Vogelart erbracht wurden. Als revieranzeigende Merkmale 
werden folgende Verhaltensweisen bezeichnet (Südbeck et al. 2005): 

�¾ das Singen / balzrufende Männchen 

�¾ Paare 

�¾ Revierauseinandersetzungen 

�¾ Nistmaterial tragende Altvögel 

�¾ Vermutliche Neststandorte 

�¾ Warnende, verleitende Altvögel 

�¾ Kotballen / Eischalen austragende Altvögel 

�¾ Futter tragende Altvögel 

�¾ Bettelnde oder flügge Junge. 
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 Außerhalb der Eingriffsfläche registrierte Arten mit revieranzeigenden Verhaltensweisen 
werden als Brutvögel gewertet, wenn sich die Nahrungssuche regelmäßig im 
Eingriffsbereich vollzieht. Vogelarten, deren Reviergrößen größer sind als die 
Untersuchungsflächen und denen keine Reviere zugewiesen werden können, werden als 
Nahrungsgäste geführt. Arten, die das Gebiet hoch und geradlinig überfliegen, werden 
als Durchzügler gewertet. 

Die Begehungsanzahl und die Begehungszeiten sind ebenfalls methodisch abgesichert 
zu gestalten. Aufgrund der Lage am Siedlungsrand und der geringen Abwechslung was 
das Artvorkommen bei den Kartierungen angeht, wurden fünf methodische 
Vogelkartierungen als ausreichend erachtet. 

 

 

10.3 Auswirkungen 

Auswirkungen  Bei den Brutvögeln des Plangebiets handelt es sich überwiegend um typische 
Kulturfolger. Darunter befinden sich Haus-/Feldsperlinge, Arten der Vorwarnliste. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind entsprechende Maßnahmen in Form von 
Einschränkungen der Rodungszeiträume einzuhalten. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen Gehölzrodungen. Außerdem wird 
die Wiese teilweise versiegelt, wodurch ein Verlust an Nahrungshabitaten erfolgt. 

Den Bauvorschriften ist zu entnehmen, dass im Plangebiet je 250 m² ein 
standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von 16- 18 cm gepflanzt werden 
muss. 

Ergänzend wurde für den Verlust der Fettwiese sowie der hochwertigen Streuobstbäume 
ein Maßnahmenkonzept entwickelt, sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 

Bauzeitlich ist mit einer Erhöhung der Störwirkungen zu rechnen. Erhebliche 
Auswirkungen auf vorhandene Siedlungsfolger sind nicht zu erwarten, da diese Arten an 
entsprechende Störwirkungen bereits angepasst sind. 

Störungsempfindliche Brutvogelarten wurden nicht festgestellt. 

Betriebsbedingt ist mit keiner nennenswerten Erhöhung der Störwirkung für Vögel zu 
rechnen. 

 

10.4  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Vermeidung und 
Minimierung  

Da im Zuge der Baumaßnahmen geeignete Brutstrukturen für Vögel in Form von 
Bäumen mit Höhlen und Nistkästen beseitigt werden, ist zur Vermeidung eines 
Verbotstatbestands die Rodung von Gehölzen (in Kombination mit dem Schutz von 
Fledermäusen) nur von Anfang Dezember bis Ende Februar (01.12- 28./29.02) 
zulässig. In diesem Zuge müssen auch die Vogelnistkästen fachgerecht abgehängt an 
geeigneter Stelle in räumlich-funktionalem Zusammenhang vor Beginn der Brutperiode 
wieder angebracht werden.  

Unmittelbar an das Plangebiet angrenzend befinden sich weitere Gehölze, die zu 
erhalten sind. Sollte hier das Entfernen einzelner Äste erforderlich werden, so gilt auch 
hierfür die zeitliche Reglementierung. 

Zudem werden die hochwertigen Strukturen einschließlich der Höhlen als 
Totholzpyramide(n) bzw. herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen entsprechend 
Kapitel 6.3  an anderer Stelle wieder errichtet. 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung zu 
bertreuen und in enger Absprache aller an den Maßnahmen beteiligten Personen 
umzusetzen. 
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 Hinweis: nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein großer, 
ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen Äste bis in 
das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum 
erhalten bleiben. Allenfalls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. 
Sollte hier entgegen der bisherigen Planung eine Rodung unvermeidbar sein, so 
gelten auch hier die o.g. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die durch 
die qualifizierte Umweltbaubegleitung beaufsichtigt werden.  

 

 

10.5  (Vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen  

Ausgleichs-
maßnahmen  

Da für die geplante Wohnbebauung Habitatverluste durch die Rodung von Gehölzen 
erfolgen und nachweislich eine Nutzung der Gehölze durch Haus-/Feldsperlinge, Arten 
der Vorwarnliste, bestehen, sind Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Zur Festlegung der 
Höhe der Ausgleichsmaßnahmen wurden folgende Punkte einbezogen: 

�¾ Teil der Bauvorschriften ist es, alle 250 m² einen standortgerechten Laubbaum 
im Plangebiet zu pflanzen. Die zu pflanzenden Bäume sowie die geplanten 
Gebäude können wieder als Brutstätten genutzt werden  

�Î  Reduktion Ausgleichsbedarf 

�¾ Zwar sind die meisten im Plangebiet vorhandenen Baumhöhlen/ Astlöcher/ 
Spalten derzeit nicht als potenzielle Nisthöhlen anzusehen, jedoch ist davon 
auszugehen, dass sich einige der Strukturen bei Erhalt der Bäume in den 
kommenden Jahren durch voranschreitende Zersetzung als Nisthöhlen eignen 
würden.  

�Î  Erhöhung Ausgleichsbedarf 

�¾ Teil des festgelegten Maßnahmenkonzepts für Käfer, Vögel und Fledermäuse 
sind die Herstellung von Totholzpyramiden und der Erhalt geeigneter Strukturen 
als natürliche Nisthöhlen auf der vorgesehenen Ausgleichsfläche 
(Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen).  

�Î  Reduktion Ausgleichsbedarf 

�¾ Im vorliegenden Fall wird eine reine Kompensation über das Aufhängen von 
Nistkästen für den Verlust der Streuobstwiese als nicht ausreichend zur 
Wiederherstellung des Gesamtgefüges mit Sicherung der Nahrungshabitate, 
Rückzugsfunktionen, Singwarten etc. für die Avifauna erachtet, da neben den 
hochwertigen Streuobstbäumen auch Wiesenflächen entfallen. 

�Î  Erhöhung Ausgleichsbedarf 

�¾ Es entsteht ein time-lag-Effekt da neu gepflanzte Gehölze erst mittel- bis 
langfristig wieder Strukturen entsprechend der Gehölze im Plangebiet 
aufweisen. 

�Î  Erhöhung Ausgleichsbedarf 

 

Nach Abwägung dieser Punkte wurden folgende Ausgleichsmaßnahmen festgelegt: 

�¾ An geeigneter Stelle ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum 
Plangebiet eine ca. 2.000 m² große Streuobstwiese durch die Pflanzung von  
10 Streuobstbäumen (Hochstamm, heimisch, standortgerecht, alte Sorten, 18-
20 cm, Drahtballierung) herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Gehölze sind nachzupflanzen. Auf der Ausgleichsfläche soll zudem 
die Herstellung der Totholzpyramide(n) erfolgen. 
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 �¾ Die fachgerechte Anbringung folgender Nistkästen im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang wird erforderlich: 

�x 3 Kasten Typus Haussperling 

�x 3 Kasten Typus Feldsperrling 

�¾ Die Kästen müssen Katzen- und Mardersicher in einer Höhe von ca. 3 - 5 m 
wind- und regengeschützt an einem halbschattigen Ort angebracht werden.  

�¾ Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. 
eines vom Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder 
Naturschutzverbands. 

�¾ Beaufsichtigung der Maßnahmen durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung. 

 

Da die lokale Population von Feld- und Haussperling nicht als bedroht eingeschätzt 
wird, müssen die Nistkästen nicht im Rahmen einer vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme angebracht werden. Es genügt, sie im Eingriffsjahr nach der 
Rodung im Winter d.h. vor Beginn der Bruttätigkeiten anzubringen. 

 

Hinweis: nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein großer, 
ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen Äste bis in 
das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum 
erhalten bleiben. Endoskopische Untersuchungen wurden daher bisher nicht 
durchgeführt. Allenfalls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. Sollte 
hier entgegen der bisherigen Planung eine Rodung unvermeidbar sein, so gelten 
auch hier die o.g. Ausgleichsmaßnahmen. Ergänzend sind weitere geeignete 
Vogelnistkästen im räumlich- funktionalen Zusammenhang anzubringen. Die 
Anzahl und Art an erforderlichen Nistkästen wird im Falle einer Rodung 
abschließend durch die Umweltbaubegleitung festgelegt und richtet sich nach 
der Anzahl und Qualität vorhandener und erhaltbarer Strukturen. Vorläufig wird 
neben dem Erhalt hochwertiger Abschnitte als herausgeschnittene und an 
geeigneter Stelle angebrachte natürliche Nisthöhlen und Totholzpyramiden 
zusätzlich im Sinne einer worst- case-Betrachtung die Anbringung von 3 
Nistkästen angesetzt, sollte eine Rodung erforderlich werden. 

 

10.6 Prüfung der Verbotstatbestände 

§ 44 (1) 1 
Tötungsverbot 

�Ä�(�V���L�V�W���Y�H�U�E�R�W�H�Q�����Z�L�O�G���O�H�E�H�Q�G�H�Q���7�L�H�U�H�Q���G�H�U���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�Q���$�U�W�H�Q���Q�D�Fhzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
�]�X���H�Q�W�Q�H�K�P�H�Q�����]�X���E�H�V�F�K�l�G�L�J�H�Q���R�G�H�U���]�X���]�H�U�V�W�|�U�H�Q���³ 

Es konnten Brutnachweise in den vorhandenen Gehölzen und Vogelnistkästen im 
Plangebiet erbracht werden. Um erhebliche Beeinträchtigungen durch die Rodungen 
ausschließen zu können, werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
erforderlich. 

 Das Tötungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.   

 

§ 44 (1) 2 
Störungsverbot 

�Ä�(�V���L�V�W���Y�H�U�E�R�W�H�Q�����Z�L�O�G���O�H�E�H�Q�G�H���7�L�H�U�H���G�H�U���V�W�U�H�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�Q���$�U�W�H�Q���X�Q�G���G�Hr europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlech�W�H�U�W���³�� 

Es konnten Brutnachweise in den vorhandenen Gehölzen und Vogelnistkästen im 
Plangebiet erbracht werden.  
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 Um erhebliche Beeinträchtigungen durch die Rodungen ausschließen zu können, 
werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erforderlich. 

Bauzeitlich ist mit einer Erhöhung der Störwirkungen zu rechnen. Erhebliche 
Auswirkungen auf vorhandene Siedlungsfolger sind nicht zu erwarten, da diese Arten 
an entsprechende Störwirkungen bereits angepasst sind. 

Störungsempfindliche Brutvogelarten wurden nicht festgestellt. 

Betriebsbedingt ist mit keiner nennenswerten Erhöhung der Störwirkung für Vögel zu 
rechnen. 

 Das Störungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.   

 

§ 44 (1) 3 
Schädigungs-
verbot 

�Ä�(�V�� �L�V�W�� �Y�H�U�E�R�W�H�Q���� �)�R�U�W�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J�V- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstö�U�H�Q���³ 

 Im Plangebiet sind potenzielle und nachgewiesene Brutplätze für die Avifauna 
vorhanden. Zudem bietet das Plangebiet ein Habitat für Nahrungsgäste. Es wurde ein 
umfangreiches Maßnahmenkonzept erstellt, um die Eingriffe zu vermeiden, zu 
minimieren und auszugleichen, sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 

 Das Schädigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.  

 

 

10.7 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung  

Ergebnis  

 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Habitatgestaltung als Brut- und Nahrungshabitat 
überwiegend für siedlungsadaptierte Vogelarten interessant. 

Hinzu kommt eine gelegentliche Nutzung durch Greifvögel und Schwalben zur 
Nahrungssuche. 

Das Plangebiet selbst weist mit mehreren Obstbäumen Strukturen für nestbauende 
Vogelarten auf. Bei den Kartierungen wurde ein Brutgelege in einer Baumhöhle 
festgestellt. Bei den ergänzenden Begehungen 2021 wurden zudem 3 Vogelnistkästen 
nachgewiesen, von welchen mindestens einer als Bruthabitat genutzt wurde. 

Gebäude sind im Plangebiet nicht vorhanden. Bodenbrüter waren nicht zu finden. 

Das UG stellt in erster Linie ein Nahrungshabitat dar. 

Da im Zuge der Baumaßnahmen geeignete Brutstrukturen für Vögel in Form von 
Gehölzen beseitigt werden, ist zur Vermeidung eines Verbotstatbestands die Rodung 
von Gehölzen (in Kombination mit dem Schutz von Fledermäusen) sowie das  
fachgerechte Umhängen der Vogelnistkästen in räumlich-funktionalem Zusammenhang 
nur von Anfang Dezember bis Ende Februar (01.12- 28./29.02) zulässig.  

Da für die geplante Wohnbebauung Habitatverluste durch die Rodung von Gehölzen 
erfolgen und nachweislich eine Nutzung der Gehölze durch Haus-/Feldsperlinge, Arten 
der Vorwarnliste, bestehen, sind Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

Für den Verlust der Streuobstbäume einschließlich der hochwertigen Strukturen und 
des zugrundeliegenden Grünlands wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt, um 
erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können. Vorgesehen ist der Erhalt 
hochwertiger Alt- und Totholzstrukturen der Gehölze des Plangebiets als 
Totholzpyramide sowie als herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen, die fachgerecht 
an geeigneter Stelle angebracht werden.  
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 Die Totholzpyramide ist auf einer ca. 2.000 m² großen Ausgleichsfläche herzustellen, 
auf welcher durch die Pflanzung von 10 Obstbäumen (Hochstamm, alte Sorten, weiter 
Stand etc.) und entsprechende Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen eine 
Streuobstwiese entstehen soll. Ergänzend werden im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zum Plangebiet 3 Nistkästen Typus Haussperling und 3 Nistkästen 
Typus Feldsperrling fachgerecht angebracht.  

Die Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden durch eine 
qualifizierte Umweltbaubegleitung betreut. 

 

Hinweis: nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein großer, 
ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen Äste bis in 
das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum 
erhalten bleiben. Endoskopische Untersuchungen wurden daher bisher nicht 
durchgeführt. Allenfalls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. Sollte 
hier entgegen der bisherigen Planung eine Rodung unvermeidbar sein, so gelten 
auch hier die o.g. Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 
Ergänzend sind weitere geeignete Vogelnistkästen im räumlich- funktionalen 
Zusammenhang anzubringen. Die Anzahl und Art an erforderlichen Nistkästen 
wird im Falle einer Rodung abschließend durch die Umweltbaubegleitung 
festgelegt und richtet sich nach der Anzahl und Qualität vorhandener und 
erhaltbarer Strukturen. Vorläufig wird neben dem Erhalt hochwertiger Abschnitte 
als herausgeschnittene und an geeigneter Stelle angebrachte natürliche 
Nisthöhlen und Totholzpyramiden zusätzlich im Sinne einer worst- case-
Betrachtung die Anbringung von 3 Nistkästen angesetzt, sollte eine Rodung 
erforderlich werden. 

 

 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist  das Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.  

 

 

 

11. Fledermäuse 

11.1 Bestand 

Bestand 
Lebensraum  

Im Plangebiet befinden sich in mehreren Bäumen geeignete Quartiere in Form von 
Höhlen. Die Höhlen wurden 2019 mittels Endoskopkamera auf direkte oder indirekte 
Hinweise auf Fledermäuse untersucht. Dabei konnten keine Nachweise erbracht 
werden. Neben den in Kapitel 10  dargestellten 3 Baumhöhlen wurden bei den 
Nachbegehungen 2021 3 Vogelnistkästen nachgewiesen, die potenziell auch als 
Zwischenquartier genutzt werden könnten. Die Anzahl an weiteren hochwertigen 
Strukturen beläuft sich auf 16 Astlöcher sowie 8 weitere Verletzungen/ Risse. Diese 
sind jedoch nicht alle als potenzielle Zwischenquartiere anzusprechen, da sie nicht alle 
witterungsgeschützt sind und nicht in ausreichende Höhe liegen. Eine Nutzung 
geeigneter Strukturen (Astlöcher, Rindenabplatzungen, Spalten) als Zwischenquartier 
ist jedoch nicht auszuschließen. 

Für Fledermäuse nutzbare Strukturen in Form von Gebäuden sind im Plangebiet nicht 
vorhanden.  

Gemäß den Verbreitungskarten der LUBW sind 15 Fledermausarten im 
entsprechenden TK25-Quadranten und 1 im Nachbarquadranten (X eingeklammert) 
nachgewiesen worden (s. Tab. 10). 

Zur Erfassung der Fledermausfauna im Gebiet erfolgten fünf nächtliche Kartierungen in 
den Sommermonaten. Dabei konnten folgende Arten festgestellt werden: 
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- Zwergfledermaus 
- Breitflügelfledermaus 
- Myotis (nur 1 Nachweis)  
- Abendsegler 
- Rauhautfledermaus 
- Verdacht auf Mückenfledermaus. 

 
Pipistrellus-Arten konnten am Häufigsten aufgenommen werden. Dabei handelte es 
sich überwiegend um Zwergfledermäuse. Die Arten der Gattung Nyctalus sind schwer 
voneinander zu unterscheiden. Daher werden die beiden Arten Großer und Kleiner 
Abendsegler abgeprüft. Außerdem wurden Myotis-Arten kartiert. Da diese ebenfalls 
schwer voneinander zu unterscheiden sind, werden alle verbreitungs- und 
habitatbedingt im Plangebiet vorkommenden Myotis-Arten abgeprüft. 

Das Plangebiet dient in erster Linie als Jagdhabitat. Eine verstärkte Nutzung konnte 
jedoch nicht festgestellt werden. Die meisten (Zwerg-)Fledermäuse wurden an den 
Straßenlaternen gesichtet.  

Eine Nutzung der Bäume im Plangebiet als Leitlinie war nicht erkennbar. 

 

Tabelle 9: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fledermäuse  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

N
achw

eis 

 

 

Art  

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG  

0   Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 2 II, IV s 

0   Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 G IV s 

X X X Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 2 G IV s 

0   Hypsugo savii Alpenfledermaus   IV s 

0   Myotis alcathoe Nymphenfledermaus nb 1 IV s 

X (0) X Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 II, IV s 

(X) X X Myotis brandtii Große Bartfledermaus 1 V IV s 

X (X) X Myotis daubentoni Wasserfledermaus 3 - IV s 

X X X Myotis emarginatus Wimperfledermaus R 2 II, IV s 

X X X Myotis myotis Großes Mausohr 2 V II, IV s 

X X X Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 3 V IV s 

X X X Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 - IV s 

X (X) X Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2 D IV s 

X (X) X Nyctalus noctula Großer Abendsegler i V IV s 

0   Pipistrellus kuhlii Weißrandfledermaus D - IV s 

X (X) X Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus i - IV s 

X X X Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 - IV s 

X X X Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus G D IV s 

X (X) 0 Plecotus auritus Braunes Langohr 3 V IV s 

X X 0 Plecotus austriacus Graues Langohr 1 2 IV s 

0   Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase 1 1 II, IV s 

X X 0 Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D IV s 
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Tabelle 10: Liste der Myotis-Arten, die in dem entsprechenden Quadranten bzw. im benachbarten 
Teilquadranten nachgewiesen wurden 

Art 

Wissenschaftl. Name 

 

Deutscher Name 

 

FFH 

 

§ 

 

RL B-W 

Vorkommenswahr-
scheinlichkeit  

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus    IV      s 2 gering 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus    IV      s V gering 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus    IV s 3 gering 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus II, IV s R mittel 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 mittel 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus IV s 3 mittel bis hoch 

Myotis nattereri Fransenfledermaus IV s 2 mittel bis hoch 

 

 

 
Abbildung 11: Fünfte Begehung; dunkelrot: Pip. pip., rot: Pip. spec., blau: Nyctalus spec. Plangebiet (rot). 

 

11.2 Lebensraumansprüche 

Breitflügel-
fledermaus 

Die Breitflügelfledermaus gilt als Kulturfolger. Die höchstgelegene Wochenstuben finden 
sich auf einer Höhe von 600 m ü. NN. Einzelne Männchen und auch Männchenkolonien 
finden sich aber auch in höheren Lagen der Mittelgebirge. Quartiere und Jagdgebiete 
liegen im Randbereich von aufgelockerten Kulturlandschaften. Zur Wochenstubenzeit 
nutzen sie einen Quartierverbund an Hohlräumen, Ritzen und Spalten im Giebelbereich 
aber auch Rollladenkästen oder Wandverkleidungen nahezu ausschließlich an 
Gebäuden. Jagdgebiete finden die Tiere in mit Gehölzen bestandenen Bereichen wie 
Parkanlagen oder Alleen, Straßenlaternen, Wiesenflächen, große Bäume und 
Gehölzreihen, die nach Nahrung abgesucht werden. Sie fliegt entlang von festen 
Flugroten in die Jagdgebiete nutzen aber auch den offenen Luftraum.  
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 Sie gilt als relativ Standorttreu. Als Winterquartiere werden die im Sommer genutzten 
Gebäude, sofern sie frostfreie Spalten bieten können, angenommen. Häufiger werden 
jedoch Höhlen bzw. Felsspalten, die zur Überwinterung genutzt werden, beschrieben. Die 
Überwinterungsperiode beginnt im Oktober und dauert bis April. 

 

Bechstein-
fledermaus 

 

Die Bechsteinfledermaus präferiert den Lebensraum Wald. Die Wochenstuben werden in 
Baumhöhlen und Nistkästen bis zu eine Lage von 650 m ü. NN bezogen. Höhere Lagen 
werden vor allem für Schwärm- und Überwinterungsgebiete genutzt. Selten werden auch 
Gebäude bzw. Rolladenkästen, Fassaden als Quartiere genutzt. Während der 
Jungenaufzucht werden die Quartiere nach wenigen Tagen gewechselt, deshalb wird ein 
großes Angebot an Quartieren benötigt. Jagdreviere sind Wälder, halboffene 
Landschaften oder Streuobstwiesen. Dabei werden die Baumkronen ebenso wie 
bodennahe Bereiche genutzt. Die Überwinterung und Paarung erfolgt in Höhlen, Stollen 
und Schlossruinen, selten auch in Bäumen. Sie beginnt im November und endet im März. 

  

Große 
Bartfledermaus 

Die Große Bartfledermaus ist stark an den Lebensraum Wald und Gewässer gebunden. 
Sie präferiert dabei feucht ausgeprägte Bereiche mit Mooren. Bevorzugt werden 
Sommerquartiere in Gebäuden in Waldnähe genutzt, dabei werden Dachböden genauso 
wie Hohlräume unter Dachziegeln genutzt. Auch Funde aus Baumhöhlen sind bekannt. 
Jagdreviere bilden flächige Feuchtgebiete wie Riedwiesen, Bruchwälder, die bis zu 12 km 
entfernt liegen können. Aber auch Gärten, Waldstücke oder Streuobstwiesen werden 
genutzt. Die Art gilt in Teilen als wandernde Art. Sie zieht zur Überwinterung in 
Höhlenreiche Bergregionen, verbleibt aber auch bei ausreichendem Habitatangebot in 
der Nähe der Sommerquartiere. Die Überwinterung erfolgt in Höhlen, Stollen und selten 
auch geschützte Keller oder Katakomben. Sie beginnt früh im Oktober und endet bis 
Ende März. 
 

Wasser- 

fledermaus  

Die flächendeckend vorkommende Art zeigt gewisse Bindung an größere naturnahe 
Gewässerbiotope mit Gehölzgalerien in Waldrandnähe. Sie nutzt dort gehäuft 
Baumhöhlen, Kästen und seltener Bauwerke wie Brücken in tieferen Lagen als 
Sommerquartiere. In Bayern wurden jedoch auch bereits Sommerquartiere in Lagen über 
900m Ü.NN nachgewiesen. Gejagt wird hauptsächlich über Stillgewässerzonen von 
Gewässern, jedoch werden auch Wälder oder Parkanlagen zur Jagd genutzt. Zur 
Orientierung in die Jagdgebiete werden Orientierungsmarken wie Hecken, Bachläufe, 
Baum- und Gebüschreihen genutzt. Die Überwinterung erfolgt in Gewölben, Gruben, 
Felsenhöhlen und tiefen Spalten von alten Gebäuden. Die Überwinterungsperiode 
beginnt Anfang Oktober und dauert bis Anfang März. 

 

Wimper-
fledermaus  

Sie gilt als wärmeliebende Art und bevorzugt größere Dachstühle, Scheunen und 
Viehställe als Wochenstubenquartier in tieferen Lagen bis 400m ü. NN. Sie hängt frei an 
Balken oder Brettern. Eine Nutzung von Baumhöhlen bzw. abstehender Borke durch 
Einzeltiere wird jedoch ebenfalls in der Literatur beschrieben Jagdbiotope sind häufig 
unterholzreiche Laubwälder, Waldränder oder Bachläufe mit Begleitgehölz sowie 
Kuhställe, die bis zu 16 km entfernt liegen können. Die Orientiereng erfolgt entlang von 
Strukturelementen wie Hecken oder Waldränder. Die Beute wird eng an der Vegetation 
im Flug erbeutet. Das nächste bekannte Vorkommen mit ca. 200 Tieren findet sich in 
Hasel. Die Überwinterung erfolgt in Höhlen, Stollen oder Felsenkellern, die sich meist in 
mittleren Höhenlagen finden. Die Überwinterungsperiode beginnt im Oktober und dauert 
bis Anfang Mai. 

 

Großes  

Mausohr 

 

Die Quartiere der Wochenstubenkolonien der ortstreuen Mausohren befinden sich 
üblicherweise in warmen Dachböden größerer Gebäude in Höhen von bis zu 750 m ü. 
NN. Die solitär lebenden Männchen und teilweise auch einzelne Weibchen können aber 
auch in Baumhöhlen vorkommen. Eine Nutzung der Rindenstrukturen von Bäumen ist 
nicht bekannt.  
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 Die Jagdgebiete des Mausohrs liegen in Waldgebieten, aber auch kurzrasige 
Grünflächen, offene Wiesenflächen und abgeerntete Äcker können zur Jagd genutzt 
werden, wichtig ist die Erreichbarkeit des Bodens. Es werden Leitelement wie Hecken 
und lineare Verbindungen zur Orientierung in die teilweise bis zu 25km entfernt liegenden 
Jagdgebiete genutzt. Die Überwinterung erfolgt in der Nähe zum Wochenstubenquartier 
aber auch in 100 km entfernten Felshöhlen, Grotten, Stollen, tiefen Kellern und Tunnels, 
vereinzelt auch in Baumhöhlen. Die Überwinterungsperiode beginnt im Oktober und 
dauert bis März. 

 

Kleine 
Bartfledermaus  

Die Quartiere der häufig nachgewiesenen kleinen Bartfledermaus befinden sich 
typischerweise in Siedlungen die bis in die Höhenlagen auf 1.350m ü.NN reichen können. 
Sommerquartiere werden in warmen Spaltenquartieren und Hohlräumen an und in 
Gebäuden bezogen. Sommer - Quartiere in Bäumen sind ebenfalls bekannt, aber selten. 
Jagdgebiete sind Bachläufe, Feldgehölze, Hecken sowie unter Straßenlaternen. Es 
werden jedoch ebenfalls Wälder zur Nahrungssuche genutzt. Dabei wird in Bodennähe 
sowie in den Baumkronen gejagt. Die Überwinterung erfolgt hauptsächlich in frostfreien 
Felshöhlen, Kellern und Stollen. Die Überwinterungsperiode beginnt im November und 
dauert bis Anfang Mai. 

 

Fransen-
fledermaus  

Die Quartiere befinden sich in unterholzreichen Laubwäldern und parkähnlichen 
Landschaften bis in Lagen von 1000m Ü.NN. Es werden aber auch Siedlungsbereiche 
genutzt. Quartiere finden sich in Bäumen, Gebäuden und Nistkästen. Dabei werden 
Spalten, Löcher und Höhlen genutzt. Gejagt wird in strukturreichen Wäldern und 
Offenland mit Gewässern, Hecken und Grünland. Dabei wird die Beute an der Vegetation 
abgesammelt. Transferflüge finden entlang von Strukturen wie Hecken, Gehölzen oder 
Bachläufen statt. Die Überwinterung erfolgt hauptsächlich in Höhlen, Stollen und Kellern. 
Die Überwinterungsperiode beginnt ab Mitte November und dauert bis Ende März 

 

Kleiner 

Abendsegler 

 

Quartiere werden häufig in Baumhöhlen und Baumspalten innerhalb des Waldes 
bezogen. Jedoch können selten auch Gebäudespalten, Kästen in Waldnähe als Sommer- 
oder Zwischenquartier genutzt werden. Als Jagdgebiete nutzt der kleine Abendsegler 
eine Vielzahl an Bereichen. Waldränder und Kahlschläge aber auch Lebensräume im 
Offenland wie Hecken, Grünland und beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich werden 
genutzt. Quartiere und winterschlafende Tiere sind aus dem Bereich der Rheinebene 
bekannt. Die Überwinterung erfolgt in Baumhöhlen, Kästen aber auch Spalten von 
Gebäuden. Die Überwinterungsperiode beginnt Ende September und dauert bis Anfang 
April. Die Art gilt zwar als wandernde Art, es sind jedoch Überwinterungen in tieferen 
Lagen in Süddeutschland bekannt. 

 

Großer 
Abendsegler 

 

Quartiere werden vor allem in Baumhöhlen innerhalb des Waldes und von 
Parklandschaften besiedelt. Wesentlicher Bestandteil des Habitats des Großen 
Abendseglers sind Gewässer. Jagdgebiet sind Waldränder, große Wasserflächen und 
Agrarflächen sowie beleuchtete Flächen innerhalb von Siedlungen. 
Wochenstubenkolonien des großen Abendseglers kommen jedoch vor allem in 
Norddeutschland vor. Nachweise von Männchen sind auch in den südlichen 
Bundesländern bis zu einer Höhenstufe von 900m ü. NN. nachgewiesen. Die 
Überwinterung erfolgt in Baumhöhlen, aber auch frostfreie Spalten von Gebäuden und 
Mauern. Die Überwinterungsperiode bzw. der Herbstzug in südliche 
Überwinterungsgebiete wie Südwestdeutschland beginnt Mitte August und dauert bis 
Anfang März. In dieser Zeit ist vermehrt mit durchziehenden Tieren zu rechnen. 

 

Rauhaut-
fledermaus  

Sommerquartiere werden vorwiegend in Baumhöhlen, Ritzen oder Spalten von älteren 
Bäumen bezogen. Gebäuderitzen werden ebenfalls genutzt. Sie besiedelt Landschaften 
mit hohem Wald und Gewässeranteil, dabei werden Auwaldbereiche bevorzugt. 
Jagdgebiete finden sich an Waldrändern, Gewässerufern und Feuchtgebieten im Wald. 
Die Art tritt teilweise als wandernde Art in den Herbstmonaten auf.  
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 Jedoch sind Hinweise auf mögliche Wochenstuben in wärmebegünstigten Tieflagen. 
Männchen können in Bereichen von Flussniederungen und auch in höheren Lagen 
angetroffen werden. Die Überwinterung erfolgt hauptsächlich oberirdisch in Baumhöhlen, 
Holzstapeln oder Spaltenquartieren an Gebäuden und Felswänden. Die 
Überwinterungsperiode beginnt im November und dauert bis März. Überwinterungen sind 
meist aus Südwesteuropa bekannt, jedoch gibt es auch Meldungen von Überwinterungen 
aus tieferen Lagen aus Baden-Württemberg. 

 

Zwerg-
fledermaus 

 

Die Tiere gelten als Kulturfolger und nutzen Gebäude in strukturreichen Landschaften als 
Sommerquartiere. Eine Nutzung von Baumhöhlen gilt eher als selten, wird jedoch nicht 
ausgeschlossen. Jagdgebiete finden sich z. B. an Gewässern, Kleingehölzen, 
Waldrändern und Straßenlaternen. Sie nutzt dabei Leitelemente wie Baumreihen oder 
Feldgehölze, um in die Jagdgebiete zu gelangen. Die Überwinterung erfolgt in Höhlen 
und Stollen bzw. Gebäuden mit Mauerspalten. Überwinterung beginnt zeitlich ab Anfang 
November. Ab Februar bis April beginnt die Abwanderung der Tiere aus den 
Winterhabitaten. 

 

Mücken-
fledermaus 

Die Mückenfledermaus nutzt hauptsächlich spaltenförmige Quartiere in tieferen Lagen an 
Gebäuden im Sommer, die eine gewisse Gewässernähe aufweisen. Es werden jedoch 
auch Quartierkästen und Baumhöhlen genutzt. In den Mittelgebirgsregionen sind die 
Tiere nur vereinzelt anzutreffen. Jagdgebiete finden sich hauptsächlich in kleinräumig 
gegliederten Landschaften oder Parkanlagen. Dabei werden Gewässer, gewässernahe 
Wälder Hecken und Baumreihen bevorzugt. Für Transferflüge werden Strukturelemente 
wie Hecken exponierte Bäume und Waldschneisen genutzt. Die Jagd verläuft eng entlang 
der Vegetation. 

Die wenigen Nachweise von Überwinterungen stammen aus frostfreien Spaltenquartieren 
in Gebäuden und hinter Fassaden bzw. aus einer aufgerissenen Kiefer. Es werden aber 
auch Fledermauskästen angenommen. Es gibt Hinweise auf wandernde Tiere, die bis 
nach Südfrankreich ziehen, jedoch auch Überwinterungen in Norddeutschland. 
Überwinterungen beginnen im Herbst. Ab Mitte Ende März beginnt die Abwanderung der 
Tiere aus den Winterhabitaten. 

 

11.3 Auswirkungen 

Auswirkungen  Das Plangebiet dient als Nahrungshabitat und ggf. als Zwischenquartier. Hinweise auf 
Wochenstuben oder sonstige regelmäßig genutzte Quartiere konnten nicht erbracht 
werden. 

Da im Zuge der Baumaßnahmen Gehölze gerodet werden sollen, sind zur Vermeidung 
einer Tötung oder Verletzung spontan in den Bäumen eingeflogener Tiere entsprechende 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in Form von Einschränkungen der 
Rodungszeiträume vorzunehmen. 

Den Bauvorschriften ist zu entnehmen, dass im Plangebiet je 250 m² ein 
standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von 16- 18 cm gepflanzt werden 
muss. Hier können mittel- bis langfristig wieder hochwertige Strukturen entstehen. 

Bau- und betriebsbedingt können Störungen durch Beleuchtungen stattfinden. Daher sind 
aufgrund der Lichtempfindlichkeit mancher Arten die Arbeiten nur tagsüber durchzuführen 
und nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle und der geplanten Gebäude zu unterlassen 
oder zumindest fledermausfreundlich zu gestalten.  
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11.4 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Vermeidung und 
Minimierung  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind folgende Maßnahmen einzuhalten. 
Diese sind 

�¾ Rodungen im Winter von Anfang Dezember bis Ende Februar ((01.12- 
28./29.02). In diesem Zuge müssen auch die Vogelnistkästen fachgerecht 
abgehängt an geeigneter Stelle in räumlich-funktionalem Zusammenhang 
wieder angebracht werden.  

�¾ Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die 
Fledermäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore 
während der Jagdphase in der Dämmerung nicht beeinträchtigt werden. 

 �¾ Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine 
fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der 
Beleuchtung nur dort wo unbedingt notwendig; Verwendung von 
�Ä�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�O�H�X�F�K�W�H�Q�³�� �P�L�W�� �/�L�F�K�W�V�S�H�N�W�U�X�P�� �X�P�� �������� �Q�P���� �R�K�Q�H�� �8�9�� �$�Q�W�H�L�O����Die 
Leuchtkörper sind ausschließlich im oberen Gebäudebereich an der 
Außenfassade anzubringen, wobei der Lichtkegel nach unten zeigen muss). 

�¾ Zudem werden die hochwertigen Strukturen einschließlich der Höhlen als 
Totholzpyramide(n) bzw. potenzielle Zwischenquartiere entsprechen Kapitel 
6.3 an anderer Stelle wieder errichtet. 

�¾ Die vorgesehenen Maßnahmen sind durch eine qualifizierte 
Umweltbaubegleitung zu bertreuen. 

Hinweis: nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein großer, 
ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen Äste bis in 
das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum 
erhalten bleiben. Allenfalls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. 
Sollte hier entgegen der bisherigen Planung eine Rodung unvermeidbar sein, so 
gelten auch hier die o.g. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die durch 
die qualifizierte Umweltbaubegleitung beaufsichtigt werden.  

 

11.5 (Vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen  

Ausgleichs-
maßnahmen  

Analog zu Kapitel 10.5  wurde der Ausgleichsbedarf festgelegt, indem abgewogen 
wurde, welche Maßnahmen zu einer Reduktion  (laut Bauvorschriften muss alle 250 m² 
ein standortgerechter Laubbaum im Plangebiet gepflanzt werden, hochwertige 
Strukturen bleiben als Totholzpyramide oder natürliche Höhle erhalten) und welche zu 
einer Erhöhung  (bei Erhalt der Gehölze würde sich die Wertigkeit in den kommenden 
Jahren durch voranschreitende Zersetzung beträchtlich erhöhen, neben dem Verlust 
der Gehölze kommt es zu einer Versiegelung der als Jagdhabitat genutzten Wiese, 
time-lag-Effekt) der Ausgleichsmaßnahmen führen. 

 

Nach Abwägung dieser Punkte wurden folgende Ausgleichsmaßnahmen festgelegt: 

�¾ An geeigneter Stelle ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum 
Plangebiet eine ca. 2.000 m² große Streuobstwiese durch die Pflanzung von  
10 Streuobstbäumen (Hochstamm, heimisch, standortgerecht, alte Sorten, 18-
20 cm, Drahtballierung) herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Gehölze sind nachzupflanzen. Auf der Ausgleichsfläche soll zudem 
die Herstellung der Totholzpyramide erfolgen. 

�¾ Die fachgerechte Anbringung folgender Nistkästen im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang wird erforderlich: 

�x 6 Kasten Typus Höhlenquartier 

�x 8 Kasten Typus Spaltenquartier 
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�¾ Die Kästen müssen Katzen- und Mardersicher in einer Höhe von ca. 3 - 5 m 
wind- und regengeschützt an einem halbschattigen Ort fachgerecht angebracht 
werden. 

�¾ Aufhängung, Kontrolle und Reinigung sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. 
eines vom Auftraggeber beauftragten Subunternehmers oder 
Naturschutzverbands. 

�¾ Beaufsichtigung der Maßnahmen durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung. 

 

Hinweis: nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein großer, 
ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen Äste bis in 
das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum 
erhalten bleiben. Endoskopische Untersuchungen wurden daher bisher nicht 
durchgeführt. Allenfalls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. Sollte 
hier entgegen der bisherigen Planung eine Rodung unvermeidbar sein, so gelten 
auch hier die o.g. Ausgleichsmaßnahmen. Ergänzend sind weitere geeignete 
Fledermausquartiere im räumlich- funktionalen Zusammenhang anzubringen. Die 
Anzahl und Art an erforderlichen Kästen wird im Falle einer Rodung abschließend 
durch die Umweltbaubegleitung festgelegt und richtet sich nach der Anzah l und 
Qualität vorhandener und erhaltbarer Strukturen. Vorläufig wird neben dem Erhalt 
hochwertiger Abschnitte als herausgeschnittene und an geeigneter Stelle 
angebrachte natürliche Quartiere und Totholzpyramiden zusätzlich im Sinne einer 
worst- case-Betrachtung die Anbringung von 3 Höhlenquartieren angesetzt, sollte 
eine Rodung erforderlich werden.  

 

11.6 Prüfung der Verbotstatbestände 

§ 44 (1) 1 
Tötungsverbot 

�Ä�(�V���L�V�W���Y�H�U�E�R�W�H�Q�����Z�L�O�G���O�H�E�H�Q�G�H�Q Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
�]�X���H�Q�W�Q�H�K�P�H�Q�����]�X���E�H�V�F�K�l�G�L�J�H�Q���R�G�H�U���]�X���]�H�U�V�W�|�U�H�Q���³ 

Eine Nutzung vorhandener Baumhöhlen/ Rindenabplatzungen etc. der zu rodenden 
Gehölze als Zwischenquartier ist nicht auszuschließen, sodass Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen erforderlich werden, um erhebliche Beeinträchtigungen 
ausschließen zu können. 

 Das Tötungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.   

 

§ 44 (1) 2 
Störungsverbot 

�Ä�(�V���L�V�W���Y�H�U�E�R�W�H�Q�����Z�L�O�G���O�H�E�H�Q�G�H���7�L�H�U�H���G�H�U���V�W�U�H�Q�J���J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�Q���$�U�W�H�Q���X�Q�G���G�H�U���H�X�Uopäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlech�W�H�U�W���³�� 

Eine Nutzung vorhandener Baumhöhlen/ Rindenabplatzungen etc. der zu rodenden 
Gehölze als Zwischenquartier ist nicht auszuschließen, sodass Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen erforderlich werden, um erhebliche Beeinträchtigungen 
ausschließen zu können. 

Bau- und betriebsbedingt können Störungen durch Beleuchtungen stattfinden. Daher 
sind aufgrund der Lichtempfindlichkeit mancher Arten die Arbeiten nur tagsüber 
durchzuführen, nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle und der geplanten Gebäude 
zu unterlassen oder zumindest fledermausfreundlich zu gestalten. 

 Das Störungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.   
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§ 44 (1) 3 
Schädigu ngs -
verbot 

�Ä�(�V���L�V�W���Y�H�U�E�R�W�H�Q�����)�R�U�W�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J�V- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstö�U�H�Q���³ 

 Durch die Rodung der Gehölze sowie die Versiegelung des Grünlandes im Plangebiet 
kommt es zu einem Verlust potenzieller Zwischenquartiere sowie Nahrungshabitate.  

Es wurde ein umfangreiches Maßnahmenkonzept erstellt, um die Eingriffe zu 
vermeiden, zu minimieren und auszugleichen, sodass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

 Das Schädigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.  

 

11.7 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung 

 
Im Plangebiet befinden sich in mehreren Bäumen geeignete Quartiere in Form von 
Höhlen, Astlöchern, Rindenabplatzungen, Vogelnistkästen usw. Bei der Untersuchung 
der Höhlen konnten keine Nachweise von Fledermäusen erbracht werden. Eine 
Nutzung der Höhlen als Zwischenquartier ist jedoch nicht auszuschließen. 

Für Fledermäuse nutzbare Strukturen in Form von Gebäuden sind im Plangebiet nicht 
vorhanden.  

Das Plangebiet dient in erster Linie als Jagdhabitat. Eine verstärkte Nutzung konnte 
jedoch nicht festgestellt werden. Die meisten (Zwerg-)Fledermäuse wurden an den 
Straßenlaternen gesichtet.  

Im Zuge nächtlicher Kartierungen wurden: Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermäuse 
sowie Abendsegler und eine Myotis-Art festgestellt. Außerdem besteht ein Verdacht auf 
Mückenfledermäuse. 

Eine Nutzung der Bäume im Plangebiet als Leitlinie war nicht erkennbar. 

Da im Zuge der Baumaßnahmen Gehölze gerodet werden sollen, werden zeitliche 
Reglementierungen (Anfang Dezember bis Ende Februar (01.12- 28./29.02)) 
erforderlich. In diesem Zuge sind auch die Vogelnistkästen im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang fachgerecht umzuhängen. 

Um baubedingte Störungen zu vermeiden, sind die Arbeiten nur tagsüber 
durchzuführen und nächtliche Ausleuchtungen zu unterlassen. 

Um die Tiere in ihrer Jagdaktivität bzw. während der Transferflüge in die Jagdgebiete 
nicht zu stören, sollten außerdem keine Dauer - Beleuchtungen an den Gebäuden oder 
deren Fassaden vorhanden sein. Ist dies jedoch nicht zu vermeiden, müssen die 
Beleuchtungen an den Gebäuden fledermausfreundlich gestaltetet werden. 

 
Für den Verlust der Streuobstbäume einschließlich der hochwertigen Strukturen und 
des zugrundeliegenden Grünlands wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt, um 
erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können. Vorgesehen ist der Erhalt 
hochwertiger Alt- und Totholzstrukturen der Gehölze des Plangebiets als 
Totholzpyramide sowie als herausgeschnittene natürliche Nisthöhlen, die fachgerecht 
an geeigneter Stelle angebracht werden. Die Totholzpyramide ist auf einer ca. 2.000 m² 
großen Ausgleichsfläche herzustellen, auf welcher durch die Pflanzung von 10 
Obstbäumen (Hochstamm, alte Sorten, weiter Stand etc.) und entsprechende Pflege- 
und Erhaltungsmaßnahmen eine Streuobstwiese entstehen soll. Ergänzend werden im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Plangebiet Fledermauskästen (6 Kasten 
Typus Höhlenquartier, 8 Kasten Typus Spaltenquartier) fachgerecht angebracht. 

Alle Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden unter 
Einbeziehung einer qualifizierten Umweltbaubegleitung umgesetzt. 
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Hinweis: nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein großer, 
ausladender Walnussbaum mit mindestens 3 Baumhöhlen, dessen Äste bis in 
das Plangebiet hineinragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Baum 
erhalten bleiben. Endoskopische Untersuchungen wurden daher bisher nicht 
durchgeführt. Allenfalls werden Rückschnitte einzelner Äste erforderlich. Sollte 
hier entgegen der bisherigen Planung eine Rodung unvermeidbar sein, so gelten 
auch hier die o.g. Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 
Ergänzend sind weitere geeignete Fledermausquartiere im räumlich- funktionalen 
Zusammenhang anzubringen. Die Anzahl und Art an erforderlichen Kästen wird 
im Falle einer Rodung abschließend durch die Umweltbaubegleitung festgelegt 
und richtet sich nach der Anzahl und Qualität vorhandener und erhaltbarer 
Strukturen. Vorläufig wird neben dem Erhalt hochwertiger Abschnitte als 
herausgeschnittene und an geeigneter Stelle angebrachte natürliche Quartiere 
und Totholzpyramiden zusätzlich im Sinne einer worst-case-Betrachtung die 
Anbringung von 3 Höhlenquartieren angesetzt, sollte eine Rodung erforderlich 
werden. 

 

 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben ist das Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. 

 

 

 

12. Säugetiere (außer Fledermäuse) 

Bestand 
Lebensraum  

Für Haselmäuse geeignete Sträucher sind weder im Plangebiet noch angrenzend 
vorhanden. Eine Betroffenheit dieser Art ist somit auszuschließen. 

Ein Vorkommen von Feldhamstern und Bibern ist verbreitungs- und habitatbedingt 
auszuschließen. 

Hinweise auf Luchs-, Wolf- oder Wildkatzenvorkommen in oder nahe Wittnau sind nicht 
bekannt. Das Plangebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für diese Waldarten dar. 
Aufgrund der Lage des Baugrundstücks am Rande des Siedlungsbereiches und 
angrenzend an zwei Straßen ist nicht mit der nötigen Störungsfreiheit für wandernde 
Tiere zu rechnen. Tiere auf nächtlichem Streifzug sind ebenfalls nicht erheblich 
betroffen, da sich die Bauarbeiten auf den Tageszeitraum beschränken. 

Weitere Untersuchungen zu den Säugetieren sind nicht erforderlich.  

 

Tabelle 11: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Säuger (außer Fledermäuse)  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art  

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG  

0  Canis lupus Wolf  1 II, IV s 

0  Castor fiber Biber 2 V II, IV s 

0  Cricetus cricetus Feldhamster 1 1 IV s 

0  Felis silvestris Wildkatze 0 3 IV s 

0  Lynx lynx Luchs 0 2 II, IV s 

X 0 Muscardinus avellanarius Haselmaus G G IV s 
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13. Pflanzen 

Bestand 
Lebensraum  

Gemäß den Verbreitungskarten der LUBW zu den FFH-Pflanzenarten sind die meisten 
der genannten Arten im Plangebiet nicht zu erwarten und konnten auch bei den 
Kartierungen nicht gefunden werden. Mit Ausnahme des europäischen Dünnfarns sind 
es Arten, die entweder auf feuchte Sonderstandorte angewiesen sind, in äußerst 
hochwertigen und mageren Grünlandbeständen vorkommen oder nur sehr lokal 
verbreitet sind. 

Verbreitungsbedingt können lediglich das Grüne Besenmoos, Rogers Goldhaarmoos 
und der Europäische Frauenschuh im Plangebiet vorkommen. Das Plangebiet weist 
keinen geeigneten Lebensraum für diese Arten auf. Bei den Kartierungen im Jahr 2019 
wurden auch keine Nachweise erbracht. Eine Betroffenheit ist somit nicht gegeben. 

 

Tabelle 12: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Pflanzen  

V
erbreitung  

Lebensraum
 

 

 

Art  

 

 

Art 

 

 

RLBW 

 

 

RLD 

 

 

FFH RL 

 

 

BNatschG  

  Farn und Blütenpflanzen      

0  Apium repens Kriechender Sellerie nb 1 II, IV s 

0  Bromus grossus Dicke Trespe 2 1 II, IV s 

X  Cypripedium calceolus Europäischer Frauenschuh 3 3 II, IV s 

0  Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz 1 2 II, IV s 

0  Jurinea cyanoides Silberscharte 1 2 II, IV s 

0  Lindernia procumbens Liegendes Büchsenkraut 2 2 IV s 

0  Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut 2 2 II, IV s 

0  Marsilea quadrifolia Kleefarn 1 0 II, IV s 

0  Myosotis rehsteineri Bodensee-Vergissmeinnicht 1 1 II, IV s 

0  Najas flexilis Biegsames Nixenkraut nb nb II, IV s 

0  Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel 1 2 IV s 

0  Trichomanes speciosum Europäischer Dünnfarn - - II, IV s 

  Moose      

0  Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos  2 2 II  

X 0 Dicranum viride Grünes Besenmoos V 3 II  

0  Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos  2 2 II  

X 0 Orthotrichum rogeri Rogers Goldhaarmoos R 2 II  
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1. VORBEMERKUNGEN  
 

1.1 Aufgabenstellung  
 
Die Gemeinde Wittnau plant die Aufstellung des Bebauungsplans "In den Haseln Ost", 

um eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche einer Wohnbebauung zuzuführen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebiets befinden sich vom SV Au-Wittnau 

genutzte Fußballplätze sowie zwei Tennisplätze. 

 

In der vorliegenden Ausarbeitung wird die durch die bestimmungsgemäße Nutzung 

dieser Sportanlagen verursachte Lärmeinwirkung auf das Plangebiet prognostiziert 

und durch Vergleich mit einschlägigen Immissionsrichtwerten beurteilt. Erforderlichen-

falls sind Schallschutzmaßnahmen zu dimensionieren mit dem Ziel, eine unzulässige 

Lärmeinwirkung zu vermeiden. 

 
 
1.2 Ausgangsdaten 
 
Vom Büro Baum Architektur | Stadtplanung, Breisach, wurde der Städtebauliche 

Entwurf (Planstand: 22.03.2021) zum Baugebiet "In den Haseln Ost" per e-mail vom 

09.04.2021 als pdf-Datei überlassen.  

 

Die Gemeindeverwaltung Wittnau hat bereits in anderem Zusammenhang per e-mail 

vom 14.03.2018 eine Auflistung aller Heimspiele der Mannschaften des SV Au-Wittnau 

und der SG Wittnau in der Rückrunde der Saison 2017/2018 zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen eines Ortstermins in Wittnau am 18.04.2018 wurde auch vom (damaligen) 

Bürgermeister, Herrn Penthin, die Nutzung der Fußballplätze und der Tennisplätze im 

Detail erläutert. 

 

Außerdem liegen ein Auszug aus dem Kataster der Gemeinde Wittnau, 

Höheninformationen in Form von Laserscandaten sowie das vom Unterzeichner im 

Zusammenhang mit dem "Neubau einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in 

Wittnau" erstellte schalltechnische Gutachten Nr. 6218/1303 vom 03.07.2018 vor. 
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1.3 Quellen 
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  ���5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q���I�•�U���G�H�Q���/�l�U�P�V�F�K�X�W�]���D�Q���6�W�U�D�‰�H�Q�� 
  �����)�R�U�V�F�K�X�Q�J�V�J�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W���I�•�U���6�W�U�D�‰�H�Q�����X�Q�G���9�H�U�N�H�K�U�V�Z�H�V�H�Q���H�����9�������.�|�O�Q�� 
  �����,�6�%�1�������������������������� 
 
�>���@  �3�D�U�N�S�O�D�W�]�O�l�U�P�V�W�X�G�L�H�������������������� 

���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���]�X�U���%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J���Y�R�Q���6�F�K�D�O�O�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���D�X�V���3�D�U�N�S�O�l�W�]�H�Q����
�$�X�W�R�K�|�I�H�Q���X�Q�G���2�P�Q�L�E�X�V�E�D�K�Q�K�|�I�H�Q���V�R�Z�L�H���Y�R�Q���3�D�U�N�K�l�X�V�H�U�Q���X�Q�G���7�L�H�I�J�D�U�D�J�H�Q������
�������$�X�I�O�D�J�H 

  �����6�F�K�U�L�I�W�H�Q�U�H�L�K�H���G�H�V���%�D�\�H�U�����/�D�Q�G�H�V�D�P�W���I�•�U���8�P�Z�H�O�W�V�F�K�X�W�]�����,�6�6�1��������������������  
 
�>���@  �9�H�U�N�H�K�U�V�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���������������%�,�P�6�F�K�9������������������������������������ 
  ���6�H�F�K�]�H�K�Q�W�H���9�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���]�X�U���'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J���G�H�V���%�X�Q�G�H�V�� 
  �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�]�H�V�� 
 
�>���@ �'�,�1���,�6�2���������������������������������� 
 ���'�l�P�S�I�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�D�O�O�V���E�H�L���G�H�U���$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J���L�P���)�U�H�L�H�Q�� 
 �7�H�L�O���������$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�V���%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�� 
 
�>���@  �9�'�,���5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H������������������������������ 
  ���6�F�K�D�O�O�D�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J���L�P���)�U�H�L�H�Q�� 
 
�>���� �@ �9�'�,���5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�������������%�O�D�W�W���������������������� 
 ���6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���G�X�U�F�K���$�E�V�F�K�L�U�P�X�Q�J���L�P���)�U�H�L�H�Q�� 
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2. AUSGANGSSITUATION  
 

2.1 Örtliche und bauplanungsrechtliche Gegebenheiten  
 
In Anlage 1 ist ein Übersichtslageplan mit Eintragung des Plangebiets sowie der 

benachbarten Sport- und Freizeitanlagen wiedergegeben. In Anlage 2 ist ein Auszug 

aus dem vom Büro Baum Architektur | Stadtplanung gefertigten "Städtebaulichen 

Entwurf" dargestellt. 

 

Laut Mitteilung von Herrn Baum soll das Plangebiet als "allgemeines Wohngebiet" 

(WA) gemäß § 4 BauNVO [1] ausgewiesen werden. Die geplante Bebauung wird 

maximal 2 Vollgeschosse zuzüglich Dachgeschoss aufweisen. Bezogen auf die 

jeweilige Erschließungsstraße ist derzeit von einer maximalen Traufhöhe von 6,5 m 

und einer maximalen Firsthöhe von 11,5 m auszugehen. 

 

Das Plangebiet steigt von Süden (ca. 380 m ü. NN) nach Norden um bis zu 12 m an. 

Die benachbarten Sportanlagen befinden sich näherungsweise auf folgendem 

Höhenniveau: 

Rasenplatz 387 m ü. NN 
Kunstrasenplatz 389 m ü. NN 
Tennisplätze  391 m ü. NN  

 
 
2.2 Sportstätten  
 
2.2.1 Fußballplätze 
 
Die Sportanlage des SV Au-Wittnau umfasst einen Kunstrasenplatz und einen 

Rasenplatz. Laut Mitteilung von Herrn Penthin im Jahr 2018 ist von folgender Nutzung 

dieser Plätze auszugehen: 

�� Trainingsbetrieb ist Montag bis Freitag von ca. 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr, wobei 
z. T. gleichzeitig auf beiden Fußballplätzen trainiert wird. 

�� Bei den Fußballspielen ist überwiegend mit 50 - 100 Zuschauern zu rechnen, 
ausnahmsweise auch mit 150 Zuschauern. Auf welchem Platz diese Spiele 
vorwiegend stattfinden, kann nicht prognostiziert werden und hängt u. a. auch 
von der Witterung und den Platzverhältnissen ab. 
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�� Die Besucher und Spieler parken in der Regel auf dem in Anlage 1 eingetra-
genen Parkplatz, aber auch auf Parkplätzen am Gallushaus sowie entlang der 
Straße "Kirchweg". 

 

Laut der vorliegenden Auflistung der Heimspiele des SV Au-Wittnau und der SG 

Wittnau in der Rückrunde 2017/2018 werden die Spiele überwiegend samstags oder 

sonntags ausgetragen. Samstags sind häufig 4 Spiele nacheinander (Junioren und 

Frauen). Sonntags spielen die Herren, z. T. aber auch die Frauen. Bis zu 3 

Sonntagsspiele sind möglich, z. B. Spielbeginn Herren 3 um 10.45 Uhr, Herren 2 um 

13.00 Uhr und Herren 1 um 15.30 Uhr. 

 
 
2.2.2 Tennisplätze 
 
Laut Mitteilung von Herrn Penthin wird bis maximal 20.00 Uhr Tennis gespielt. Turniere 

werden keine ausgetragen. 

 
 
2.3 Sonstige Anlagen 
 
Als sonstige, ggf. lärmintensiv genutzte Anlagen sind das Gallushaus, das Clubheim 

des SV Au-Wittnau, das Vereinshaus sowie ein Bolzplatz und ein Hartplatz für 

Basketball bzw. Streetball zu nennen (siehe Plan in Anlage 1). Diese Anlagen sind 

bereits hinreichend weit vom Plangebiet "In den Haseln Ost" entfernt und tragen 

deshalb aufgrund des jeweiligen Abstands nicht relevant zur Lärmeinwirkung auf das 

Plangebiet bei. 

 
 

3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN  
 
3.1 Schalltechnische Größen  
 
Als wichtigste Größe für die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung 

und/oder die Beurteilung einer Lärmeinwirkung auf den Menschen dient der A-be-

wertete Schalldruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel" (L) bezeichnet.  
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Um auch zeitlich schwankende Schallvorgänge mit einer Einzahlangabe hinreichend 

genau kennzeichnen zu können, wurde der "Mittelungspegel" (Lm bzw. LAeq) definiert, 

der durch Integration des momentanen Schalldruckpegels über einen bestimmten Zeit-

raum gewonnen wird. 

 

Die in verschiedenen Regelwerken festgelegten Immissionsrichtwerte für den durch 

fremde Verursacher hervorgerufenen Lärm beziehen sich meist auf einen "Beurtei-

lungspegel" (Lr) am Ort der Lärmeinwirkung (Immissionspegel). 

 

Der Beurteilungspegel wird in aller Regel rechnerisch aus dem Mittelungspegel be-

stimmt, wobei zusätzlich eine eventuelle erhöhte Störwirkung von Geräuschen (wegen 

ihres besonderen Charakters oder wegen des Zeitpunkts ihrer Einwirkung) durch 

entsprechend definierte Zuschläge berücksichtigt wird. 

 

Außerdem werden meist Anforderungen an den momentanen Schalldruckpegel in der 

Weise gestellt, dass auch durch kurzzeitig auftretende Schallereignisse hervorge-

rufene Momentan- oder Spitzenpegel den jeweiligen Immissionsrichtwert nur um einen 

entsprechend vorgegebenen Betrag überschreiten dürfen. 

 

Während der Schall-Leistungspegel (LW) die gesamte von einem Schallemittenten aus-

gehende Schall-Leistung angibt, kennzeichnet der "längenbezogene Schall-Leistungs- 

pegel" (L'W) die im Mittel je Meter Strecke, der "flächenbezogene Schall-Leistungs-

pegel" (L"W) die im Mittel je Quadratmeter Fläche abgestrahlte Schall-Leistung.  

 

�'�L�H���G�X�U�F�K���G�H�Q���.�U�D�I�W�I�D�K�U�]�H�X�J�Y�H�U�N�H�K�U���D�X�I���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���6�W�U�D�‰�H�Q���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W�H���6�F�K�D�O�O�H�P�L�V-

�V�L�R�Q���Z�L�U�G���G�X�U�F�K���G�H�Q�����(�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O���/�P���(�����J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W���� �'�L�H�V�H���*�U�|�‰�H���E�H�V�F�K�U�H�L�E�W��

�G�H�Q���0�L�W�W�H�O�X�Q�J�V�S�H�J�H�O���L�Q������ �P���$�E�V�W�D�Q�G���Y�R�Q���G�H�U���M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J�V�I�D�K�U�E�D�K�Q���E�H�L���I�U�H�L�H�U��

�6�F�K�D�O�O�D�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�����'�L�H���6�F�K�D�O�O�H�P�L�V�V�L�R�Q���H�L�Q�H�V���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���3�D�U�N�S�O�D�W�]�H�V���Z�L�U�G���P�L�W���+�L�O�I�H���G�H�V��

�(�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O�V���/�
�P���(���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� 
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3.2 Sportanlagenlärmschutzverordnung   
 
Gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz �± BImSchG  [2] sind "Anlagen" im Sinne die-

ses Gesetzes derart zu errichten und zu betreiben, dass keine Immissionen auftreten, 

die "... nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ..." herbei-

zuführen. Als Maß für die im BImSchG als "schädliche Umwelteinwirkungen" zu 

klassifizierenden Geräusche sind die in einschlägigen Regelwerken definierten 

Referenzwerte heranzuziehen. �6�S�H�]�L�H�O�O�� �]�X�U�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �G�X�U�F�K�� �G�L�H�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �Y�R�Q��

�6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�� �Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W�H�Q�� �*�H�U�l�X�V�F�K�H�� �V�L�Q�G�� �G�L�H�� �L�Q�� �G�H�U�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]��

�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J �� ������ �%�,�P�6�F�K�9���>���@���D�Q�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�H���]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� 

 

In § 1 Abs. 3 der Sportanlagenlärmschutzverordnung wird ausgeführt: 

"Zur Sportanlage zählen auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in einem 
engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen. Zur Nutzungs-
dauer der Sportanlage gehören auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs 
sowie des Zu- und Abgangs." 

 
�'�D�E�H�L�� �V�L�Q�G�� �G�H�U�� �E�H�W�U�D�F�K�W�H�W�H�Q�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�� �V�l�P�W�O�L�F�K�H�� �E�H�L�� �G�H�U�H�Q�� �E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�H�U��

�1�X�W�]�X�Q�J�� �D�X�I�W�U�H�W�H�Q�G�H�� �*�H�U�l�X�V�F�K�H�� �]�X�]�X�U�H�F�K�Q�H�Q���� �J�H�P�l�‰�� �G�H�P�� �$�Q�K�D�Q�J�� ���� �]�X�U�� ��������

�%�,�P�6�F�K�9�����=�L�I�I���������������V�L�Q�G���G�L�H�V���J�J�I�����*�H�U�l�X�V�F�K�H�����Z�H�O�F�K�H���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q���G�X�U�F�K 

�� technische Einrichtungen und Geräte, 

�� die Sporttreibenden, 

�� die Zuschauer und sonstige Nutzer, 

�� die Nutzung von Parkplätzen auf dem Anlagengelände. 

 
"Verkehrsgeräusche einschließlich der durch den Zu- und Abgang der Zu-
schauer verursachten Geräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb 
der Sportanlage durch das der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind 
bei der Beurteilung gesondert von den anderen Anlagengeräuschen zu 
betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit 
seltenen Ereignissen (Nummer 1.5) auftreten und im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräusche rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. Hierbei ist das Berechnungs- und 
Beurteilungsverfahren der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) sinngemäß anzuwenden. " 
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In § 2 Abs. 2 der Sportanlagenlärmschutzverordnung werden - in Abhängigkeit von   

der jeweiligen baulichen Nutzung am Einwirkungsort - die in der Tabelle in Anlage 3, 

oben, aufgelisteten Immissionsrichtwerte festgelegt.  

 
�'�L�H���I�•�U���G�L�H���(�L�Q�K�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�H���P�D�‰�J�H�E�H�Q�G�H�Q���/�l�U�P�H�L�Q�Z�L�U-

�N�X�Q�J�V�R�U�W�H���Z�H�U�G�H�Q���L�Q���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�����������Y�R�Q���$�Q�K�D�Q�J�������]�X�U���6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G-

�Q�X�Q�J���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q���� 

"Der für die Beurteilung maßgebliche Immissionsort liegt 

a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, 
vom Geräusch am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen bestimmten Raumes einer Wohnung, eines Kran-
kenhauses, einer Pflegeanstalt oder einer anderen ähnlich schutzbedürftigen 
Einrichtung; 

b) bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen be-
stimmten Gebäuden bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen 
Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit  zu 
schüt�]�H�Q�G�H�Q���5�l�X�P�H�Q���H�U�V�W�H�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q���G�•�U�I�H�Q���«�� 

 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in der Tabelle in Anlage 3, Mitte, ge-

nannten Zeiträume. 

 
Bei der Ermittlung des jeweiligen Beurteilungspegels innerhalb dieser Zeiträume sind 

die in der Tabelle in Anlage 3, unten, aufgeführten Werte für den jeweiligen Beurtei-

lungszeitraum Tr zu berücksichtigen. Zusätzlich wird in der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung [3] gefordert: 

"... einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte ...  
tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten ..." 

 
�,�Q���†�������$�E�V���������Z�L�U�G���D�X�V�J�H�I�•�K�U�W�����G�D�V�V���E�H�L���H�L�Q�H�U���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���Y�R�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�H�Q��

�Y�R�Q���G�H�U���]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���%�H�K�|�U�G�H���%�H�W�U�L�H�E�V�]�H�L�W�H�Q���I�•�U���G�L�H���6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q��

�N�|�Q�Q�H�Q�� 

 
Gemäß § 5 Abs. 3 soll die zuständige Behörde  

"... von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, soweit der Betrieb einer 
�6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�� �G�H�P�� �6�F�K�X�O�V�S�R�U�W���«�� �G�L�H�Q�W���� �'�L�H�Q�W���G�L�H���$�Q�O�D�J�H���D�X�F�K�� �G�H�U���D�O�Ogemeinen 
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Sportausübung, sind bei der Ermittlung der Geräuschimmissionen die dem 
�6�F�K�X�O�V�S�R�U�W�� �« �]�X�]�X�U�H�F�K�Q�H�Q�G�H�Q�� �7�H�L�O�]�H�L�W�H�Q�� �«�� �D�X�‰�H�U�� �%�H�W�U�D�F�K�W�� �]�X�� �O�D�V�V�H�Q���� �G�L�H��
�%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�� �Z�L�U�G�� �X�P�� �G�L�H�� �G�H�P�� �6�F�K�X�O�V�S�R�U�W�� �«�� �W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�� �]�X�]�Xrechnenden 
Teilzeiten verringert." 

 

�*�H�P�l�‰���† �����$�E�V���������V�R�O�O���G�L�H���]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H���%�H�K�|�U�G�H���D�X�F�K 

���������� �Y�R�Q�� �H�L�Q�H�U�� �)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �%�H�W�U�L�H�E�V�]�H�L�W�H�Q�� �D�E�V�H�K�H�Q���� �Z�H�Q�Q�� �L�Q�I�R�O�J�H�� �G�H�V�� �%�H-
�W�U�L�H�E�V���H�L�Q�H�U���R�G�H�U���P�H�K�U�H�U�H�U���6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q���E�H�L���V�H�O�W�H�Q�H�Q���(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H�Q���Q�D�F�K���1�U������������
�G�H�V���$�Q�K�D�Q�J�V���������� 

1. die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwer-
te nach § 2 Abs. 2 um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden 
Höchstwerte überschreiten: 

 
tags, außerhalb der Ruhezeiten  70 dB(A), 
tags, innerhalb der Ruhezeiten  65 dB(A), 
nachts     55 dB(A). 

und 

2. einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die nach Nummer 1 für seltene Ereig-
nisse geltenden Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und 
nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten." 

 

�1�D�F�K���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�����������Y�R�Q���$�Q�K�D�Q�J�������]�X�U���6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���J�H�O�W�H�Q���h�E�H�U-

�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�H�Q���G�H�U���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�H���G�X�U�F�K���E�H�V�R�Q�G�H�U�H���(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H���X�Q�G���9�H�U�D�Q�V�W�D�O�W�X�Q-

�J�H�Q���G�D�Q�Q���D�O�V���V�H�O�W�H�Q�����Z�H�Q�Q���V�L�H���D�Q���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�O�V������ ���.�D�O�H�Q�G�H�U�W�D�J�H�Q���H�L�Q�H�V���-�D�K�U�H�V���D�X�I-

�W�U�H�W�H�Q���� 

 

Zur Bestimmung der mit den o. g. Immissionsrichtwerten zu vergleichenden 

Beurteilungspegel Lr ist folgende Gleichung heranzuziehen: 

    
         

  Lr = 10 lg 
 1   

Tr �¦  Ti ·  10 
0,1 (LAm,i + KI,i + KT,i)    dB(A) 

     i      
 
mit  

Tr = �¦  Ti = Beurteilungszeit entsprechend Tabelle in Anlage 3, unten 
LAm,i  = Mittelungspegel in der Teilzeit i 
KI,i  = Zuschlag für Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegeländerungen  
KT,i  = Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 
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Zu den genannten Zuschlägen wird in den Abschnitten 1.3.3 ff. von Anhang 1 zur 

Sportanlagenlärmschutzverordnung u. a. ausgeführt: 

"Enthält das zu beurteilende Geräusch während einer Teilzeit Ti der Beurtei-
lungs�]�H�L�W���«���,�P�S�X�O�V�H���X�Q�G���R�G�H�U���D�X�I�I�l�O�O�L�J�H���3�H�J�H�O�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q�����Z�L�H���]�����%�����$�X�Iprallge-
räusche von Bällen, Geräusche von Startpistolen, Trillerpfeifen oder Signalge-
bern, ist für diese Teilzeit ein Zuschlag KI,i zum Mittelungspegel LAm,i zu berück-
sichtigen.  

 
Bei Geräuschen durch die menschliche Stimme ist, soweit sie nicht technisch 
verstärkt sind, kein Zuschlag KI,i �D�Q�]�X�Z�H�Q�G�H�Q���« 

 
Sofern Impulse und/oder auffällige Pegeländerungen in der Teilzeit Ti mehr als 
einmal pro Minute auftreten, ist der Wirkpegel LAFTm,i nach dem Taktmaximal-
verfahren mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bestimmen. Dieser beinhaltet 
bereits den Zuschlag KI,i für Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegelän-
derungen (LAm,i + KI,i = LAFTm,i). Bei Anlagen, die Geräuschimmissionen mit 
Impulsen und/oder auffälligen Pegeländerungen in der Teilzeit Ti mehr als 
einmal pro Minute hervorrufen und vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurecht-
lich genehmigt oder - soweit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war - 
errichtet waren, ist für die betreffende Teilzeit ein Abschlag von 3 dB(A) zu 
berücksichtigen."       

... 

"Wegen der erhöhten Belästigung beim Mithören ungewünschter Informationen 
ist je nach Auffälligkeit in den entsprechenden Teilzeiten Ti ein Informations-
zuschlag KInf,i von 3 dB oder 6 dB zum Mittelungspegel LAm,i zu addieren. KInf,i 
ist in der Regel nur bei Lautsprecherdurchsagen oder bei Musikwiedergaben 
anzuwenden. Ein Zuschlag von 6 dB ist zu wählen, wenn Lautsprecherdurch-
sagen gut verständlich oder Musikwiedergaben deutlich hörbar sind.  

 
Heben sich aus dem Geräusch von Sportanlagen Einzeltöne heraus, ist ein Ton-
zuschlag KTon,i von 3 dB oder 6 dB zum Mittelungspegel LAFm,i für die Teilzeiten 
hinzuzurechnen, in denen die Töne auftreten. Der Zuschlag von 6 dB gilt nur bei 
besonderer Auffälligkeit der Töne. In der Regel kommen tonhaltige Geräusche 
bei Sportanlagen nicht vor. 

 
Die hier genannten Zuschläge sind so zusammenzufassen, dass der Gesamt-
zuschlag auf maximal 6 dB begrenzt bleibt: 

 
KT,i = KInf,i + KTon,i �d 6 dB(A)" 
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4.  SCHALLEMISSIONEN 
 
4.1 Fußballplätze 
 
Zur Beschreibung der Geräuschemissionen von Sporteinrichtungen wird der die ge-

samte von einer Schallquelle ausgehende Schall-Leistung kennzeichnende Schall-Lei-

stungspegel LW herangezogen; gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung können 

hierbei sowohl Messwerte als auch Erfahrungswerte verwendet werden. 

 

Aus den Ergebnissen messtechnischer Untersuchungen im Nahbereich verschiedener 

Anlagen abgeleitete Emissionskennwerte für Fußballplätze werden in VDI-Richtlinie 

3770 [4] angegeben. Entsprechend den dortigen Ausführungen sind bei Fußballspielen 

drei Schallquellenbereiche zu betrachten: Schiedsrichterpfiffe sowie die von Spielern 

und Zuschauern verursachten Geräusche.  

 

Den von den Fußballspielern verursachten Schallemissionen ist ein (konstanter) 

Schall-Leistungspegel von  

 LW,Spieler = 94,0 dB(A) 

zuzuordnen. Dabei wird von 22 Spielern ausgegangen, wobei jeder Spieler mit einem 

Schall-Leistungspegel von LW = 80 dB(A) berücksichtigt wird. Dieser Schall-Leistungs-

pegel entspricht gemäß Tabelle 1 der VDI-Richtlinie 3770 dem Vorgang "Rufen 

normal" einer Person. 

 

Die durch Schiedsrichterpfiffe und durch Zuschauer verursachten Geräusche sind 

dagegen abhängig von der Anzahl der Zuschauer "n". Die Emissionswerte für 

Schiedsrichterpfiffe werden nach folgenden Gleichungen berechnet:  

   LW,Pfiffe  = 73,0 dB(A) + 20 lg (1 + n) für n �d 30 

 LW,Pfiffe  = 98,5 dB(A) +   3 lg (1 + n) für n > 30 

 
 Der durch Zuschauergeräusche verursachte Schall-Leistungspegel wird bestimmt mit 

   LW,Zuschauer = 80,0 dB(A) + 10 lg n für n �d 500 

   LW,Zuschauer = 80,0 dB(A) + 8 · 10-5 · n dB(A) + 10 lg n für n > 500 
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 Für Trainingseinheiten sind gemäß VDI-Richtlinie 3770 10 Zuschauer zugrunde zu le-

gen.  

 

Der mittlere Spitzen-Schall-Leistungspegel von Schiedsrichterpfiffen beträgt�CLW,max = 

118 dB(A). Ein "sehr lauter Torschrei" ist gemäß Tabelle 1 der VDI-Richtlinie 3770 mit 

LW,max = 115 dB(A) zu berücksichtigen. 

 

�8�Q�W�H�U���$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�� �R�E�L�J�H�U�� �*�O�H�L�F�K�X�Q�J�H�Q�� �O�D�V�V�H�Q�� �V�L�F�K�� �I�•�U�� �G�L�H�� �K�L�H�U�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�L�H�U�H�Q�G�H�Q�� �1�X�W-

�]�X�Q�J�V�D�U�W�H�Q�� �H�L�Q�H�V�� �)�X�‰�E�D�O�O�S�O�D�W�]�H�V�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�� �:�H�U�W�H�� �G�H�V�� �6�F�K�D�O�O���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�S�H�J�H�O�V�� �/�: ���E�H-

�V�W�L�P�P�H�Q���� 

 
�6�L�W�X�D�W�L�R�Q �/�: ���L�Q���G�%���$���� 

 �6�S�L�H�O�H�U�������3�I�L�I�I�H�� �=�X�V�F�K�D�X�H�U 

�7�U�D�L�Q�L�Q�J�����Q��� ������ �������� �������� 

�6�S�L�H�O�����Q��� �������� 
���������������������Q��� ���������� 

���������� 
���������� 

���������� 
���������� 

 

Für die Situation "Training" können die Emissionsanteile von Spieler, Pfiffen und 

Zuschauern zu einem Gesamt-Schallleistungspegel von LW = 97,7 dB(A) 

zusammengefasst werden. 

 

Die Emissionsorthöhe beträgt für Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer (stehend) 

jeweils 1,6 m über Spielfeld bzw. Zuschauerbereich. 

 
 
4.2 Tennisplätze 
 
Gemäß dem überschlägigen Verfahren aus Abschnitt 8.3.1 der VDI-Richtlinie 3770 [4] 

kann jedem Tennisfeld für die Dauer seiner Bespielung ein Schall-Leistungspegel von 

LWTeq = 93 dB(A) zugeordnet werden. Der mittlere Maximal-Schall-Leistungspegel für 

den Ballschlag beträgt LW,max = 95 dB(A).  

 

Die Emissionsorthöhe ist mit 2 m über Spielfeld zu berücksichtigen. 
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4.3 Parkplatz 
 
�*�H�P�l�‰���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�����������Y�R�Q���$�Q�K�D�Q�J�������G�H�U���6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���V�L�Q�G���G�L�H��

�(�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���H�L�Q�H�V���H�L�Q�H�U���6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H���]�X�]�X�R�U�G�Q�H�Q�G�H�Q���3�D�U�N�S�O�D�W�]�H�V���Q�D�F�K���G�H�P���9�H�U�I�D�K�U�H�Q��

�G�H�U���5�/�6���������>���@���]�X���H�U�P�L�W�W�H�O�Q�����'�H�U���(�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O���G�H�V���3�D�U�N�S�O�D�W�]�H�V���Z�L�U�G���J�H�P�l�‰���5�/�6������ ��

�P�L�W���I�R�O�J�H�Q�G�H�U���*�O�H�L�F�K�X�Q�J���E�H�V�W�L�P�P�W���� 

�/�
�P���(��� ��������������������̃��O�J�����1��̃Q���������'�S 

�P�L�W 

�1 � ���$�Q�]�D�K�O���G�H�U���)�D�K�U�]�H�X�J�E�H�Z�H�J�X�Q�J�H�Q���M�H���6�W�H�O�O�S�O�D�W�]���X�Q�G���6�W�X�Q�G�H 

�Q � ���$�Q�]�D�K�O���G�H�U���6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H���D�X�I���G�H�U���3�D�U�N�S�O�D�W�]�I�O�l�F�K�H�� 

�' �S � ���=�X�V�F�K�O�D�J���I�•�U���X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�O�L�F�K�H���3�D�U�N�S�O�D�W�]�W�\�S�H�Q���L�Q���G�% 

 

�)�•�U���3�N�Z���3�D�U�N�S�O�l�W�]�H���J�L�O�W���'�S��� �������G�%�� 

 

�,�P�� �Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �)�D�O�O�� �Z�L�U�G�� �D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K�� �G�H�U�� �L�Q�� �$�Q�O�D�J�H�� ���� �H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q�H�� �3�D�U�N�S�O�D�W�]��

�E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W���� �'�L�H�� �Z�H�L�W�H�U�H�Q�� �6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�� �D�P�� �*�D�O�O�X�V�K�D�X�V�� �V�R�Z�L�H�� �H�Q�W�O�D�Q�J�� �G�H�U�� �6�W�U�D�‰�H��

���.�L�U�F�K�Z�H�J���� �N�|�Q�Q�H�Q�� �Z�H�J�H�Q�� �G�H�U�� �M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q�� �(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J�� �]�X�P�� �%�D�X�J�H�E�L�H�W�����,�Q�� �G�H�Q�� �+�D�V�H�O�Q��

�2�V�W�����Y�H�U�Q�D�F�K�O�l�V�V�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

 

Anmerkung: 
Mit dem Verfahren der Parkplatzlärmstudie [6] können die Emissionen eines Parkplatzes detaillierter 
ermittelt werden als mit dem hier angegebenen Verfahren der RLS-90. Da jedoch in der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung explizit auf das Verfahren der RLS-90 verwiesen wird, außerdem 
auch der Immissionsanteil des berücksichtigten Parkplatzes innerhalb des Baugebiets im Vergleich zu 
den Immissionen der Fußball- und Tennisplätze nur gering ist, genügt die Anwendung des Verfahrens 
der RLS-90.  
 

�8�Q�W�H�U�� �G�H�U�� �$�Q�Q�D�K�P�H���� �G�D�V�V�� �D�X�I�� �G�H�P�� �L�Q�� �$�Q�O�D�J�H�� ���� �H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q�H�Q���� ������ �6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H��

�D�X�I�Z�H�L�V�H�Q�G�H�Q���3�D�U�N�S�O�D�W�]�� �G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K������ �3�N�Z���%�H�Z�H�J�X�Q�J���S�U�R���6�W�H�O�O�S�O�D�W�]�� �X�Q�G���6�W�X�Q�G�H��

�]�X���Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�H�Q���L�V�W�����H�U�U�H�F�K�Q�H�W���V�L�F�K���I�•�U���G�L�H�V�H�Q���3�D�U�N�S�O�D�W�]���H�L�Q���(�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O���Y�R�Q���/�
�P���(��� ��

�����������G�%���$���� 

 
Anmerkung: 
Der An- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen bleibt außer Betracht, da die dabei 
verursachten Geräusche getrennt zu ermitteln und zu beurteilen sind, und zwar gemäß dem 
Berechnungs- und Beurteilungsverfahren der 16. BImSchV [7].  
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4.4 Emissionsmodell 
 
Hinsichtlich der Nutzung der beiden Fußballplätze, des Parkplatzes (östlich des 

Rasenplatzes) sowie der beiden Tennisplätze werden folgende Varianten 

berücksichtigt: 

 
Variante 1: Training auf beiden Fußballplätzen 

Auf beiden Fußballplätzen wird abends bis 22.00 Uhr trainiert. Außerdem wird 
bis maximal 21.00 Uhr auf beiden Tennisplätzen gespielt. Auf dem Parkplatz sei 
ständig durchschnittlich 1 Pkw-Bewegung pro Stellplatz und Stunde zu 
verzeichnen. 
 
Anmerkung: 
Diese Variante kennzeichnet eine schalltechnisch erheblich ungünstigere Variante als in 
Abschnitt 2.2 beschrieben, da Fußballtraining bis maximal 22.00 Uhr (anstatt 21.00 Uhr) 
angenommen wird und auch bis 21.00 Uhr (anstatt 20.00 Uhr) eine Nutzung der Tennisanlage 
berücksichtigt wird. 
 

 Variante 2: Fußballspiele an Sonn- und Feiertagen 

90-minütiges Fußballspiel auf Rasenplatz vor 150 Zuschauern mit Spielbeginn 
um 13.00 Uhr. Auf beiden Tennisplätzen wird Tennis gespielt. Auf dem Parkplatz 
sei ständig durchschnittlich 1 Pkw-Bewegung pro Stellplatz und Stunde zu 
verzeichnen. 

 

�%�H�L���9�D�U�L�D�Q�W�H�������V�W�H�O�O�W���G�H�U���D�E�H�Q�G�O�L�F�K�H���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P���Y�R�Q���������������E�L�V���������������8�K�U���G�H�Q��

�P�D�‰�J�H�E�O�L�F�K�H�Q�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�� �G�D�U���� �E�H�L�� �9�D�U�L�D�Q�W�H�� ���� �G�H�U�� �Q�D�F�K�P�L�W�W�l�J�O�L�F�K�H�� �%�H�X�U�W�H�L��

�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P���Y�R�Q���������������E�L�V���������������8�K�U�� 

 

�)�X�‰�E�D�O�O�V�S�L�H�O�H���V�D�P�V�W�D�J�V���R�G�H�U���D�X�F�K���V�R�Q�Q�W�D�J�V���D�X�‰�H�U�K�D�O�E���G�H�U���Q�D�F�K�P�L�W�W�l�J�O�L�F�K�H�Q���5�X�K�H�]�H�L�W��

�E�O�H�L�E�H�Q���K�L�H�U���D�X�‰�H�U���%�H�W�U�D�F�K�W�����'�L�H�V�H���)�X�‰�E�D�O�O�V�S�L�H�O�H���V�L�Q�G���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���0�L�W�W�H�O�X�Q�J���•�E�H�U���G�H�Q��

�G�H�X�W�O�L�F�K�� �O�l�Q�J�H�U�H�Q�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�� ���W�D�J�V�� �D�X�‰�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U�� �5�X�K�H�]�H�L�W�H�Q���� �Y�R�Q�� ����

�6�W�X�Q�G�H�Q���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q���X�Q�G���Y�R�Q���������6�W�X�Q�G�H�Q���D�Q���:�H�U�N�W�D�J�H�Q���Q�L�F�K�W���X�Q�J�•�Q�V�W�L�J�H�U��

�]�X�� �E�H�X�U�W�H�L�O�H�Q�� �D�O�V�� �G�D�V�� �J�H�P�l�‰�� �9�D�U�L�D�Q�W�H�� ���� �E�H�W�U�D�F�K�W�H�W�H�� �)�X�‰�E�D�O�O�V�S�L�H�O�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U��

�Q�D�F�K�P�L�W�W�l�J�O�L�F�K�H�Q���5�X�K�H�]�H�L�W���Y�R�Q���������������E�L�V���������������8�K�U���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�����:�H�Q�Q��

�I�•�U�� �G�L�H�V�H�� �Q�D�F�K�P�L�W�W�l�J�O�L�F�K�H�� �5�X�K�H�]�H�L�W�� �H�L�Q�H�� �(�L�Q�K�D�O�W�X�Q�J�� �G�H�U�� �M�H�Z�H�L�O�V�� �P�D�‰�J�H�E�H�Q�G�H�Q��

�$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q�� �G�H�U�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� �Z�L�U�G���� �I�R�O�J�W��

�X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���D�X�F�K���H�L�Q�H���(�L�Q�K�D�O�W�X�Q�J���G�L�H�V�H�U���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q���L�P���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�����W�D�J�V��

�D�X�‰�H�U�K�D�O�E���G�H�U���5�X�K�H�]�H�L�W�H�Q�����V�R�Z�R�K�O���D�Q���:�H�U�N�W�D�J�H�Q���D�O�V���D�X�F�K���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�� 
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5.  SCHALLAUSBREITUNG 
  
 5.1 Rechenverfahren  

 
Der durch einen lärmemittierenden Vorgang an einem bestimmten Einwirkungsort her-

vorgerufene Immissionspegel ist abhängig vom jeweiligen Emissionspegel und den 

Schallausbreitungsbedingungen auf der Ausbreitungsstrecke zwischen den Schall-

quellen und dem betrachteten Einwirkungsort. Einflussgrößen auf die Schallausbrei-

tungsbedingungen im allgemeinen Fall sind: 

�� Länge des Schallausbreitungsweges 

�� Luft- und Bodenabsorption sowie Witterung 

�� Schallabschirmung durch Bebauung auf dem Schallausbreitungsweg 

�� Schallreflexionen an Gebäudefassaden in der Umgebung des 
Schallausbreitungsweges 

 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des entsprechend den Rechen-

vorschriften der DIN ISO 9613-2 [8] und der RLS-90 von der SoundPLAN GmbH, 

Backnang, entwickelten Rechenprogramms SOUNDPLAN. 

 
Anmerkung: 
Gemäß Abschnitt 2.3 von Anhang 1 zur Sportanlagenlärmschutzverordnung ist die Schallausbreitungs-
rechnung ���«�� �I�•�U�� �M�H�G�H Schallquelle entsprechend VDI-Richtlinie 2714, Abschnitt 3 bis 7, und Entwurf 
VDI-Richtlinie 2720/1, Abschnitt 3, durchzuführen". Da das Rechenverfahren der DIN ISO 9613-2 
allerdings das aktuellere Verfahren darstellt, erfolgt die Berechnung der Schallausbreitung in der 
vorliegenden Ausarbeitung gemäß DIN ISO 9613-2. Vergleichsberechnungen mit dem "alten" Verfahren 
der VDI-Richtlinie 2714 [9] in Verbindung mit VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1 vom März 1997 [10] (nicht die 
in der Sportanlagenlärmschutzverordnung erwähnte Entwurfsfassung vom November 1987) zeigen 
aber, dass der jeweils ermittelte Gesamt-Beurteilungspegel bei beiden Berechnungsverfahren der 
Schallausbreitung um maximal ±0,2 dB(A) differiert, sofern - wie im vorliegenden Fall - bei der 
Berechnung der Bodendämpfung gemäß DIN ISO 9613-2 das "alternative Verfahren" angewandt wird. 
 

�/�l�Q�J�H�Q�����X�Q�G���)�O�l�F�K�H�Q�V�F�K�D�O�O�T�X�H�O�O�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���P�L�W���G�L�H�V�H�P���3�U�R�J�U�D�P�P���L�Q���7�H�L�O�H���]�H�U�O�H�J�W�����G�H-

�U�H�Q���$�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q���N�O�H�L�Q���J�H�J�H�Q�•�E�H�U���L�K�U�H�P���$�E�V�W�D�Q�G���]�X�P���M�H�Z�H�L�O�V���Q�l�F�K�V�W�J�H�O�H�J�H�Q�H�Q���L�Q�W�H�U-

�H�V�V�L�H�U�H�Q�G�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���V�L�Q�G�����$�Q�K�D�Q�G���G�H�U���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���G�H�Q���Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���3�O�l�Q�H�Q��

�L�Q���G�H�Q���5�H�F�K�Q�H�U���H�L�Q�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q���.�R�R�U�G�L�Q�D�W�H�Q���Z�L�U�G���G�R�U�W���H�L�Q���*�H�O�l�Q�G�H�P�R�G�H�O�O���V�L�P�X�O�L�H�U�W�����)�•�U��

�M�H�G�H�Q���]�X���X�Q�W�H�U�V�X�F�K�H�Q�G�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���Z�H�U�G�H�Q���]�X�Q�l�F�K�V�W���G�L�H���P�D�‰�J�H�E�O�L�F�K���]�X�U���/�l�U�P-

�H�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�� �E�H�L�W�U�D�J�H�Q�G�H�Q�� �6�F�K�D�O�O�T�X�H�O�O�H�Q�� �H�U�I�D�V�V�W�� �X�Q�G�� �D�Q�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�G�� �G�L�H�� �G�X�U�F�K�� �'�L�U�H�N�W-

�V�F�K�D�O�O�D�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W�H�Q���V�R�Z�L�H���G�X�U�F�K���%�H�X�J�X�Q�J���E�]�Z�����5�H�I�O�H�[�L�R�Q�H�Q���E�H�H�L�Q�I�O�X�V�V�W�H�Q��
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�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�E�H�L�W�U�l�J�H�� �G�L�H�V�H�U�� �6�F�K�D�O�O�T�X�H�O�O�H�Q�� �E�H�V�W�L�P�P�W���� �'�X�U�F�K���$�X�I�V�X�P�P�L�H�U�H�Q�� �G�L�H�V�H�U�� �,�P-

�P�L�V�V�L�R�Q�V�D�Q�W�H�L�O�H���H�U�J�L�E�W���V�L�F�K���M�H�Z�H�L�O�V���G�H�U���D�P���(�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�V�R�U�W���G�X�U�F�K���G�L�H���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W�H�Q��

�6�F�K�D�O�O�T�X�H�O�O�H�Q���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W�H���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O�� 

 
 
5.2 Randbedingungen 
 
Bei der vorliegenden Untersuchung wurden die nachfolgend skizzierten Randbedin-

gungen vereinfachend festgelegt:  

�� Die Höhe des Emissionsorts wurde für die den Fußballspielern, Schiedsrich-
terpfiffen und Zuschauern zuzuordnenden Geräusche mit h = 1,6 m sowie für 
die den Tennisspielern zuzuordnenden Geräusche mit h = 2,0 m über dem 
jeweiligen Geländeniveau angesetzt.  

�� Zur Ermittlung der Bodendämpfung ABgrB wurde das in DIN ISO 9613-2 [8] be-
schriebene "alternative Verfahren" angewandt.  

�� Für alle Gebäudefassaden wurde in Anlehnung an die Angaben in Tabelle 4 
der DIN ISO 9613-2 ein Reflexionsgrad von �U = 0,8 angenommen.  

Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigten Schallquellen 

sowie die die Schallausbreitung mutmaßlich beeinflussenden Objekte sind im Lage-

plan in Anlage 4 grafisch dargestellt.  

 
 
���������/�l�U�P�H�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�V�R�U�W 
 
�'�L�H���G�X�U�F�K���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���7�H�Q�Q�L�V�D�Q�O�D�J�H�����G�H�U���E�H�L�G�H�Q���)�X�‰�E�D�O�O�S�O�l�W�]�H���X�Q�G���G�H�V���]�X�J�H�K�|�U�L�J�H�Q��

�3�D�U�N�S�O�D�W�]�H�V�� �Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W�H�Q�� �/�l�U�P�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�� �Z�X�U�G�H�Q�� �]�X�Q�l�F�K�V�W�� �D�Q�� �G�H�P�� �L�Q�� �$�Q�O�D�J�H�� ����

�H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q�H�Q�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�� �$�� �H�U�P�L�W�W�H�O�W�����'�L�H�V�H�U�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�� �N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W�� �X�Q�W�H�U��

�%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�V�� �L�Q�� �$�Q�O�D�J�H�� ���� �Z�L�H�G�H�U�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q�� �6�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�Q�� �(�Q�W�Z�X�U�I�V��

���3�O�D�Q�V�W�D�Q�G�����������������������������G�H�Q���G�H�U���+�D�X�S�W�V�F�K�D�O�O�T�X�H�O�O�H�����5�D�V�H�Q�S�O�D�W�]�����Q�l�F�K�V�W�E�H�Q�D�F�K�E�D�U�W�H�Q��

�(�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�V�R�U�W���� �'�L�H�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�� �Z�L�U�G�� �P�X�W�P�D�‰�O�L�F�K�� ���� �9�R�O�O�J�H�V�F�K�R�V�V�H�� �]�X�]�•�J�O�L�F�K�� �H�L�Q�H�V��

�D�X�V�J�H�E�D�X�W�H�Q�� �'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�H�V�� �D�X�I�Z�H�L�V�H�Q���� �%�H�]�R�J�H�Q�� �D�X�I�� �G�D�V�� �1�L�Y�H�D�X�� �G�H�U��

�(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H���V�R�O�O���G�L�H���P�D�[�L�P�D�O�H���7�U�D�X�I�K�|�K�H�����������P�����G�L�H���P�D�[�L�P�D�O�H���)�L�U�V�W�K�|�K�H������������

�P�� �E�H�W�U�D�J�H�Q���� �'�D�� �D�E�H�U�� �G�D�V�� �1�L�Y�H�D�X�� �G�H�U�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �%�D�X�J�H�E�L�H�W�V�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q��

�(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H�� �Q�L�F�K�W�� �E�H�N�D�Q�Q�W�� �L�V�W���� �D�X�‰�H�U�G�H�P�� �G�D�V�� �*�H�O�l�Q�G�H�� �Y�R�Q�� �6�•�G�R�V�W�H�Q���Q�D�F�K��

�1�R�U�G�Z�H�V�W�H�Q�� �D�Q�V�W�H�L�J�W���� �Z�L�U�G�� �D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� �G�D�V�V�� �V�L�F�K�� �G�L�H�� �)�H�Q�V�W�H�U�P�L�W�W�H�� �H�L�Q�H�V��
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�V�F�K�X�W�]�E�H�G�•�U�I�W�L�J�H�Q�� �5�D�X�P�V�� �D�X�I�� �G�H�U�� �K�D�Q�J�D�E�Z�l�U�W�V�� �J�H�Z�D�Q�G�W�H�Q�� �*�H�E�l�X�G�H�V�H�L�W�H�� ���E�]�Z���� �L�P��

�%�H�U�H�L�F�K�� �G�H�U�� �2�V�W�H�F�N�H�� �H�L�Q�H�V�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �*�H�E�l�X�G�H�V���� �L�P�� �(�U�G�J�H�V�F�K�R�V�V�� �F�D���� �������� �E�L�V�� �������� �P��

�•�E�H�U�� �G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�P�� �*�H�O�l�Q�G�H�Q�L�Y�H�D�X�� �E�H�I�L�Q�G�H�W���� �5�H�F�K�Q�H�U�L�V�F�K�� �Z�L�U�G�� �V�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�K�D�O�E�H�U�� �Y�R�Q��

�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�K�|�K�H�Q���D�X�V�J�H�J�D�Q�J�H�Q�����L�P���(�U�G�J�H�V�F�K�R�V�V�����������P���•�E�H�U���G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�P��

�*�H�O�l�Q�G�H�Q�L�Y�H�D�X���� �L�P�� �2�E�H�U���� �X�Q�G�� �'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�� �������� �P�� �E�]�Z���� �������� �P�� �•�E�H�U�� �G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�P��

�*�H�O�l�Q�G�H�Q�L�Y�H�D�X�� 

 
 

6.  SCHALLIMMISSIONEN 
 

Mit den zuvor angegebenen Ausgangsdaten, Randbedingungen und Rechenverfahren 

wurden die durch Nutzung der Sportanlagen verursachten Immissionspegel innerhalb 

des Baugebiets "In den Haseln Ost" rechnerisch bestimmt.  

 
 

6.1 Beurteilungspegel  
 

�,�Q���G�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q�������X�Q�G�������Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���G�L�H���L�Q���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�����������E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�H�Q���8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�V-

�Y�D�U�L�D�Q�W�H�Q�� ���� �X�Q�G�� ���� �G�L�H�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�S�H�J�H�O�� �D�Q�� �G�H�P�� �L�Q�� �$�Q�O�D�J�H�� ���� �H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q�H�Q��

�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���$���J�H�V�F�K�R�V�V�Z�H�L�V�H���U�H�F�K�Q�H�U�L�V�F�K���Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����X�Q�G���]�Z�D�U���E�H�L���9�D�U�L�D�Q�W�H������

�I�•�U�� �G�L�H�� �D�E�H�Q�G�O�L�F�K�H�� �5�X�K�H�]�H�L�W�� �Y�R�Q�� ������������ �E�L�V�� ������������ �8�K�U�� �X�Q�G�� �E�H�L�� �9�D�U�L�D�Q�W�H�� ���� �I�•�U�� �G�L�H��

�Q�D�F�K�P�L�W�W�l�J�O�L�F�K�H���5�X�K�H�]�H�L�W���Y�R�Q���������������E�L�V���������������8�K�U���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�� 

 

�)�R�O�J�H�Q�G�H�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�S�H�J�H�O�� ���/�U���� �Z�X�U�G�H�Q�� �D�P�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���$�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �%�H�X�U�W�H�L��

�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�V�����W�D�J�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���5�X�K�H�]�H�L�W�����Y�R�Q���������������E�L�V���������������8�K�U�����W�L�5�����������������E�]�Z����

�Y�R�Q���������������E�L�V���������������8�K�U���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�����W�L�5�����������������H�U�P�L�W�W�H�O�W�� 

 
�9�D�U�L�D�Q�W�H �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�S�H�J�H�O���L�Q���G�%���$�� 

 �]�H�L�W�U�D�X�P �(�*  �2�*  �'�*  

�� �W�L�5������������  �������� �������� �������� 

�� �W�L�5������������  �������� �������� �������� 

�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W���L�Q���G�%���$�� ����  

 

�*�H�P�l�‰�� �G�L�H�V�H�U�� �7�D�E�H�O�O�H�� �Z�L�U�G�� �E�H�L�� �)�X�‰�E�D�O�O�V�S�L�H�O�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�P�� �5�D�V�H�Q�S�O�D�W�]�� �D�Q�� �6�R�Q�Q���� �X�Q�G��

�)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q���]�Z�L�V�F�K�H�Q���������������X�Q�G���������������8�K�U���L�P���'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V���Y�R�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���$���G�H�U��
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�G�R�U�W�� �P�D�‰�J�H�E�H�Q�G�H�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�� �Y�R�Q�� ������ �G�%���$���� �•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���� �,�P�� �(�U�G�����X�Q�G��

�2�E�H�U�J�H�V�F�K�R�V�V���O�L�H�J�W���E�H�L���G�L�H�V�H�U���9�D�U�L�D�Q�W�H�������N�H�L�Q�H���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���Y�R�U���� 

 

�)�X�‰�E�D�O�O�W�U�D�L�Q�L�Q�J�� ���9�D�U�L�D�Q�W�H�� ������ �Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W�� �J�H�Q�H�U�H�O�O�� �N�H�L�Q�H�� �h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�� �G�H�V��

�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V���Y�R�Q���������G�%���$���� 

 

�(�U�J�l�Q�]�H�Q�G���]�X�U���S�X�Q�N�W�Z�H�L�V�H�Q���%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J���L�Q���G�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q�������X�Q�G�������L�V�W���L�Q���G�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q������

�X�Q�G�� ���� �I�•�U�� �G�L�H�� �V�F�K�D�O�O�W�H�F�K�Q�L�V�F�K�� �X�Q�J�•�Q�V�W�L�J�H�U�H�� �9�D�U�L�D�Q�W�H�� ���� ���)�X�‰�E�D�O�O�V�S�L�H�O�H�� �6�R�Q�Q�W�D�J��

�1�D�F�K�P�L�W�W�D�J�����G�L�H���6�S�R�U�W�O�l�U�P�H�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�����W�D�J�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���5�X�K�H�]�H�L�W���Y�R�Q���������E�L�V���������8�K�U��

�D�Q�� �6�R�Q�Q���� �X�Q�G�� �)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q���� �I�O�l�F�K�H�Q�K�D�I�W�� �I�•�U�� �G�L�H�� �*�H�V�F�K�R�V�V�O�D�J�H�Q�� �Y�R�Q�� �������� �P�� ���F�D����

�2�E�H�U�J�H�V�F�K�R�V�V�����X�Q�G�����������P�����F�D�����'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�����J�U�D�I�L�V�F�K���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����$�X�F�K���D�X�V���G�L�H�V�H�Q��

�$�Q�O�D�J�H�Q���L�V�W���H�U�V�L�F�K�W�O�L�F�K�����G�D�V�V���L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�U���J�H�P�l�‰���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�P���(�Q�W�Z�X�U�I���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q��

�%�H�E�D�X�X�Q�J�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �G�H�V�� �2�E�H�U�J�H�V�F�K�R�V�V�H�V�� ���X�Q�G�� �V�R�P�L�W�� �D�X�F�K�� �L�P�� �V�F�K�D�O�O�W�H�F�K�Q�L�V�F�K��

�J�•�Q�V�W�L�J�H�U�H�Q�� �(�U�G�J�H�V�F�K�R�V�V���� �G�H�U�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�� �Y�R�Q�� ������ �G�%���$���� �Q�L�F�K�W�� �•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q��

�Z�L�U�G�����,�Q���+�|�K�H���G�H�V���'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�H�V�������������P���•�E�H�U���*�H�O�l�Q�G�H�����N�D�Q�Q���D�E�H�U���H�L�Q�H���J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J�H��

�h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�� �G�H�V�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V�� �Y�R�Q�� ������ �G�%���$���� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �G�H�U�� �2�V�W�H�F�N�H�� �G�H�V��

�G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�� �$�� �J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W�H�Q�� �0�H�K�U�I�D�P�L�O�L�H�Q�Z�R�K�Q�K�D�X�V�H�V�� �Q�L�F�K�W��

�D�X�V�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����'�H�V�K�D�O�E���V�L�Q�G���6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�� 

 
 
���������6�S�L�W�]�H�Q�S�H�J�H�O 
 
�'�L�H�� �P�D�[�L�P�D�O�H�Q�� �6�F�K�D�O�O�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �6�F�K�L�H�G�V�U�L�F�K�W�H�U�S�I�L�I�I�� ���/�:���P�D�[�� � �� ��������

�G�%���$���� �X�Q�G�� �G�X�U�F�K�� �O�D�X�W�H�Q�� �7�R�U�V�F�K�U�H�L�� ���/�:���P�D�[��� �� �������� �G�%���$������ �Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W���� �'�H�U�� �P�L�Q�L�P�D�O�H��

�$�E�V�W�D�Q�G���V�P�L�Q���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�L�H�V�H�Q���9�R�U�J�l�Q�J�H�Q���X�Q�G���G�H�P���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���$���E�H�W�U�l�J�W���V�P�L�Q���§��������

�P�����%�H�L���I�U�H�L�H�U���6�F�K�D�O�O�D�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J���]�Z�L�V�F�K�H�Q���6�F�K�L�H�G�V�U�L�F�K�W�H�U�S�I�L�I�I���7�R�U�V�F�K�U�H�L���X�Q�G���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V��

�R�U�W�� �H�U�U�H�F�K�Q�H�W�� �V�L�F�K�� �D�X�I�� �G�H�U�� �*�U�X�Q�G�O�D�J�H�� �G�L�H�V�H�V�� �0�L�Q�G�H�V�W�D�E�V�W�D�Q�G�V�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�V��

�(�P�L�V�V�L�R�Q�V�S�H�J�H�O�V�� �Y�R�Q�� �/�:���P�D�[��� �� �������� �G�%���$���� �H�L�Q�� �6�S�L�W�]�H�Q�S�H�J�H�O�� �Y�R�Q�� �/�P�D�[�� �§�� ������ �G�%���$���� �D�P��

�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W���$�� 

 

�'�H�U�� �D�Q�� �:�H�U�N�W�D�J�H�Q�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� ���������� �X�Q�G�� ������������ �8�K�U�� �V�R�Z�L�H�� �D�Q�� �6�R�Q�Q���� �X�Q�G�� �)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q��

�]�Z�L�V�F�K�H�Q�� ���������� �X�Q�G�� ������������ �8�K�U�� �L�Q�� �H�L�Q�H�P�� ���D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�Q�� �:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W���� �]�X�O�l�V�V�L�J�H��
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�6�S�L�W�]�H�Q�S�H�J�H�O�� �Y�R�Q�� ������ �G�%���$���� �Z�L�U�G�� �Q�L�F�K�W�� �•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �]�X�U�� �5�H�G�X�]�L�H�U�X�Q�J��

�H�L�Q�]�H�O�Q�H�U���3�H�J�H�O�V�S�L�W�]�H�Q���V�L�Q�G���V�R�P�L�W���Q�L�F�K�W���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�� 

 
 

���� �6�&�+�$�/�/�6�&�+�8�7�=�0�$�6�6�1�$�+�0�(�1 
 

�,�Q�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� �������� �Z�X�U�G�H�� �Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q���� �G�D�V�V�� �)�X�‰�E�D�O�O�V�S�L�H�O�H�� �D�X�I�� �G�H�P�� �5�D�V�H�Q�S�O�D�W�]�� �D�Q��

�6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q���L�P���=�H�L�W�U�D�X�P���]�Z�L�V�F�K�H�Q���������������X�Q�G���������������8�K�U���H�L�Q�H���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J��

�G�H�V�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V�� �G�H�U�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �Y�R�Q������ �� �G�%���$���� �L�P��

�%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�R�U�W�V���$���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q���� 

 

�3�U�L�Q�]�L�S�L�H�O�O�� �Z�l�U�H���H�V���P�|�J�O�L�F�K���� �G�L�H�V�H���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���]�X�� �Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���� �L�Q�G�H�P���G�L�H���1�X�W�]�X�Q�J��

�G�H�V�� �5�D�V�H�Q�S�O�D�W�]�H�V�� �D�Q�� �6�R�Q�Q���� �X�Q�G�� �)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� ������������ �X�Q�G�� ������������ �8�K�U�� �H�L�Q�J�H��

�V�F�K�U�l�Q�N�W���Z�L�U�G�����]�����%�����Q�X�U�������+�D�O�E�]�H�L�W���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�L�H�V�H�U���5�X�K�H�]�H�L�W���X�Q�G���V�R�P�L�W���6�S�L�H�O�H�Q�G�H���R�G�H�U��

�6�S�L�H�O�E�H�J�L�Q�Q���X�P���������������8�K�U�������'�L�H�V�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H���N�R�P�P�W���D�E�H�U���P�X�W�P�D�‰�O�L�F�K���Q�L�F�K�W���L�Q���)�U�D�J�H�� 

 

�$�X�‰�H�U�G�H�P���N�|�Q�Q�W�H���G�L�H���K�L�H�U���Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���G�H�V���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V��

�Y�R�Q�� ������ �G�%���$���� �L�P�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�� �Y�R�Q�� ������������ �E�L�V�� ������������ �8�K�U�� �D�Q�� �6�R�Q�Q���� �X�Q�G��

�)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�� �D�O�V�� ���V�H�O�W�H�Q�H�V�� �(�U�H�L�J�Q�L�V���� �W�R�O�H�U�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �I�L�Q�G�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�Q��

�6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�� �D�X�F�K�� �6�R�Q�G�H�U�Y�H�U�D�Q�V�W�D�O�W�X�Q�J�H�Q�� �Z�L�H�� �G�L�H�� �M�l�K�U�O�L�F�K�H�� �6�S�R�U�W�Z�R�F�K�H�� �V�W�D�W�W����

�$�E�]�•�J�O�L�F�K�� �G�L�H�V�H�U�� �6�R�Q�G�H�U�Y�H�U�D�Q�V�W�D�O�W�X�Q�J�H�Q�� �Y�H�U�E�O�H�L�E�H�Q�� �P�X�W�P�D�‰�O�L�F�K�� �Q�X�U�� �Q�R�F�K�� �H�L�Q�L�J�H��

�Z�H�Q�L�J�H���7�D�J�H���I�•�U���Z�H�L�W�H�U�H�����V�H�O�W�H�Q�H���(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H�������X�P���G�L�H���P�D�[�L�P�D�O���]�X�O�l�V�V�L�J�H���$�Q�]�D�K�O���Y�R�Q��������

���V�H�O�W�H�Q�H�Q���� �(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H�Q�� �S�U�R�� �.�D�O�H�Q�G�H�U�M�D�K�U�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�� �•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q���� �'�H�V�K�D�O�E�� �V�R�O�O�W�H�� �G�L�H��

�$�X�V�Q�D�K�P�H�U�H�J�H�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�Q�O�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J�� �I�•�U�� ���V�H�O�W�H�Q�H�� �(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H����

�P�|�J�O�L�F�K�V�W���Q�L�F�K�W���I�•�U���G�H�Q���U�H�J�X�O�l�U�H�Q���6�S�L�H�O�E�H�W�U�L�H�E���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�����K�����D�X�F�K���Q�L�F�K�W���I�•�U��

�G�L�H���K�L�H�U���Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���G�H�V���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V�����W�D�J�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U��

�5�X�K�H�]�H�L�W���Y�R�Q���������E�L�V���������8�K�U���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q���� 

 

�*�H�Q�H�U�H�O�O���N�|�Q�Q�W�H���D�X�F�K���G�X�U�F�K���H�L�Q�H�Q���6�F�K�D�O�O�V�F�K�L�U�P�� �L�Q���)�R�U�P���H�L�Q�H�U���/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Z�D�Q�G���R�G�H�U��

�H�L�Q�H�V���/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Z�D�O�O�H�V���H�L�Q�H���K�L�Q�U�H�L�F�K�H�Q�G�H���3�H�J�H�O�P�L�Q�G�H�U�X�Q�J���H�U�]�L�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V��

�V�F�K�H�L�G�H�W�� �L�P�� �Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �)�D�O�O�� �G�L�H�� �(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Z�D�Q�G�� �R�G�H�U�� �H�L�Q�H�V��

�/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�Z�D�O�O�H�V�� �H�Q�W�O�D�Q�J�� �G�H�U�� �6�•�G�Z�H�V�W���� �X�Q�G�� �J�J�I���� �D�X�F�K�� �1�R�U�G�Z�H�V�W�V�H�L�W�H�� �G�H�V��

�5�D�V�H�Q�S�O�D�W�]�H�V���P�X�W�P�D�‰�O�L�F�K���D�X�V�� 
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�,�P�� �)�R�O�J�H�Q�G�H�Q�� �Z�L�U�G�� �G�H�V�K�D�O�E�� �G�D�Y�R�Q�� �D�X�V�J�H�J�D�Q�J�H�Q���� �G�D�V�V�� �G�H�U�� �L�Q�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� ��������

�Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q�� �h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�� �G�H�V�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V�� ���W�D�J�V�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U��

�5�X�K�H�]�H�L�W���Y�R�Q���������E�L�V���������8�K�U���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�����Y�R�Q���������G�%���$�����G�X�U�F�K���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q��

�L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���%�D�X�J�H�E�L�H�W�V�����,�Q���G�H�Q���+�D�V�H�O�Q���2�V�W�����E�H�J�H�J�Q�H�W���Z�L�U�G�� 

 

Unter Berücksichtigung der Rechenergebnisse in den Anlagen 6 bis 8 sind folgende 

Schallschutzmaßnahmen angezeigt: 

a) Verzicht auf die Anordnung öffenbarer Fenster von schutzbedürftigen Räumen 
im Bereich der Ostecke des durch den Immissionsort A repräsentierten 
Gebäudes in Höhe des Dachgeschosses; d. h., östlich der in Anlage 8 rot 
dargestellten 55 dB(A)-Isophone darf ein Fenster eines schutzbedürftigen 
Raums nur angeordnet werden, wenn sich dessen Fenstermitte in einer Höhe 
von maximal 6,5 m über derzeitigem Geländeniveau befindet. 

  
 Anmerkung: 
 Bei einer Höhe des Immissionsorts (entspricht Fenstermitte) von 6,5 m über Gelände wird 

gemäß Darstellung in Anlage 7 im Bereich des o. g., durch den Immissionsort A 
repräsentierten Gebäudes der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) nicht überschritten. 

 
oder 

b)  Verschiebung des durch den Immissionsort A gekennzeichneten Baukörpers 
weiter nach Westen, so dass sich dieser Baukörper komplett westlich der in 
Anlage 8 eingetragenen 55 dB(A)-Isophone befindet. 

 

�%�H�L���G�H�U���0�D�‰�Q�D�K�P�H���D���U�D�J�W���]�Z�D�U���G�D�V���*�H�E�l�X�G�H���L�Q���+�|�K�H���G�H�V���'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�H�V���L�Q���G�L�H���Y�R�Q��

�H�L�Q�H�U�� �h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�� �G�H�V�� �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�U�L�F�K�W�Z�H�U�W�V�� ���W�D�J�V�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U�� �5�X�K�H�]�H�L�W�� �Y�R�Q�� ������

�E�L�V���������8�K�U���D�Q���6�R�Q�Q�����X�Q�G���)�H�L�H�U�W�D�J�H�Q�����Y�R�Q���������G�%���$�����E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H���)�O�l�F�K�H���K�L�Q�H�L�Q�����'�D���G�R�U�W��
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8. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Gemeinde Wittnau plant die Aufstellung des Bebauungsplans "In den Haseln Ost", 

um eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche einer Wohnbebauung zuzuführen. 

Da sich in der Nachbarschaft des Baugebiets Sportanlagen befinden, wurde in der 

vorliegenden Ausarbeitung die durch die bestimmungsgemäße Nutzung dieser 
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Sportanlagen verursachte Lärmeinwirkung auf das Baugebiet prognostiziert und durch 

Vergleich mit den schalltechnischen Anforderungen der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung [3] beurteilt. 

 

Während Fußballspiele an Werktagen sowie das werktägliche Fußballtraining keine 

unzulässige Lärmeinwirkung auf das Baugebiet verursachen, kann bei Fußballspielen 

an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr auf dem Rasenplatz eine 

geringfügige Immissionsrichtwertüberschreitung in Höhe des Dachgeschosses der 

geplanten Bebauung resultieren. Um diese Überschreitung zu vermeiden, wurden in 

Abschnitt 7 der vorliegenden Ausarbeitung Schallschutzmaßnahmen dimensioniert. 

Diese Schallschutzmaßnahmen umfassen ein Abrücken der geplanten Bebauung 

bzw. den Verzicht auf die Anordnung öffenbarer Fenster innerhalb der gemäß 

Darstellung in Anlage 8 von einer Immissionsrichtwertüberschreitung betroffenen 

Fläche in Höhe des Dachgeschosses.  

 

�%�•�U�R���I�•�U���6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�] 
�'�U�����:�L�O�I�U�L�H�G���-�D�Q�V 
 
 
 
�������������'�U�����-�D�Q�V�� 
 

 

 



 

 

  

 

 

Anlage 1 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - Übersichtslageplan mit Eintragung des Baugebiets sowie der benachbarten Sport- und  
  Freizeitanlagen; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 2 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 2 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - Auszug aus dem vom Büro Baum Architektur | Stadtplanung, Breisach, gefertigten 
  "Städtebaulichen Entwurf" (Planstand: 22.03.2021) zum Bebauungsplan "In den Haseln Ost";  
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 2.1 

  



 

 

  

 

 

Anlage 3 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
- Auszug aus der Sportanlagenlärmschutzverordnung; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 3.2 
   

Immissionsrichtwerte "außen" gem. Sportanlagenlärmschutzverordnung § 2  

Gebietskategorie Immissionsrichtwerte in dB(A) 
  tags tags nachts 
  außerhalb der innerhalb der   
  Ruhezeiten 

(taR) 
Ruhezeiten 

(tiR) 
 

(n) 
   morgens sonst  

1. Gewerbegebiete 65 60 65 50 

 1a. urbane Gebiete 63 58 63 45 

2. Kern-, Dorf- und  Mischgebiete 60 55 60 45 

3. allgemeine Wohngebiete und     
 Kleinsiedlungsgebiete 55 50 55 40 

4. reine Wohngebiete 50 45 50 35 

5. Kurgebiete sowie Kranken- 
häuser und Pflegeanstalten 

 
45 

 
45 

 
45 

 
35 

 

 Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiträume: 

Wochentag tags tags nachts 
 (taR) (tiR) (n) 

werktags  8.00 - 20.00 Uhr  6.00 - 8.00 Uhr   0.00 - 6.00 Uhr 
   20.00 - 22.00 Uhr   22.00 - 24.00 Uhr 

sonn- und feiertags  9.00 - 13.00 Uhr  7.00 - 9.00 Uhr   0.00 - 7.00 Uhr 
  15.00 - 20.00 Uhr  13.00 - 15.00 Uhr*   22.00 - 24.00 Uhr 
   20.00 - 22.00 Uhr  

* "Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn 
 die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr  
 4 Stunden oder mehr beträgt." 

 

Bei der Ermittlung des jeweiligen Beurteilungspegels innerhalb dieser Zeiträume sind  
f folgende Werte für die Beurteilungszeit Tr zu berücksichtigen: 

Wochentag tags tags nachts 
 (taR) (tiR) (n) 

werktags  12 h je 2 h 1 h* 

sonn- und feiertags  9 h je 2 h 1 h* 

* maßgebend ist die "ungünstigste volle Stunde" 
 
 
  



 

 

  

 

 

Anlage 4 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - Lageplan mit Eintragung der bei der Lärm-Immissionsprognose berücksichtigten Objekte; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitte 4 und 5  
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 5 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - Immissionstabelle zur Ermittlung der Sportlärmeinwirkung auf den in Anlage 4 eingetragenen 
  Immissionsort A im abendlichen Beurteilungszeitraum von 20.00 bis 22.00 Uhr während 
  Trainingsbetrieb auf beiden Fußballplätzen (Variante 1 );   
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitte 4.4 und 6.1 
 

 
Legende  

LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
s = mittlerer Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Aatm =  Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB 
Ls = Immissionspegel in dB(A) 
Lr,tiR =  Beurteilungspegel "tags innerhalb der Ruhezeit" in dB(A) 
  (hier: zwischen 20.00 und 22.00 Uhr) 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 6 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - Immissionstabelle zur Ermittlung der Sportlärmeinwirkung auf den in Anlage 4 eingetragenen 
  Immissionsort A im Beurteilungszeitraum "tags innerhalb der Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr an  
  Sonn- und Feiertagen" während Spielbetrieb auf dem Rasenplatz (Variante 2 );   
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitte 4.4 und 6.1 
 

 
Legen de  

LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
s = mittlerer Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Aatm =  Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB 
Ls = Immissionspegel in dB(A) 
Lr,tiR =  Beurteilungspegel "tags innerhalb der Ruhezeit" in dB(A) 
  (hier: zwischen 13.00 und 15.00 Uhr) 

  



 

 

  

 

 

Anlage 7 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - flächenhafte Darstellung der Sportlärmeinwirkung auf das Baugebiet in 6,5 m Höhe  über  
  Gelände (ca. Obergeschoss) im Beurteilungszeitraum "tags innerhalb der Ruhezeit von 13 bis  
  15 Uhr an Sonn- und Feiertagen" während Spielbetrieb auf dem Rasenplatz (Variante 2 ); 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.1 

  



 

 

  

 

 

Anlage 8 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6458/811 
Büro für Schallschutz 
Dr. Jans 

 Bebauungsplan "In den Haseln Ost" in Wittnau 
 - flächenhafte Darstellung der Sportlärmeinwirkung auf das Baugebiet in 9,5 m Höhe  über  
  Gelände (ca. Dachgeschoss) im Beurteilungszeitraum "tags innerhalb der Ruhezeit von 13 bis  
  15 Uhr an Sonn- und Feiertagen" während Spielbetrieb auf dem Rasenplatz (Variante 2 ); 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.1 
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Wittnau

Sölden

Au

Projekt 20/133-1
Erschließung Baugebiet !In den Haseln"
79299 Wittnau
Geotechnischer Bericht

badenonvaKONZEPT GmbH & Co. KG
Zähringerstraße 338a
79108 Freiburg i. Br.

Auftraggeber:

Titel:
Übersichtslageplan

Bearbeiter:
AW

Datum:
11. August 2020

Anlage: 1

Maßstab:
1 : 25.000

KLC

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 Fax: 07642/9229-89¤

Untersuchungsgebiet



Weinbergstraße

In
de

n
H

as
el

n
Nr.6
512 m2
GRZ 0.32

Nr.4
595 m2
GRZ 0.28

Nr.2
595 m2
GRZ 0.28

Nr.3
500 m2
GRZ 0.33

Nr.1
611 m2
GRZ 0.28

Nr.5
495 m2
GRZ 0.34

Sch
nit

t A
-A

Fläche Geltungsbereich
10.642 m2

Fläche
Wendeanlage/Grün
860 m2

Gehweg

Projekt 20/133-1
Erschließung Baugebiet !In den Haseln"
79299 Wittnau
Geotechnischer Bericht

badenonvaKONZEPT GmbH & Co. KG
Zähringerstraße 338a
79108 Freiburg i. Br.

Detailplan mit Lage der Baugrundaufschlüsse

Auftraggeber:

Titel:

Bearbeiter:
AW

Datum:
11. August 2020

Anlage: 2

Maßstab:
1 : 1.200

KLC

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 Fax: 07642/9229-89¤

Kleinbohrung

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

BS6
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Ermittlung der

Fließ- und Ausrollgrenze

nach  DIN 18 122, Teil 1

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 1 / 1

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

0,6 - 1,0 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Datum :

Bearbeiter :

23.08.2020

hg
Prüfung DIN 18 122, Teil 1

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 1 2 3 4

Fließgrenze Ausrollgrenze

Zahl der Schläge

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Masse des Wassers [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

42

22,19

15,24

1,29

6,95

13,95

49,82

33

21,93

14,94

1,29

6,99

13,65

51,21

21

22,58

15,20

1,29

7,38

13,91

53,06

11

21,75

14,51

1,29

7,24

13,22

54,77

10,09

8,62

1,29

1,47

7,33

20,05

10,12

8,66

1,29

1,46

7,37

19,81

10,05

8,57

1,29

1,48

7,28

20,33

Gesamtprobe
Wassergehalt [%] :
Größtkorn [mm] :
Trockenmasse <= 0,4 mm [%] :
Trockenmasse <= 0,002 mm [%] :

23,6

Probe <= 0,4 mm
Wassergehalt [%] : 23,60

Ergebnisse
Fließgrenze [%] :wL
Ausrollgrenze [%] :wP
Plastizitätszahl :I P
Konsistenzzahl :I C
Liquiditätszahl :I L
Aktivitätszahl :I A

52,03
20,06
0,320
0,889
0,111

48

50

52

54

56

15 20 25 30 35 40 45

Schlagzahl

W
as

se
rg

eh
al

t

Zustandsform lc

1,0 0,75 0,50  0 

halbfest steif weich breiig flüssig

Bildsamkeitsbereich

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Plastizitätsdiagramm mit Bodengruppen (DIN 18 196)

10

20

30

40

50

4
7

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fließgrenze [%]

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 [%
]

Sand- Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand- Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen organogene Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplasti-
sche Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

A-Linie Ip
 = 0,73(w

L-20)
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Ermittlung der

Fließ- und Ausrollgrenze

nach  DIN 18 122, Teil 1

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 2 / 2

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

2,0 - 2,5 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Datum :

Bearbeiter :

23.08.2020

hg
Prüfung DIN 18 122, Teil 1

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 1 2 3 4

Fließgrenze Ausrollgrenze

Zahl der Schläge

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Masse des Wassers [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

40

21,08

15,60

1,29

5,48

14,31

38,29

30

21,62

15,84

1,29

5,78

14,55

39,73

20

20,98

15,25

1,29

5,73

13,96

41,05

11

20,79

14,99

1,29

5,80

13,70

42,34

10,16

8,72

1,29

1,44

7,43

19,38

9,93

8,53

1,29

1,40

7,24

19,34

10,07

8,65

1,29

1,42

7,36

19,29

Gesamtprobe
Wassergehalt [%] :
Größtkorn [mm] :
Trockenmasse <= 0,4 mm [%] :
Trockenmasse <= 0,002 mm [%] :

25,2

Probe <= 0,4 mm
Wassergehalt [%] : 25,20

Ergebnisse
Fließgrenze [%] :wL
Ausrollgrenze [%] :wP
Plastizitätszahl :I P
Konsistenzzahl :I C
Liquiditätszahl :I L
Aktivitätszahl :I A

40,05
19,34
0,207
0,717
0,283

37

39

41

43

15 20 25 30 35 40 45

Schlagzahl

W
as

se
rg

eh
al

t

Zustandsform lc

1,0 0,75 0,50  0 

halbfest steif weich breiig flüssig

Bildsamkeitsbereich

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Plastizitätsdiagramm mit Bodengruppen (DIN 18 196)

10

20

30

40

50

4
7

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fließgrenze [%]

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 [%
]

Sand- Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand- Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen organogene Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplasti-
sche Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

A-Linie Ip
 = 0,73(w

L-20)
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Ermittlung der

Fließ- und Ausrollgrenze

nach  DIN 18 122, Teil 1

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 5 / 2

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

1,5 - 2,2 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Datum :

Bearbeiter :

23.08.2020

hg
Prüfung DIN 18 122, Teil 1

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 1 2 3 4

Fließgrenze Ausrollgrenze

Zahl der Schläge

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Masse des Wassers [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

44

21,59

15,18

1,29

6,41

13,89

46,15

33

21,38

14,91

1,29

6,47

13,62

47,50

21

20,97

14,48

1,29

6,49

13,19

49,20

10

21,64

14,81

1,29

6,83

13,52

50,52

10,16

8,67

1,29

1,49

7,38

20,19

9,76

8,33

1,29

1,43

7,04

20,31

10,11

8,62

1,29

1,49

7,33

20,33

Gesamtprobe
Wassergehalt [%] :
Größtkorn [mm] :
Trockenmasse <= 0,4 mm [%] :
Trockenmasse <= 0,002 mm [%] :

21,1

Probe <= 0,4 mm
Wassergehalt [%] : 29,31

Ergebnisse
Fließgrenze [%] :wL
Ausrollgrenze [%] :wP
Plastizitätszahl :I P
Konsistenzzahl :I C
Liquiditätszahl :I L
Aktivitätszahl :I A

48,16
20,28
0,279
0,676
0,324

45

47

49

51

15 20 25 30 35 40 45

Schlagzahl

W
as

se
rg

eh
al

t

Zustandsform lc

1,0 0,75 0,50  0 

halbfest steif weich breiig flüssig

Bildsamkeitsbereich

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Plastizitätsdiagramm mit Bodengruppen (DIN 18 196)

10

20

30

40

50

4
7

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fließgrenze [%]

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 [%
]

Sand- Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand- Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen organogene Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplasti-
sche Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

A-Linie Ip
 = 0,73(w

L-20)
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Ermittlung der

Fließ- und Ausrollgrenze

nach  DIN 18 122, Teil 1

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 6 / 3

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

1,9 - 2,1 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Datum :

Bearbeiter :

23.08.2020

hg
Prüfung DIN 18 122, Teil 1

Versuchs-Nr. 1 2 3 4 1 2 3 4

Fließgrenze Ausrollgrenze

Zahl der Schläge

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Masse des Wassers [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

27

21,92

13,66

1,29

8,26

12,37

66,77

9,83

8,01

1,29

1,82

6,72

27,08

9,77

7,93

1,29

1,84

6,64

27,71

10,01

8,13

1,29

1,88

6,84

27,49

Gesamtprobe
Wassergehalt [%] :
Größtkorn [mm] :
Trockenmasse <= 0,4 mm [%] :
Trockenmasse <= 0,002 mm [%] :

41,5

Probe <= 0,4 mm
Wassergehalt [%] : 42,78

Ergebnisse
Fließgrenze [%] :wL
Ausrollgrenze [%] :wP
Plastizitätszahl :I P
Konsistenzzahl :I C
Liquiditätszahl :I L
Aktivitätszahl :I A

67,29
27,43
0,399
0,615
0,385

Zustandsform lc

1,0 0,75 0,50  0 

halbfest steif weich breiig flüssig

Bildsamkeitsbereich

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Plastizitätsdiagramm mit Bodengruppen (DIN 18 196)

10

20

30

40

50

4
7

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fließgrenze [%]

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 [%
]

Sand- Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand- Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen organogene Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplasti-
sche Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

A-Linie Ip
 = 0,73(w

L-20)
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Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 1 / 1

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

0,6 - 1,0 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Prüfung DIN 18 123 - 7

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
Masse

[g]
Anteil

[%]

Summe Sieb-
durchgänge

[%]

Schale
Summe
Siebverlust

90,000
63,000
31,500
16,000

8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,063

0,4
0,7
2,7
3,4
2,8
4,7

434,98

0,2
0,6
0,8
0,6
1,1

99,9
99,7
99,1
98,3
97,7
96,6

420,2 96,6
100.0

allgemeine Angaben zur Siebanalyse

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Größtkorn

Kornform

:

:

:

:

:

[g]

[mm]

23.08.2020

hg

434,98

Sedimentation

Zeit-

spanne

Aräometer

Ablesung

R'

[g]

Temperatur

T

[°C]

Korndurch-

messer

d

[mm]

R=R'+Cm

[g]

R+CT

[g]

Schlämm-

probe

a

[%]

Gesamt-

probe

a tot

[%]

30'' 20,9 21,0

1' 20,5 21,0

2' 19,8 21,0

5' 17,9 21,0

15' 14,9 21,0

45' 11,8 21,0

2h 9,2 21,0

6h 7,6 21,0

1d 6,7 21,0

0,0658

0,0468

0,0335

0,0219

0,0132

0,0080

0,0050

0,0030

0,0015

21,3

20,9

20,2

18,3

15,3

12,2

9,6

8,0

7,1

21,5

21,1

20,4

18,5

15,5

12,4

9,8

8,2

7,3

98,3

96,5

93,3

84,6

70,9

56,8

44,9

37,6

33,5

95,0

93,2

90,1

81,8

68,5

54,8

43,4

36,3

32,3

allgemeine Angaben zur Sedimentation

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Korndichte

Aräometer

Dispergierungsmittel

Meniskuskorrektur

100% Lesung

Hilfswert

:

:

:

:

:

:

:

:

:

[g]

[g/cm³]

23.08.2020

hg

34,62

2,72

A - 2903

Natriumpyrophpsphat

0,4

21,9

4,57
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Korngrößenverteilung
nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:Auftraggeber :

Sachbearbeiter :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH

Prüfung DIN 18 123 - 7

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Schluffkorn Sandkorn Kieskorn Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 0,6 1 2 6 10 20 60 1000,001
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Korndurchmesser d in mm

Probe Signatur Entnahmetiefe Bodenart H2O-Gehalt
[%]

Korndichte
[g/cm³]

 k 
[m/s]

 U 
(d60/d10)

Cc Bemerkungen

BS 1 / 1 0,6 - 1,0 m 2,720
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Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 2 / 2

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

2,0 - 2,5 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Prüfung DIN 18 123 - 7

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
Masse

[g]
Anteil

[%]

Summe Sieb-
durchgänge

[%]

Schale
Summe
Siebverlust

90,000
63,000
31,500
16,000

8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,063

0,2
0,4
1,0
1,6

470,64

0,1
0,2
0,3

100,0
99,9
99,7
99,3

467,5 99,3
100.0

allgemeine Angaben zur Siebanalyse

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Größtkorn

Kornform

:

:

:

:

:

[g]

[mm]

23.08.2020

hg

470,64

Sedimentation

Zeit-

spanne

Aräometer

Ablesung

R'

[g]

Temperatur

T

[°C]

Korndurch-

messer

d

[mm]

R=R'+Cm

[g]

R+CT

[g]

Schlämm-

probe

a

[%]

Gesamt-

probe

a tot

[%]

30'' 19,9 21,0

1' 19,4 21,0

2' 18,2 21,0

5' 16,0 21,0

15' 13,5 21,0

45' 10,5 21,0

2h 7,3 21,0

6h 5,0 21,0

1d 3,5 21,0

0,0669

0,0477

0,0344

0,0225

0,0135

0,0081

0,0052

0,0031

0,0016

20,3

19,8

18,6

16,4

13,9

10,9

7,7

5,4

3,9

20,5

20,0

18,8

16,6

14,1

11,1

7,9

5,6

4,1

98,4

96,0

90,3

79,7

67,7

53,4

38,0

27,0

19,8

97,8

95,4

89,7

79,2

67,3

53,0

37,8

26,8

19,7

allgemeine Angaben zur Sedimentation

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Korndichte

Aräometer

Dispergierungsmittel

Meniskuskorrektur

100% Lesung

Hilfswert

:

:

:

:

:

:

:

:

:

[g]

[g/cm³]

23.08.2020

hg

32,98

2,72

A - 2903

Natriumpyrophpsphat

0,4

20,9

4,80
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Korngrößenverteilung
nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:Auftraggeber :

Sachbearbeiter :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH

Prüfung DIN 18 123 - 7

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Schluffkorn Sandkorn Kieskorn Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 0,6 1 2 6 10 20 60 1000,001
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Korndurchmesser d in mm

Probe Signatur Entnahmetiefe Bodenart H2O-Gehalt
[%]

Korndichte
[g/cm³]

 k 
[m/s]

 U 
(d60/d10)

Cc Bemerkungen

BS 2 / 2 2,0 - 2,5 m 2,720
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Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 3 / 4

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

3,3 - 4,3 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Prüfung DIN 18 123 - 7

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
Masse

[g]
Anteil

[%]

Summe Sieb-
durchgänge

[%]

Schale
Summe
Siebverlust

90,000
63,000
31,500
16,000

8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,063

43,4
50,3
37,9
19,9
16,9
14,5
16,1
22,3

557,31

7,8
9,0
6,8
3,6
3,0
2,6
2,9
4,0

100,0
92,2
83,2
76,4
72,8
69,8
67,2
64,3
60,3

336,2 60,3
100.0

allgemeine Angaben zur Siebanalyse

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Größtkorn

Kornform

:

:

:

:

:

[g]

[mm]

23.08.2020

hg

557,31

Sedimentation

Zeit-

spanne

Aräometer

Ablesung

R'

[g]

Temperatur

T

[°C]

Korndurch-

messer

d

[mm]

R=R'+Cm

[g]

R+CT

[g]

Schlämm-

probe

a

[%]

Gesamt-

probe

a tot

[%]

30'' 20,8 21,0

1' 19,8 21,0

2' 18,1 21,0

5' 15,5 21,0

15' 12,8 21,0

45' 10,6 21,0

2h 8,0 21,0

6h 6,0 21,0

1d 4,6 21,0

0,0663

0,0477

0,0347

0,0228

0,0137

0,0081

0,0051

0,0030

0,0015

21,2

20,2

18,5

15,9

13,2

11,0

8,4

6,4

5,0

21,4

20,4

18,7

16,1

13,4

11,2

8,6

6,6

5,2

91,8

87,5

80,3

69,1

57,5

48,1

37,0

28,4

22,4

55,4

52,8

48,4

41,7

34,7

29,0

22,3

17,1

13,5

allgemeine Angaben zur Sedimentation

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Korndichte

Aräometer

Dispergierungsmittel

Meniskuskorrektur

100% Lesung

Hilfswert

:

:

:

:

:

:

:

:

:

[g]

[g/cm³]

23.08.2020

hg

37,06

2,7

A - 2903

Natriumpyrophpsphat

0,4

23,3

4,29
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Korngrößenverteilung
nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:Auftraggeber :

Sachbearbeiter :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH

Prüfung DIN 18 123 - 7

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Schluffkorn Sandkorn Kieskorn Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 0,6 1 2 6 10 20 60 1000,001
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Korndurchmesser d in mm

Probe Signatur Entnahmetiefe Bodenart H2O-Gehalt
[%]

Korndichte
[g/cm³]

 k 
[m/s]

 U 
(d60/d10)

Cc Bemerkungen

BS 3 / 4 3,3 - 4,3 m 2,700
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Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 5 / 2

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

1,5 - 2,2 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Prüfung DIN 18 123 - 7

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
Masse

[g]
Anteil

[%]

Summe Sieb-
durchgänge

[%]

Schale
Summe
Siebverlust

90,000
63,000
31,500
16,000

8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,063

31,0
42,1
30,5
17,9
21,3
25,1
45,9
55,5

644,6

4,8
6,5
4,7
2,8
3,3
3,9
7,1
8,6

100,0
95,2
88,6
83,9
81,1
77,8
74,0
66,8
58,2

375,4 58,2
100.0

allgemeine Angaben zur Siebanalyse

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Größtkorn

Kornform

:

:

:

:

:

[g]

[mm]

23.08.2020

hg

644,6

Sedimentation

Zeit-

spanne

Aräometer

Ablesung

R'

[g]

Temperatur

T

[°C]

Korndurch-

messer

d

[mm]

R=R'+Cm

[g]

R+CT

[g]

Schlämm-

probe

a

[%]

Gesamt-

probe

a tot

[%]

30'' 19,5 21,0

1' 18,4 21,0

2' 16,2 21,0

5' 14,0 21,0

15' 12,1 21,0

45' 9,8 21,0

2h 7,1 21,0

6h 5,0 21,0

1d 3,3 21,0

0,0678

0,0488

0,0357

0,0233

0,0138

0,0082

0,0052

0,0031

0,0016

19,9

18,8

16,6

14,4

12,5

10,2

7,5

5,4

3,7

20,1

19,0

16,8

14,6

12,7

10,4

7,7

5,6

3,9

94,9

89,8

79,4

69,0

60,0

49,2

36,5

26,5

18,5

55,3

52,3

46,2

40,2

35,0

28,6

21,2

15,5

10,8

allgemeine Angaben zur Sedimentation

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Korndichte

Aräometer

Dispergierungsmittel

Meniskuskorrektur

100% Lesung

Hilfswert

:

:

:

:

:

:

:

:

:

[g]

[g/cm³]

23.08.2020

hg

33,67

2,7

A - 2903

Natriumpyrophpsphat

0,4

21,2

4,72



G
eo

Li
ne

 S
of

tw
ar

e

Korngrößenverteilung
nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:Auftraggeber :

Sachbearbeiter :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH

Prüfung DIN 18 123 - 7

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Schluffkorn Sandkorn Kieskorn Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 0,6 1 2 6 10 20 60 1000,001
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Korndurchmesser d in mm

Probe Signatur Entnahmetiefe Bodenart H2O-Gehalt
[%]

Korndichte
[g/cm³]

 k 
[m/s]

 U 
(d60/d10)

Cc Bemerkungen

BS 5 / 2 1,5 - 2,2 m 2,700
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Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:

Auftraggeber :

Probe :

Bodenart :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH
BS 6 / 3

Ort :

Tiefe :

Datum :

Bearbeiter :

Witterung :

Art :

1,9 - 2,1 m
gestört
07.08.2020
M. Klipfel

Bemerkungen :

Prüfung DIN 18 123 - 7

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
Masse

[g]
Anteil

[%]

Summe Sieb-
durchgänge

[%]

Schale
Summe
Siebverlust

90,000
63,000
31,500
16,000

8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,063

1,6
4,9
7,1
4,3

269,74

0,6
1,8
2,6
1,6

100,0
99,4
97,6
95,0
93,4

251,9 93,4
100.0

allgemeine Angaben zur Siebanalyse

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Größtkorn

Kornform

:

:

:

:

:

[g]

[mm]

23.08.2020

hg

269,74

Sedimentation

Zeit-

spanne

Aräometer

Ablesung

R'

[g]

Temperatur

T

[°C]

Korndurch-

messer

d

[mm]

R=R'+Cm

[g]

R+CT

[g]

Schlämm-

probe

a

[%]

Gesamt-

probe

a tot

[%]

30'' 19,7 21,0

1' 19,2 21,0

2' 18,0 21,0

5' 16,0 21,0

15' 13,9 21,0

45' 11,5 21,0

2h 9,5 21,0

6h 7,9 21,0

1d 6,3 21,0

0,0675

0,0482

0,0347

0,0227

0,0135

0,0080

0,0051

0,0030

0,0015

20,1

19,6

18,4

16,4

14,3

11,9

9,9

8,3

6,7

20,3

19,8

18,6

16,6

14,5

12,1

10,1

8,5

6,9

99,3

96,9

91,0

81,2

71,0

59,2

49,5

41,7

33,8

92,7

90,4

85,0

75,8

66,3

55,3

46,2

38,9

31,6

allgemeine Angaben zur Sedimentation

Datum

Bearbeiter

Trockenmasse

Korndichte

Aräometer

Dispergierungsmittel

Meniskuskorrektur

100% Lesung

Hilfswert

:

:

:

:

:

:

:

:

:

[g]

[g/cm³]

23.08.2020

hg

32,51

2,7

A - 2903

Natriumpyrophpsphat

0,4

20,5

4,89
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Korngrößenverteilung
nach DIN 18 123

Anlage

Nr.:Auftraggeber :

Sachbearbeiter :

Projekt : 20 / 133-1

KLC GmbH

Prüfung DIN 18 123 - 7

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Schluffkorn Sandkorn Kieskorn Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

0,002 0,006 0,01 0,02 0,06 0,1 0,2 0,6 1 2 6 10 20 60 1000,001
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Korndurchmesser d in mm

Probe Signatur Entnahmetiefe Bodenart H2O-Gehalt
[%]

Korndichte
[g/cm³]

 k 
[m/s]

 U 
(d60/d10)

Cc Bemerkungen

BS 6 / 3 1,9 - 2,1 m 2,700



Probenvorbereitung   (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Probenahme durch Keine Angabe
Maximale Korngröße/Stückigkeit
Masse Laborprobe in kg

<10mm
0,85

Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor siehe Anlagenein

Auftragsnummer 3046913
Analysennummer 406303

Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 12.08.2020 08:08:41

Auffälligkeiten bei der Probenanlieferung
inerte Fremdanteile
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)

Anteil Gew-%

Analyse Gesamtfraktion
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein
Siebung: 

Analyse Siebdurchgang < 2 mm   TSXnein Anteil < 2 mm Gew-%

X
X
X

X
X

ja
ja
ja

ja
ja

ja

nein
nein

nein

Analyse Siebrückstand > 2 mm nein siehe gesonderte AnalysennummerX ja
Lufttrocknung Xnein ja
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktionierendes Teilen Xnein ja
Kegeln und Vierteln nein X ja
Rotationsteiler nein X ja
Riffelteiler nein X ja
Cross-riffling nein X ja

Rückstellprobe Rückstellung mindestens 6 Wochen nach 
Laboreingang

Xnein ja

Anzahl Prüfproben anzugeben3

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prüfprobe

chem. Trocknung nein X ja
Trocknung 105°C nein X ja
Lufttrocknung Xnein ja
Gefriertrocknung nein X ja

(Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)

Probenaufarbeitung   (von der Prüfprobe zur Messprobe) 
untersuchungsspez. Trocknung Prüfprobe

mahlen Xnein ja (<250 µm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)

schneiden nein X ja

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/939 96-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de 
Kundenbetreuung  

Auch elektronisch übermittelte Dokumente wurden geprüft und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an 
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gültig.

Probenbezeichung Kunde MP1     

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponiev erordnung (April 2009 mit Stand 
vom 27.09.2017)  

14.08.2020    
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

8/14/20 7:51 AM



Probenvorbereitung   (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Probenahme durch Keine Angabe
Maximale Korngröße/Stückigkeit
Masse Laborprobe in kg

<10mm
0,765

Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor siehe Anlagenein

Auftragsnummer 3046913
Analysennummer 406304

Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 12.08.2020 08:08:41

Auffälligkeiten bei der Probenanlieferung
inerte Fremdanteile
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)

Anteil Gew-%

Analyse Gesamtfraktion
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein
Siebung: 

Analyse Siebdurchgang < 2 mm   TSXnein Anteil < 2 mm Gew-%

X
X
X

X
X

ja
ja
ja

ja
ja

ja

nein
nein

nein

Analyse Siebrückstand > 2 mm nein siehe gesonderte AnalysennummerX ja
Lufttrocknung Xnein ja
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktionierendes Teilen Xnein ja
Kegeln und Vierteln nein X ja
Rotationsteiler nein X ja
Riffelteiler nein X ja
Cross-riffling nein X ja

Rückstellprobe Rückstellung mindestens 6 Wochen nach 
Laboreingang

Xnein ja

Anzahl Prüfproben anzugeben3

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prüfprobe

chem. Trocknung nein X ja
Trocknung 105°C nein X ja
Lufttrocknung Xnein ja
Gefriertrocknung nein X ja

(Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)

Probenaufarbeitung   (von der Prüfprobe zur Messprobe) 
untersuchungsspez. Trocknung Prüfprobe

mahlen Xnein ja (<250 µm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)

schneiden nein X ja

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/939 96-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de 
Kundenbetreuung  

Auch elektronisch übermittelte Dokumente wurden geprüft und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an 
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gültig.

Probenbezeichung Kunde MP2     

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponiev erordnung (April 2009 mit Stand 
vom 27.09.2017)  

14.08.2020    
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DE 128 944 188

Geschäftsführer
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Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Fraktion < 2mm
Masse Laborprobe
Trockensubstanz

pH-Wert (CaCl2)
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

kg
%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN ISO 10390 : 2005-12
DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 

KW/04 : 2019-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Feststoff

6,4
1,9

<1,0

26
58

0,5
60
30
42

0,11

0,4
104
<50

63
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Rückstellprobe
Auffälligkt. Probenanlieferung
Probenahmeprotokoll

Ja
Keine
Nein

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

°
°

0,85
82,5

PRÜFBERICHT 3046913 - 406303 

KLC Klipfel und Lenhardt Consult
Bahlinger Weg 27
79346 Endingen

 0,001
 0,1

 0
 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 2
 1

 0,05

 0,1
 2

 50

 50
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=406303]

12.08.2020
07.08.2020 - 10.08.2020
Keine Angabe
MP1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 406303 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag 3046913 20/133-1

Datum 14.08.2020

27067108Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)

Dichlormethan
cis-1,2-Dichlorethen
trans-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlormethan
Tetrachlorethen
LHKW - Summe

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m,p-Xylol
o-Xylol
Cumol
Styrol
Summe BTX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Eluat

<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,1
<0,1
n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

24,3
6,9
32

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

MP1Kunden-Probenbezeichnung
PRÜFBERICHT 3046913 - 406303

 0,05
 0,05
 0,05

 0,2
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

 0
 0

 10
 2
 2

 0,01
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,0005

 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 14.08.2020

27067108Kundennr.
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MP1Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wu rde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfa chte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/939 96-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de 
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3046913 - 406303

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar,  sofern die 
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Datum 14.08.2020

27067108Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  12.08.2020
Ende der Prüfungen:  14.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Seite 3 von 3

D
O

C
-0

-1
08

61
24

4-
D

E
-P

3

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 in
 d

ie
se

m
 D

ok
um

en
t b

er
ic

ht
et

en
 P

ar
am

et
er

 s
in

d 
ge

m
äß

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

00
5 

ak
kr

ed
iti

er
t. 

A
us

sc
hl

ie
ß

lic
h 

ni
ch

t a
kk

re
di

tie
rt

e 
P

ar
am

et
er

/E
rg

eb
ni

ss
e 

si
nd

 m
it 

de
m

 S
ym

bo
l "

 *
 "

 g
ek

en
nz

ei
ch

ne
t.

8/14/20 7:51 AM



Analyse in der Fraktion < 2mm
Masse Laborprobe
Trockensubstanz

pH-Wert (CaCl2)
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

kg
%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN ISO 10390 : 2005-12
DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 

KW/04 : 2019-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Feststoff

7,2
<0,3
<1,0

24
53

0,3
52
20
45

<0,05

0,3
89,9
<50

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Rückstellprobe
Auffälligkt. Probenanlieferung
Probenahmeprotokoll

Ja
Keine
Nein

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

°
°

0,77
85,5

PRÜFBERICHT 3046913 - 406304 

KLC Klipfel und Lenhardt Consult
Bahlinger Weg 27
79346 Endingen

 0,001
 0,1

 0
 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 2
 1

 0,05

 0,1
 2

 50

 50
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=406304]

12.08.2020
07.08.2020 - 10.08.2020
Keine Angabe
MP2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 406304 Mineralisch/Anorganisches Material
Auftrag 3046913 20/133-1

Datum 14.08.2020

27067108Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)

Dichlormethan
cis-1,2-Dichlorethen
trans-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlormethan
Tetrachlorethen
LHKW - Summe

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m,p-Xylol
o-Xylol
Cumol
Styrol
Summe BTX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12
DIN EN 15308 : 2016-12

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Eluat

<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,1
<0,1
n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

24,1
7,7
24

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

MP2Kunden-Probenbezeichnung
PRÜFBERICHT 3046913 - 406304

 0,05
 0,05
 0,05

 0,2
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

 0
 0

 10
 2
 2

 0,01
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,0005

 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 14.08.2020

27067108Kundennr.
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MP2Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wu rde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfa chte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/939 96-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de 
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 3046913 - 406304

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar,  sofern die 
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Datum 14.08.2020

27067108Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  12.08.2020
Ende der Prüfungen:  14.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche 
Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung 
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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